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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2558/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 3. Dezember 2001

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates im Hinblick auf die Neuzuordnung von
Ausgleichszahlungen aufgrund von Swapvereinbarungen und Forward Rate Agreements

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 285 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25.
Juni 1996 zum Europäischen System Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler
Ebene in der Europäischen Gemeinschaft (4) enthält den
Bezugsrahmen für gemeinsame Normen, Definitionen,
Klassifizierungen und Verbuchungsregeln zur Erstellung
der Konten der Mitgliedstaaten, mit denen der statisti-
sche Bedarf der Europäischen Gemeinschaft gedeckt und
vergleichbare Ergebnisse zwischen den Mitgliedstaaten
erzielt werden sollen.

(2) Im ESVG 1995 (5.67) werden ebenso wie im SNA 93
Swaps definiert als Verträge, in denen Vertragspartner
vereinbaren, Zahlungen, die sich auf gleiche Verbindlich-
keiten beziehen, während eines bestimmten Zeitraums
zu im Voraus festgelegten Bedingungen zu leisten; dabei
wird ergänzend hinzugefügt, dass am häufigsten Zins-
und Währungsswaps vorkommen.

(3) In der ursprünglichen Fassung des ESVG 1995 und des
SNA 93 werden zwischen zwei Partnern aufgrund von
Swaps aller Art oder Forward Rate Agreements ausge-

tauschte Zinsströme als nichtfinanzielle Transaktionen
betrachtet, die unter der Position Zinsen als Vermögens-
einkommen verbucht werden.

(4) Dadurch sind Probleme entstanden, so dass die Kommis-
sion es als notwendig erachtet, diese Zinsströme, ebenso
wie dies im überarbeiteten SNA 93 der Fall ist, aus dem
Vermögenseinkommen herauszunehmen.

(5) Es ist daher zweckmäßig, diese Ströme als finanzielle
Transaktionen unter der Position Finanzderivate zu
verbuchen, die im ESVG 1995 unter F3 „Wertpapiere
(ohne Anteilsrechte) und Finanzderivate“ fallen.

(6) Eine spezifische Behandlung dieser Zinsströme sollte für
Daten festgelegt werden, die gemäß dem Verfahren bei
einem übermäßigen Defizit weitergeleitet werden.

(7) Der Ausschuss für das Statistische Programm der
Europäischen Gemeinschaften, der durch den Beschluss
89/382/EWG, Euratom (5) eingesetzt wurde, und der
Ausschuss für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbi-
lanzstatistiken, der durch den Beschluss 91/115/EWG (6)
eingesetzt wurde, sind jeweils gemäß Artikel 3 der
genannten Beschlüsse gehört worden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates wird
gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

(1) ABl. C 116 E vom 26.4.2000, S. 63.
(2) ABl. C 103 vom 3.4.2001, S. 8.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 15. März 2001

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates
vom 8. November 2001.

(4) ABl. L 310 vom 30.11.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 995/2001 der Kommission (ABl. L
139 vom 23.5.2001, S. 3).

(5) ABl. L 181 vom 28.6.1989, S. 47.
(6) ABl. L 59 vom 6.3.1991, S. 19. Beschluss geändert durch den

Beschluss 96/174/EG (ABl. L 51 vom 1.3.1996, S. 48).
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 3. Dezember 2001.

In Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

In Namen des Rates

Der Präsident

F. VANDENBROUCKE
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ANHANG

Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates wird wie folgt geändert:

1. In Kapitel 4 erhält Ziffer 4.47 folgende Fassung:

„4.47. Zahlungen aufgrund von Swapvereinbarungen aller Art sind in keinem Fall als Zinsen anzusehen und daher
nicht als Vermögenseinkommen zu verbuchen (siehe Ziffern 5.67 d und 5.139 c zum Thema Finanzderivate).

Entsprechend sind auch Transaktionen aufgrund von Forward Rate Agreements nicht als Vermögenseinkommen zu
verbuchen (siehe Ziffer 5.67 e).“

2. In Kapitel 5:

a) unter Ziffer 5.67 erhalten die Buchstaben d) und e) folgende Fassung:

„d) Swaps, jedoch nur, wenn sie einen Marktwert besitzen, da sie handelbar sind oder verrechnet werden können.
Swaps sind Verträge, in denen Vertragspartner vereinbaren, Zahlungen, die sich auf gleiche Verbindlichkeiten
beziehen, während eines bestimmten Zeitraums zu im Voraus festgelegten Bedingungen zu leisten. Am
häufigsten kommen Zins-, Devisen- und Währungsswaps vor. Bei Zinsswaps werden unterschiedliche Zinszah-
lungen ausgetauscht, z. B. Zahlungen eines festen gegen Zahlungen eines variablen Zinssatzes oder Zahlungen
auf der Basis von zwei verschiedenen variablen Zinssätzen bzw. Zahlungen auf der Basis eines festen Zinssatzes
in einer Währung gegen Zahlungen auf der Basis eines variablen Zinssatzes in einer anderen Währung usw.
Devisenswaps (einschließlich sämtlicher Terminkontrakte) sind Devisengeschäfte zu einem im Voraus festge-
legten Wechselkurs. Bei Währungsswaps werden bestimmte Beträge von zwei verschiedenen Währungen mit
nachfolgenden Rückzahlungen einschließlich der Zins- und Tilgungszahlungen während eines bestimmten
Zeitraums zu im Voraus festgelegen Bedingungen ausgetauscht. Keine der daraus resultierenden Zahlungen wird
im Kontensystem als Vermögenseinkommen behandelt, und alle Ausgleichszahlungen werden im Finanzie-
rungskonto gebucht;

e) Forward Rate Agreements (FRA), soweit diese einen Marktwert besitzen, da sie handelbar sind oder verrechnet
werden können. Forward Rate Agreements sind Verträge zwischen zwei Transaktionspartnern, in denen diese,
um sich gegen Zinsrisiken zu schützen, einen Zinssatz vereinbaren, der zu einem bestimmten Erfüllungstag auf
einen fiktiven Kapitalbetrag zu zahlen ist, der selbst nie ausgetauscht wird. Die Zahlungen ergeben sich aus der
Differenz zwischen dem vereinbarten FRA-Satz und dem am Erfüllungstag geltenden Marktzinssatz. Sie werden
im Kontensystem nicht als Vermögenseinkommen, sondern als Finanzderivate gebucht.“

b) unter Ziffer 5.139 erhalten die Buchstaben c) und d) folgende Fassung:

„c) Sämtliche Zahlungen, die an Dritte oder von Dritten ausdrücklich für die Vermittlung von Optionen, Terminge-
schäften, Swaps oder anderen Verträgen über derivative Finanzinstrumente geleistet werden, sind in den
entsprechenden Konten als Kauf von Dienstleistungen zu behandeln. Man geht davon aus, dass die Transak-
tionspartner eines Swaps einander keine Dienstleistung erbringen. Allerdings sind Zahlungen an Dritte für die
Vermittlung des Swaps als Käufe von Dienstleistungen zu behandeln. Wenn im Rahmen von Swapvereinba-
rungen der Swapgegenstand selbst getauscht wird, wird diese Transaktion nachgewiesen; sonstige Zahlungs-
ströme (außer Provisionen) sind als Finanzderivate (F.34) auszuweisen. Theoretisch kann man zwar davon
ausgehen, dass der an den Verkäufer einer Option gezahlte Optionspreis (die ‚Prämie‘) ein Dienstleistungsentgelt
einschließt, in der Praxis ist es meist jedoch nicht möglich, dieses Dienstleistungselement getrennt zu erfassen.
Daher ist der gesamte Optionspreis als Erwerb einer Forderung seitens des Käufers und als eingegangene
Verbindlichkeit des Verkäufers zu buchen.

d) Wenn im Rahmen von Swapvereinbarungen, wie etwa bei Währungsswaps, der Swapgegenstand selbst
getauscht wird, wird diese Transaktion nachgewiesen und nicht die Transaktion eines Finanzderivats (F.34).
Sieht eine Swapvereinbarung keinen Austausch des Swapgegenstandes vor, wird beim Inkrafttreten des
Vertrages keine Transaktion nachgewiesen. In beiden Fällen entsteht damit in diesem Zeitpunkt implizit ein
Finanzderivat mit einem Anfangswert von Null. Folglich entspricht der Wert eines Swaps:

1. der Differenz zwischen den erwarteten Zukunftswerten der auszutauschenden Swapgegenstände und den
Beträgen, die in der Swapvereinbarung für diese Gegenstände genannt sind;

2. dem jeweiligen Marktwert der zukünftigen sonstigen Zahlungen, die im Swapvertrag aufgeführt werden.

Wertänderungen von Finanzderivaten im Zeitablauf werden im Umbewertungskonto ausgewiesen.

Wenn der Swapgegenstand zu den Konditionen der Swapvereinbarung zurückgetauscht wird, kann dieser Wert
bei Forderungen von deren Marktpreis abweichen. Die Differenz zwischen dem vereinbarungsgemäß zwischen
den Vertragspartnern ausgetauschten Betrag und dem Marktwert der Forderung entspricht dem Verkaufswert
der Forderung bzw. Verbindlichkeit am Fälligkeitsdatum und ist als Transaktion eines Finanzderivats auszu-
weisen. Sonstige Ströme aufgrund einer Swapvereinbarung sind dagegen in Höhe der tatsächlich ausgetauschten
Beträge als Transaktion eines Finanzderivats zu verbuchen. Sämtliche Transaktionen mit Finanzderivaten
entsprechen dem gesamten Umbewertungsgewinn bzw. -verlust während der Laufzeit der Swapvereinbarung.
Das entspricht der Regelung für Optionen, die vor der Lieferung des Optionsgegenstandes gelten (siehe
5.139 a).
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Ein Swap oder ein Forward Rate Agreement wird bei einer institutionellen Einheit unter Finanzderivate auf der
Aktivseite verbucht, wenn sein Nettowert positiv ist und sich somit durch per saldo positive Zahlungen erhöht
(und umgekehrt). Ist der Nettowert des Swap negativ, wird er auf der Passivseite verbucht, wobei sich sein
Nettowert durch per saldo negative Zahlungen erhöht (und umgekehrt).“

3. Es wird folgender Anhang angefügt:

„ANHANG V

DEFINITION DES ÖFFENTLICHEN DEFIZITS FÜR DIE ZWECKE DES VERFAHRENS BEI EINEM ÜBERMÄS-
SIGEN DEFIZIT

Für die Zwecke der Berichte der Mitgliedstaaten an die Kommission im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen
Defizit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3605/93 des Rates (1) entspricht der Begriff ‚öffentliches Defizit‘ dem
Finanzierungssaldo des Staates, einschließlich der Zinsströme aufgrund von Swapvereinbarungen und Forward Rate
Agreements. Dieser Saldo erhält den Code EDPB9. Zu diesem Zweck umfassen die Zinsen auch die oben genannten
Zinsströme und erhalten den Code EDPD41.

(1) ABl. L 332 vom 31.12.1993, S. 7. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 475/2000
(ABl. L 58 vom 3.3.2000, S. 1).“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2559/2001 DES RATES
vom 17. Dezember 2001

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer
Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche

Waren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 26,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 (1) hat der Rat
Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren eröffnet.
Der Bedarf der Gemeinschaft an diesen Waren soll unter
möglichst günstigen Bedingungen gedeckt werden
können. Zu diesem Zweck sind zollermäßigte oder zoll-
freie Gemeinschaftszollkontingente zu eröffnen und
geeignete Mengen festzulegen sowie die Zeiträume zu
verlängern, ohne dass der Markt für diese Waren gestört
wird.

(2) Im Fall bestimmter in der vorgenannten Verordnung
aufgeführter Erzeugnisse und Waren liegt eine Beibehal-
tung der Gemeinschaftszollkontingente nicht mehr im
Interesse der Gemeinschaft; diese Erzeugnisse und Waren
sind daher aus der Tabelle in Anhang I zu streichen.

(3) Angesichts der großen Anzahl der ab dem 1. Januar
2002 geltenden Änderungen und aus Gründen der Klar-
heit für den Benutzer ist die Tabelle in Anhang I der

genannten Verordnung durch die Tabelle im Anhang der
vorliegenden Verordnung zu ersetzen.

(4) Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung dieser
Verordnung liegt ein dringender Fall im Sinne von
Artikel 1 Nummer 3 des Protokolls über die Rolle der
einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union
im Anhang zum Vertrag über die Europäische Union
und zu den Verträgen zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaften vor.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 2505/96 sollte daher entspre-
chend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Tabelle in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96
wird durch die Tabelle im Anhang der vorliegenden Verord-
nung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) ABl. L 345 vom 31.12.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1142/2001 (ABl. L 155 vom
12.6.2001, S. 1).
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Lfd.
Nr. KN-Code TARIC-

Unterteilung Warenbezeichnung Kontingentsmenge
Kontingents-
zollsatz
(in %)

Kontingentszeitraum

ANHANG

„ANHANG I

09.2602 ex 2921 51 19 10 o-Phenylendiamin 1 800 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2603 ex 2931 00 95 15 Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfid 2 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2604 ex 3905 30 00 10 Poly(vinylalkohol), teilweise über eine
Acetalbindung mit dem Natriumsalz von 5-
(4-azi-do-2-sulfonbenzyliden)-3-(formylpro-
pyl)rhodanin verbunden

100 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2605 ex 3824 90 99 78 Chemische Dispersion auf der Grundlage
von Silber und Palladium, wie sie für
Beschichtungen von Bildschirmen verwendet
wird, mit einem Silber- und Palladiumgehalt
jeweils von nicht mehr als 0,4 GHT

80 000 Liter 0 1.1.-31.12.

09.2606 ex 3824 90 99 79 Kieselsol zur Verwendung als Poliermittel
beim Herstellen von Waren der Unterposi-
tion 8542 21 01 (a)

1 200 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2607 ex 2922 50 00 60 Hydrogenfumarat von Fesoterodin (INN) 30 kg 0 1.1.-31.12.

09.2608 ex 2932 29 80 65 Epsilon-Caprolacton 1 500 Tonnen 0 1.1.-30.6.2002

09.2609 ex 2811 22 00 20 Pyrogene Kieselsäure zur Verwendung als
Poliermittel beim Hersteller von Waren der
Unterposition 8542 21 01 (a)

1 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2703 ex 2825 30 00 10 Vanadiumoxide und -hydroxide, ausschließ-
lich zum Herstellen von Legierungen (a)

13 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2711 ex 7202 41 10 10 Ferrochrom mit einemKohlenstoffgehalt von 250 200 Tonnen 0 1.1.-31.12.

ex 7202 41 91 10
mehr als 4 GHT, zum Herstellen von Eisen
oder Stahl oder als Zusatz von Eisen oder
Stahl des Kapitels 72 oder zum Herstellen

ex 7202 41 99 10
von Nickellegierungen des Kapitels 75 der
Kombinierten Nomenklatur (a)

09.2713 Süßkirschen, in Alkohol eingelegt, mit
einem Durchmesser von 19,9 mm oder
weniger, ohne Kern, zum Herstellen von
Schokoladenwaren (a):

20 000 Tonnen 1.1.-31.12.

ex 2008 60 19 10 — mit einem Zuckergehalt von mehr als
9 GHT

10 (1)

ex 2008 60 39 11/19 — mit einem Zuckergehalt von 9 GHT
oder weniger

10
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Lfd.
Nr. KN-Code TARIC-

Unterteilung Warenbezeichnung Kontingentsmenge
Kontingents-
zollsatz
(in %)

Kontingentszeitraum

09.2719 Sauerkirschen (Prunus cerasus), in Alkohol
eingelegt, mit einem Durchmesser von
19,9 mm oder weniger, zum Herstellen von
Schokoladenwaren (a):

2 000 Tonnen 1.1.-31.12.

ex 2008 60 19 20 — mit einem Zuckergehalt von mehr als
9 GHT

10 (1)

ex 2008 60 39 20 — mit einem Zuckergehalt von 9 GHT
oder weniger

10

09.2727 ex 3902 90 90 93 Synthetisches Polyalphaolefin mit einer
Viskosität von nicht weniger als 38 × 10–6

m2 s–1 (38 centistokes) bei 100 °C, gemessen
nach ASTM D 445

10 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2729 ex 0811 90 95 10 Boysenbeeren, gefroren, ohne Zusatz von
Zucker, für die Verarbeitungsindustrie
bestimmt (a)

1 500 Tonnen 0 1.1.-30.6.2002

09.2799 ex 7202 49 90 10 Ferrochrom mit einem Gehalt an Kohlen-
stoff von nicht weniger als 1,5 GHT und
nicht mehr als 4 GHT und an Chrom von
nicht mehr als 70 GHT

40 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2809 ex 3802 90 00 10 Säureaktivierter Montmorillonit, zum
Herstellen von präpariertem Durchschreibe-
papier (a)

10 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2829 ex 3824 90 99 19 Fester Auszug, aus dem bei der Kolophoni-
umgewinnung aus Holz angefallenen Rück-
stand, unlöslich in aliphatischen Lösungs-
mitteln, mit folgenden Beschaffenheitsmerk-
malen:

— Gehalt an Harzsäuren von 30 GHT oder
weniger,

— Särezahl von 110 oder weniger und

— Schmelzpunkt von 100 °C oder höher

1 600 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2837 ex 2903 49 80 10 Bromochloromethan 400 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2841 ex 2712 90 99 10 Gemisch von 1-Alkenen mit einem Gehalt
von 80 GHT oder mehr an 1-Alkenen mit
einer Kettenlänge von 20 und 22 Kohlen-
stoffatomen

10 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2849 ex 0710 80 69 10 Pilze der Art Auricularia polytricha, auch in
Wasser oder Dampf gekocht, geforen, zum
Herstellen von Fertiggerichten (a) (b)

700 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2851 ex 2907 12 00 10 O-Kresol, mit einer Reinheit von 98,5 GHT
oder mehr

20 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2853 ex 2930 90 70 35 Glutathion 15 Tonnen 0 1.1.-31.12.
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Lfd.
Nr. KN-Code TARIC-

Unterteilung Warenbezeichnung Kontingentsmenge
Kontingents-
zollsatz
(in %)

Kontingentszeitraum

09.2859 ex 2909 49 90 10 2,2�-[Isopropylidenbis(p-phenyleneoxy)]di-
ethanol, in fester Form

1 300 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2867 ex 3207 40 80 10 Glas in Form von Granalien, mit einem
Gehalt an:

— Siliciumdioxid von 73 GHT bis
77 GHT

— Dibortrioxid von 12 GHT bis 18 GHT

und

— Polyethylenglykol von 4 GHT bis
8 GHT

300 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2881 ex 3901 90 90 92 Chlorsulfoniertes Polyethylen 6 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2889 3805 10 90 — Sulfatterpentinöl 20 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2913 ex 2401 10 41 10 Tabak, unverarbeitet, auch in regelmäßiger 6 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.
ex 2401 10 49 10 Form zugeschnitten, mit einem Zollwert

ex 2401 10 50 10 von nicht weniger als 450/100 kg Nettoge-

ex 2401 10 70 10
wicht, zur Verwendung als Um- oder Deck-

ex 2401 10 90 10
blatt beim Herstellen von Waren der Unter-
position 2402 10 00 (a)

ex 2401 20 41 10
ex 2401 20 49 10
ex 2401 20 50 10
ex 2401 20 70 10
ex 2401 20 90 10

09.2914 ex 3824 90 99 26 Wäßrige Lösung mit einem Trockenstoffge-
halt an Betain von 40 GHT oder mehr und
einem Gehalt an organischen oder anorgani-
schen Salzen von 5 bis 30 GHT

38 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2915 ex 3824 90 99 27 Siliciumdioxid mit einer Reinheit von
99 GHT oder mehr, in Form sphärischer
Teilchen, in Monoethylenglykol dispergiert

60 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2917 2930 90 14 — Cystin 600 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2918 ex 2910 90 00 50 1,2-Epoxybutan 500 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2919 ex 8708 29 90 10 Faltenbälge zum Herstellen von Gelenk-
bussen (a)

2 600 Stück 0 1.1.-31.12.

09.2933 ex 2903 69 90 30 1,3-Dichlorbenzol 2 600 Tonnen 0 1.1.-31.12.
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Lfd.
Nr. KN-Code TARIC-

Unterteilung Warenbezeichnung Kontingentsmenge
Kontingents-
zollsatz
(in %)

Kontingentszeitraum

09.2935 3806 10 10 — Balsamharz 60 000 Tonnen 0 1.1.-30.6.

09.2935 3806 10 10 — Balsamharz 50 000 Tonnen 0 1.7.-31.12.

09.2939 ex 8543 89 95 43 Spannungsgeregelte Oszillatoren, ausge-
nommen temperaturkompensierte Oszilla-
toren, bestehend aus einer mit aktiven und
passiven Bauelementen bestückten
gdruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit:

— einer Kennzeichung, die aus der/einer
der nachstehend aufgeführten Kombina-
tion/en besteht oder diese/eine dieser
Kombination/en als Bestandteil enthält
1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403,
MQC404, MQE001, MQE041,
MQE042, MQE051, MQE201, MQE411,
MQE501, URAE8X956A, URAB8,
URAE8X960A, VD2S40, VD2S41,
VD5S07

oder

— einer anderen Kennzeichnung, die sich
auf Waren der vorstehenden Beschrei-
bung bezieht

130 000 000
Stück

0 1.1.-30.6.2002

09.2945 ex 2940 00 90 10 D-Xylose 400 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2947 ex 3904 69 90 95 Poly(vinylidenfluorid), in Form von Pulver,
zum Herstellen von Metallbeschichtungs-
lacken oder -farben (a)

1 300 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2949 ex 8543 89 95 44 Temperaturkompensierte Oszillatoren, be-
stehend aus einer gedruckten Schaltung,
bestückt mit mindestens einem piezoelektri-
schen Quarzkristall und einem regelbaren
Kondensator, in einem Gehäuse mit

— einer Kennzeichnung, die aus der/einer
der nachstehend aufgeführten Kombina-
tion/en besteht oder diese/eine dieser
Kombinationen als Bestandteil enthält:
3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-
111, TX02603

oder

— einer anderen Kennzeichnung, die sich
auf Waren der vorstehenden Beschrei-
bung bezieht

8 000 000
Stück

0 1.1.-30.6.2002

09.2950 ex 2905 59 10 10 2-Chlorethanol, zum Herstellen von flüs-
sigen Thioplasten der Unterposition
4002 99 90 (a)

5 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2954 ex 2926 90 95 55 3-[Trifluormethyl]phenylacetonitril 100 Tonnen 0 1.1.-31.12.
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Lfd.
Nr. KN-Code TARIC-

Unterteilung Warenbezeichnung Kontingentsmenge
Kontingents-
zollsatz
(in %)

Kontingentszeitraum

09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamone (ISO) 300 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2957 ex 8507 90 98 10 Zylindrische Hülsen für Akkumulatoren aus
nichtlegiertem Stahl, tiefgezogen, stückver-
nickelt, mit einem Außendurchmesser von
nicht weniger als 13 mm und nicht mehr
als 17 mm und einer Höhe von nicht
weniger als 27 mm und nicht mehr als
70 mm

70 000 000
Stück

0 1.1.-31.12.

09.2959 ex 4804 41 91 10 Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem 65 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

ex 4804 41 99 10 Quadratmetergewicht von mehr als 150 g,

ex 4804 51 90 10
ganz aus ungebleichten Sulfatzellstoff-
Primärfasern, zum Herstellen von Waren der
Position 3921 (a)

09.2964 ex 5502 00 80 20 Kabel aus cellulosischer Faser in einem orga-
nischen Lösungsmittel gesponnen (Lyocell),
für die Papierindustrie (a)

1 200 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2966 ex 2839 19 00 20 Kristalliner Dinatriumdisilikat mit einem
Gehalt an:

— Siliciumdioxid von 59 GHT oder mehr

und

— Dinatriumoxid von 30 GHT oder mehr

12 000 Tonnen 0 1.1.-31.12

09.2975 ex 2918 30 00 10 Benzophenon-3,3�:4,4�-tetracarbonsäuredi-
anhydrid

500 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2978 ex 4804 52 90 10 Kraftpapiere und Kraftpappen, in der Masse
einheitlich gebleicht, mit einem Quadratme-
tergewicht von mehr als 250 g, zur
Verwendung beim Herstellen von Behält-
nissen flüssiger Nahrungsmittel (a)

48 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2979 ex 7011 20 00 15 Glasbildschirme mit einer Diagonalen von
80,9 cm (± 0,2 cm) gemessen von Außen-
rand zu Außenrand, und einer Lichtdurch-
lässigkeit von 80 % (± 3 %) bei einer Refe-
renz-Glasdicke von 11,43 mm

600 000 Stück 0 1.1.-31.12.

09.2980 ex 4810 32 10 10 Kraftpapiere und Kraftpappen in Rollen, in 52 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.
ex 4810 32 90 10 der Masse einheitlich gebleicht, einseitig mit

Kaolin und/oder Calciumcarbonat gestrichen
oder überzogen, mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 150 g, jedoch weniger
als 400 g, zur Verwendung beim Herstellen
von Behältnissen flüssiger Nahrungsmittel (a)
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Lfd.
Nr. KN-Code TARIC-

Unterteilung Warenbezeichnung Kontingentsmenge
Kontingents-
zollsatz
(in %)

Kontingentszeitraum

09.2981 ex 8407 33 90 10 Hub- und Rotationskolbenmotoren mit 210 000 Stück 0 1.1.-31.12.
ex 8407 90 80 10 Fremdzündung, mit einem Hubraum von

ex 8407 90 90 10 nicht weniger als 300 cm3 und einer
Leistung von nicht weniger als 6 und nicht
mehr als 15,5 kW, zum Herstellen von:

— selbstfahrenden Sitzrasenmähern (Rasen-
traktoren) der Unterposition
8433 11 51

— Traktoren der Unterposition
8501 90 11, deren Hauptfunktion die
eines Rasenmähers ist,

oder

— 4-Takt-Motormähern mit einem nomi-
nalen Hubraum von 480 cm3 der
Unterposition 8433 20 10 (a)

09.2985 ex 8540 91 00 33 Flachmasken mit einer Länge von
691,6 mm (± 0,2 mm) und einer Höhe von
407,7 (± 0,2 mm), mit einer Schlitzbreite
am Ende der senkrechten Mittelachse von
155 Mikrometer (± 8 Mikrometer)

400 000 Stück 0 1.1.-31.12.

09.2986 ex 3824 90 99 76 Mischung von tertiären Aminen mit einem
Gehalt an:

— Dodecyldimethylamin von nicht weniger
als 60 GHT

— Dimethyl(tetradecyl)amin von nicht
weniger als 20 GHT

— Hexadecyldimethylamin von nicht
weniger als 0,5 GHT

14 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2987 ex 3905 91 00 93 Copolymer aus Ethylen und Vinylalkohol
(EVOH)

4 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2988 ex 4804 31 51 10 Papier von der für die Herstellung elektroly- 1 500 Tonnen 0 1.1.-31.12.
ex 4804 31 90 10 tischer Kondensatoren verwendeten Art

ex 4805 91 99 10 (Kondensatorpapier) aus anderen Stoffen als

ex 4805 92 99 10
ausschließlich aus Esparto hergestellt, mit
einem Sulfatgehalt von nicht mehr als

ex 4823 90 50 30 5 mg/kg und einem Chloridgehalt von nicht

ex 4823 90 90 13 mehr als 1 mg/kg mit einer Dicke von nicht
weniger als 25 µm jedoch nicht mehr als
800 mm

09.2991 ex 2846 90 00 20 Seltenerdmetall-Chloride, mit einem Gehalt
an Lanthantrichloridheptahydrat von
57 GHT oder mehr, in fester Form

5 300 Tonnen 0 1.1.-31.12.
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Lfd.
Nr. KN-Code TARIC-

Unterteilung Warenbezeichnung Kontingentsmenge
Kontingents-
zollsatz
(in %)

Kontingentszeitraum

09.2992 ex 3902 30 00 93 Propylen-Butylen-Copolymer mit einem
Gehalt an Propylen von nicht weniger als
60 GHT und nicht mehr als 68 GHT und
an Butylen von nicht weniger als 32 GHT
und nicht mehr als 40 GHT, mit einer
Schmelzviskosität von nicht mehr als
3 000 mPa bei 190 °C nach ASTM D 3236,
zur Verwendung als Kleber beim Herstellen
von Waren der Unterposition 4818 40 (a)

1 000 Tonnen 0 1.1.-31.12.

09.2993 ex 3920 10 28 93 Folien aus Polyethylen mit einer Dicke von
nicht weniger als 23 µm und nicht mehr als
27 µm, mit einem Quadratmetergewicht von
nicht weniger als 32 g und nicht mehr als
42 g und einer Wasserdampfdurchlässigkeit
von nicht weniger als 900 g/m2 pro Tag

120 000 000 m2 0 1.1.-31.12.

09.2995 ex 8536 90 85 95 Tastaturen, 10 000 000 0 1.1.-30.6.2002

ex 8538 90 99 93 — mit einer Lage aus Siliconkautschuk und
Polycarbonat-Tastaturfeldern

oder

— ganz aus Siliconkautschuk oder Polycar-
bonat, mit bedruckten Tastaturfeldern,

zum Herstellen und Instandsetzen von
Mobiltelefonen der Unterposition
8525 20 91 (a)

Stück

09.2996 ex 8407 90 10 20 Zweitakt-Verbrennungsmotoren mit einem
Hubraum von 125 cm3 oder weniger, zum
Herstellen von Rasenmähern der Unterposi-
tion 8433 11 (a)

10 000 Stück 0 1.1.-31.12.

09.2998 ex 2924 29 95 80 5�-Chlor-3-hydroxy-2�,4�-dimethoxy-2-
naphthanilid

6 Tonnen 0 1.1.-30.6.2002

09.2999 ex 7011 20 00 10 Glasbildschirme mit einer Diagonalen von
70,8 cm (± 0,2 cm) oder 72,4 cm
(± 0,2 cm) gemessen von Außenrand zu
Außenrand, und einer Lichtdurchlässigkeit
von 80 % (± 3 %) bei einer Referenz-Glas-
dicke von 11,43 mm

1 200 000
Stück

0 1.1.-31.12.

(a) Die Überwachung der besonderen Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.
(b) Dieses Zollkontingent kann jedoch nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Behandlung von Einzelhandels- oder Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.
(1) Der spezifische Zusatzzoll ist anwendbar.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2560/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 19. Dezember 2001

über grenzüberschreitende Zahlungen in Euro

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER
RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 97/5/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Januar 1997 über grenzüberschrei-
tende Überweisungen (5) zielte darauf ab, die Dienstleis-
tungen im Bereich der grenzüberschreitenden Überwei-
sungen zu verbessern und insbesondere deren Effizienz
zu erhöhen. Insbesondere Verbraucher sowie kleine und
mittlere Unternehmen sollten schnell, zuverlässig und
kostengünstig Geld von einem Teil der Gemeinschaft in
einen anderen überweisen können. Im Vergleich zu
Inlandszahlungen sind grenzüberschreitende Überwei-
sungen und Zahlungen allgemein aber nach wie vor sehr
teuer. Die Ergebnisse einer am 20. September 2001
verbreiteten Studie der Kommission belegen, dass der
Verbraucher nur unzureichende oder überhaupt keine
Informationen zu Überweisungsgebühren erhält und
dass sich die durchschnittlichen Kosten für grenzüber-
schreitende Überweisungen seit dem Jahr 1993, in dem
eine ähnliche Studie durchgeführt wurde, kaum geändert
haben.

(2) In der Mitteilung der Kommission an das Europäische
Parlament und den Rat vom 31. Januar 2000 über den
Massenzahlungsverkehr im Binnenmarkt, der Entschlie-
ßung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober
2000 zu dieser Mitteilung, der Entschließung des
Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2001 zur Unter-
stützung der Wirtschaftsakteure bei der Umstellung auf
den Euro und den Berichten der Europäischen Zentral-
bank vom September 1999 und vom September 2000
über die Verbesserung der Dienstleistungen im grenz-
überschreitenden Zahlungsverkehr wird auf die drin-
gende Notwendigkeit hingewiesen, auf diesem Gebiet
spürbare Verbesserungen zu erzielen.

(3) Die Kommission kündigte in ihrer Mitteilung an das
Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die

Europäische Zentralbank vom 3. April 2001 über die
Vorbereitungen zur Einführung der Euro-Banknoten und
-Münzen an, sie werde alle ihr zur Verfügung stehenden
Mittel einsetzen und alle erforderlichen Maßnahmen
ergreifen, damit die Kosten grenzüberschreitender Trans-
aktionen in die Nähe der Kosten entsprechender inner-
staatlicher Transaktionen rücken und das Euro-
Währungsgebiet in dieser Hinsicht als „einheitlicher
Zahlungsverkehrsraum“ für den Bürger transparent wird
und konkrete Gestalt annimmt.

(4) Gemessen an dem bei der Einführung des Euro als Buch-
geld bekräftigten Ziel, ein Gebührensystem für den Euro
einzuführen, das, wenn schon nicht völlig gleich, so
doch wenigstens ähnlich ist, sind hinsichtlich der
Senkung der Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen
auf das für Inlandszahlungen geltende Gebührenniveau
keine spürbaren Ergebnisse erreicht worden.

(5) Die Menge der grenzüberschreitenden Zahlungen nimmt
mit der Vollendung des Binnenmarktes kontinuierlich
zu. In diesem Raum ohne Grenzen hat die Einführung
des Euro die Zahlungen erleichtert.

(6) Die Beibehaltung eines gegenüber Inlandszahlungen
höheren Gebührenniveaus für grenzüberschreitende
Zahlungen hemmt den grenzüberschreitenden Handels-
verkehr und behindert somit das reibungslose Funktio-
nieren des Binnenmarkts. Sie ist ferner geeignet, das
Vertrauen in den Euro zu beeinträchtigen. Um das Funk-
tionieren des Binnenmarktes zu erleichtern, muss
deshalb sichergestellt werden, dass für grenzüberschrei-
tende Zahlungen in Euro und für Euro-Zahlungen inner-
halb eines Mitgliedstaates die gleichen Gebühren
erhoben werden, wodurch auch das Vertrauen in den
Euro gestärkt wird.

(7) Für grenzüberschreitende elektronische Zahlungsvor-
gänge in Euro sollte unter Berücksichtigung der Anpas-
sungsfristen und der Arbeitsüberlastung der Institute im
Zusammenhang mit der Umstellung auf den Euro der
Grundsatz der Gebührengleichheit ab dem 1. Juli 2002
gelten. Um die Schaffung der notwendigen Infrastruktur
und der notwendigen Voraussetzungen zu ermöglichen,
sollte für grenzüberschreitende Überweisungen eine
Übergangszeit bis zum 1. Juli 2003 festgelegt werden.

(8) Derzeit empfiehlt es sich nicht, den Grundsatz der
Gebührengleichheit auf gedruckte Schecks anzuwenden,
da sie sich aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht so effi-
zient wie andere, insbesondere elektronische Zahlungs-
mittel bearbeiten lassen. Dagegen sollte der Grundsatz
der Kostentransparenz auch für Schecks gelten.

(1) ABl. C 270 E vom 25.9.2001, S. 270.
(2) Stellungnahme vom 10. Dezember 2001 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
(3) ABl. C 308 vom 1.11.2001, S. 17.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 15. November

2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 7. Dezember 2001 (ABl. C 363 vom
19.12.2001, S. 1) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom
13. Dezember 2001.

(5) ABl. L 43 vom 14.2.1997, S. 25.
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(9) Damit der Kunde die Gebühr für eine Auslandszahlung
abschätzen kann, muss er über deren Höhe und über
mögliche Änderungen informiert werden. Gleiches gilt
auch, wenn an der grenzüberschreitenden Zahlung in
Euro eine Fremdwährung beteiligt ist.

(10) Durch diese Verordnung wird die Möglichkeit der Insti-
tute nicht berührt, eine Pauschalgebühr für verschiedene
Dienstleistungen im Zahlungsverkehr festzulegen, sofern
grenzüberschreitende Zahlungen und Inlandszahlungen
nicht unterschiedlich behandelt werden.

(11) Darüber hinaus muss den Geldinstituten die Ausführung
grenzüberschreitender Zahlungen erleichtert werden. Zu
diesem Zweck sollte die Standardisierung vorangetrieben
und insbesondere die Verwendung der internationalen
Kontonummer (1) (International Bank Account Number,
IBAN) und der Bankleitzahl (2) (Bank Identifier Code,
BIC), die die Voraussetzungen für eine automatische
Verarbeitung von Auslandsüberweisungen sind, geför-
dert werden. Eine weitestmögliche Verwendung dieser
Kennziffern wird als grundlegend angesehen. Schließlich
sollten andere, mit zusätzlichen Kosten verbundene
Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden, damit grenz-
überschreitende Zahlungen für den Kunden billiger
werden.

(12) Im Interesse der Entlastung der Institute, die grenzüber-
schreitende Zahlungen vornehmen, sollten die systema-
tischen innerstaatlichen Meldepflichten, mit denen
zahlungsbilanzstatistische Zwecke verfolgt werden,
schrittweise aufgehoben werden.

(13) Um die Einhaltung dieser Verordnung zu gewährleisten,
sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass für die
Beilegung etwaiger Streitfälle zwischen einem Auftrag-
geber und seinem Institut oder einem Zahlungsemp-
fänger und seinem Institut auf geeignete, wirksame
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren zurückgegriffen
werden kann, bei denen es sich gegebenenfalls um die
vorhandenen Verfahren handeln kann.

(14) Es empfiehlt sich, dass die Kommission spätestens zum
1. Juli 2004 einen Bericht über die Durchführung dieser
Verordnung vorlegt.

(15) Es sollte ein Verfahren vorgesehen werden, das es
erlaubt, diese Verordnung auch auf grenzüberschreitende
Zahlungen in der Währung eines anderen Mitgliedstaats
anzuwenden, wenn dieser Mitgliedstaat dies
beschließt —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

In dieser Verordnung werden Vorschriften über grenzüber-
schreitende Zahlungen in Euro festgelegt, um sicherzustellen,

dass für diese Zahlungen und für Euro-Zahlungen innerhalb
eines Mitgliedstaates die gleichen Gebühren erhoben werden.

Diese Verordnung gilt für grenzüberschreitende innergemein-
schaftliche Zahlungen bis zu einem Betrag von 50 000 EUR.

Sie gilt nicht für grenzüberschreitende Zahlungen, die zwischen
Instituten auf deren eigene Rechnung vorgenommen werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „grenzüberschreitende Zahlungen“

i) „grenzüberschreitende Überweisungen“, d. h. Geschäfts-
vorgänge, die auf Veranlassung eines Auftraggebers über
ein Institut oder eine Zweigstelle in einem Mitgliedstaat
zu dem Zweck durchgeführt werden, einem Zahlungs-
empfänger bei einem Institut oder einer Zweigstelle in
einem anderen Mitgliedstaat einen Geldbetrag zur Verfü-
gung zu stellen, wobei es sich bei dem Auftraggeber und
dem Zahlungsempfänger um die gleiche Person handeln
kann,

ii) „grenzüberschreitende elektronische Zahlungsvorgänge“,
d. h.

— über elektronische Zahlungsmittel abgewickelte
grenzüberschreitende Geldtransfers, mit Ausnahme
von Geldtransfers, die von Instituten in Auftrag
gegeben und ausgeführt werden,

— über elektronische Zahlungsmittel getätigte grenz-
überschreitende Geldabhebungen sowie das
Aufladen (und Leeren) elektronischer Geldbörsen an
Geldausgabeautomaten oder Selbstbedienungsbank-
terminals des Emittenten oder eines Instituts, das
sich vertraglich zur Annahme der Zahlungsmittel
verpflichtet hat,

iii) „grenzüberschreitende Schecks“, d. h. gedruckte Schecks
im Sinne des Genfer Abkommens vom 19. März 1931
über das einheitliche Scheckgesetz, die auf ein innerge-
meinschaftliches Institut ausgestellt sind und für grenz-
überschreitende Zahlungsvorgänge in der Gemeinschaft
verwendet werden;

b) „elektronische Zahlungsmittel“, Fernzahlungsmittel oder
elektronische Geldbörsen, die ihrem Inhaber einen oder
mehrere elektronische Zahlungsvorgänge ermöglichen;

c) „Fernzahlungsmittel Instrumente“, mit denen der Inhaber
auf sein Konto bei einem Institut zugreifen und Zahlungen
an einen Empfänger tätigen kann. Dazu benötigt er in der
Regel eine persönliche Geheimnummer und/oder einen
ähnlichen Identitätsnachweis. Fernzahlungsmittel umfassen
insbesondere Zahlungskarten (Kreditkarten, Debitkarten mit
direkter oder späterer Belastung oder Charge Cards) sowie
Karten, die die Abwicklung von Bankgeschäften per Telefon
oder von zu Hause aus ermöglichen. Dieser Begriff umfasst
nicht grenzüberschreitende Überweisungen;

(1) ISO-Norm 13613.
(2) ISO-Norm 9362.
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d) „elektronische Geldbörsen“, aufladbare Zahlungsmittel in
Form einer Geldkarte oder eines Computerspeichers, auf
denen Werteinheiten elektronisch gespeichert werden;

e) „Institut“, eine natürliche oder juristische Person, die
gewerbsmäßig grenzüberschreitende Zahlungen ausführt;

f) „Gebühren“, alle von einem Institut erhobenen, mit einer
grenzüberschreitenden Zahlung in Euro unmittelbar verbun-
denen Gebühren.

Artikel 3

Gebühren für grenzüberschreitende elektronische
Zahlungsvorgänge und grenzüberschreitende Überwei-

sungen

(1) Ab dem 1. Juli 2002 erhebt ein Institut für grenzüber-
schreitende elektronische Zahlungsvorgänge in Euro bis zu
einem Betrag von 12 500 EUR die gleichen Gebühren wie für
entsprechende Zahlungsvorgänge, die es innerhalb des
Mitgliedstaates, in dem es niedergelassen ist, in Euro tätigt.

(2) Spätestens ab dem 1. Juli 2003 erhebt ein Institut für
grenzüberschreitende Überweisungen in Euro bis zu einem
Betrag von 12 500 EUR die gleichen Gebühren wie für
entsprechende Überweisungen, die es innerhalb des Mitglied-
staates, in dem es niedergelassen ist, in Euro tätigt.

(3) Ab dem 1. Januar 2006 wird der Betrag von
12 500 EUR auf 50 000 EUR heraufgesetzt.

Artikel 4

Gebührentransparenz

(1) Die Institute informieren ihre Kunden auf schriftlichem
und — gemäß den einzelstaatlichen Vorschriften — gegebenen-
falls auch auf elektronischem Wege in leicht verständlicher
Form vorab über die Gebühren, die sie für grenzüberschrei-
tende Zahlungen und für Zahlungen innerhalb des Mitglied-
staates erheben, in dem sie niedergelassen sind.

Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass Scheckhefte einen
Aufdruck für die Verbraucher enthalten, mit dem sie auf die
durch die Nutzung der Schecks für grenzüberschreitende
Zahlungen entstehenden Gebühren hingewiesen werden.

(2) Jede Gebührenänderung wird vor ihrem Inkrafttreten auf
die in Absatz 1 beschriebene Weise mitgeteilt.

(3) Berechnen die Institute beim An- und Verkauf von Euro
Umtauschgebühren, so informieren sie ihre Kunden

a) vorab über alle Umtauschgebühren, die erhoben werden
sollen, und

b) gesondert über die verschiedenen Umtauschgebühren, die
erhoben wurden.

Artikel 5

Maßnahmen zur Erleichterung grenzüberschreitender
Überweisungen

(1) Ein Institut teilt jedem Kunden gegebenenfalls auf
Anfrage dessen internationale Kontonummer (International
Bank Account Number, IBAN) sowie die Bankleitzahl (Bank
Identifier Code, BIC) des Instituts mit.

(2) Der Kunde teilt dem Institut, das die Überweisung
ausführt, auf Anfrage die IBAN des Empfängers und die BIC des
Instituts des Empfängers mit. Macht der Kunde keine entspre-
chenden Angaben, so können ihm vom Institut zusätzliche
Gebühren berechnet werden. Die Institute sind verpflichtet, ihre
Kunden in diesem Fall gemäß Artikel 4 über zusätzliche
Gebühren zu informieren.

(3) Ab dem 1. Juli 2003 gibt ein Institut auf den Kontoaus-
zügen seiner Kunden oder auf einer Anlage dazu deren IBAN
und seine BIC an.

(4) Ein Unternehmer, der in der Gemeinschaft grenzüber-
schreitende Rechnungen für Waren und Dienstleistungen
ausstellt und ihre Begleichung durch Überweisung akzeptiert,
teilt seinen Kunden seine IBAN und die BIC seines Instituts mit.

Artikel 6

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten heben zahlungsbilanzstatistisch
begründete innerstaatliche Meldepflichten für grenzüberschrei-
tende Zahlungen bis zu einem Betrag von 12 500 EUR bis
zum 1. Juli 2002 auf.

(2) Die Mitgliedstaaten heben innerstaatliche Vorschriften
über Mindestangaben zum Zahlungsempfänger, die eine Auto-
matisierung des Zahlungsverkehrs verhindern, spätestens zum
1. Juli 2002 auf.

Artikel 7

Einhaltung dieser Verordnung

Die Einhaltung dieser Verordnung wird durch wirksame,
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen gewährleistet.

Artikel 8

Revisionsklausel

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem
Rat spätestens zum 1. Juli 2004 einen Bericht über die Durch-
führung dieser Verordnung vor, in dem insbesondere folgende
Punkte behandelt werden:

— Ausbau der Infrastrukturen für grenzüberschreitende
Zahlungssysteme;

— Zweckmäßigkeit der Verbesserung des Dienstes am Kunden
durch Stärkung der Wettbewerbsbedingungen bei der
Ausführung grenzüberschreitender Zahlungen;
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— Auswirkungen der Anwendung dieser Verordnung auf die Kosten für Inlandszahlungen in den Mitglied-
staaten;

— Zweckmäßigkeit der Anhebung des in Artikel 6 Absatz 1 genannten Betrags auf 50 000 EUR unter
Berücksichtigung etwaiger Auswirkungen auf die Unternehmen.

Dem Bericht werden gegebenenfalls Änderungsvorschläge beigefügt.

Artikel 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Diese Verordnung gilt auch für grenzüberschreitende Zahlungen in der Währung eines anderen Mitglied-
staats, sofern dieser die Kommission darüber unterrichtet, dass er beschlossen hat, die Anwendung der
Verordnung auf seine Währung auszudehnen. Die Mitteilung wird von der Kommission im Amtsblatt
veröffentlicht. Die Ausdehnung des Geltungsbereichs wird vierzehn Tage nach jener Veröffentlichung
wirksam.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 2001.

In Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

In Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS−UYTTEBROECK
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2561/2001 DES RATES
vom 17. Dezember 2001

über die Förderung der Umstellung der Schiffe und der Fischer, die bis 1999 vom Fischerei-
abkommen mit Marokko abhängig waren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 36 und 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Abkommen über die Beziehungen im Bereich der
Seefischerei zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und dem Königreich Marokko (im Folgenden „Fischerei-
abkommen mit Marokko“ genannt) ist zum 30.
November 1999 ausgelaufen. Infolgedessen ist eine
bedeutende Anzahl von Schiffen der Gemeinschaft, die
in diesem Rahmen eingesetzt waren, gezwungen
worden, ihre Fischereiaktivitäten zu diesem Zeitpunkt
einzustellen.

(2) Mit Unterstützung des Finanzinstruments für die
Ausrichtung der Fischerei (FIAF) und zu den in der
Verordnung (EG) Nr. 1227/2001 (4) festgelegten
Ausnahmebedingungen sind die betroffenen Fischer und
Schiffseigner in diesem Zusammenhang in den Genuss
der in Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung
(EG) Nr. 2792/1999 (5) vorgesehenen Entschädigungs-
zahlungen gekommen.

(3) Es ist gerechtfertigt, die durch die Kommission am 18.
Oktober 2000 gebilligten Pläne zur Umstellung der
betroffenen Flotten durch geeignete Maßnahmen auf
Gemeinschaftsebene zu erleichtern.

(4) Es ist notwendig, die endgültige Stilllegung der Schiffe
zu erleichtern, sei es durch Abwracken oder durch die
Überführung in ein Drittland, einschließlich im Rahmen
gemischter Gesellschaften. Außerdem sollte die Durch-
führung sozialer Maßnahmen zugunsten der Schiffer
erleichtert werden. Es ist ebenfalls angezeigt, im Hinblick
auf eine endgültige Umstellung der Schiffe auf andere
Fischereiaktivitäten den Austausch der Fanggeräte zu

erleichtern — ungeachtet des Alters des Schiffes und
selbst wenn ein öffentlicher Zuschuss für seinen Bau
gewährt worden ist.

(5) Folglich ist es nötig, von bestimmten Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 abzuweichen.

(6) Außerdem sollte die Europäische Union entsprechend
dem Geist der Schlussfolgerungen des Europäischen
Rates von Nizza ihre Solidarität mit den betroffenen
Mitgliedstaaten mittels einer zusätzlichen finanziellen
Anstrengung zum Ausdruck bringen, die über die auf
dem Europäischen Rat von Berlin am 25. März 1999
festgelegten und in der Rubrik 2 der Finanziellen
Vorausschau für den Haushalt der Europäischen Union
bereitgestellten Beträge hinaus geht.

(7) Es sollte daher eine spezifische Aktion der Gemeinschaft
eingerichtet werden, um diese Mittel für die Umsetzung
eines Teils der Umstellungspläne zu verwenden, wobei
die anderen Teile der genannten Pläne mit Hilfe der
FIAF-Mittel umgesetzt werden müssen.

(8) Die zusätzlichen, für die spezifische Aktion zur Verfü-
gung stehenden Mittel sollten einerseits für die Umstruk-
turierung der Flotte und andererseits für Vorruhestand
oder Umschulung der Fischer außerhalb der Seefischerei
im Rahmen individueller oder kollektiver Sozialpläne
verwendet werden.

(9) Es muss auf die Kohärenz der spezifischen Aktion mit
den allgemeinen Grundsätzen der Strukturpolitik auf
dem Fischereisektor geachtet werden. Insbesondere
sollten Verzerrungen gegenüber den gültigen Bestim-
mungen für die Verwendung der FIAF-Mittel vermieden
werden. Es ist auch eine operationelle Verwaltungsstelle
vorzusehen, die so nah wie möglich an die durch die
Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (6) geschaffene Verwal-
tungsbehörde für die gemeinschaftlichen Strukturfonds
angelehnt ist.

(10) Die in internationalen Gewässern oder in Gewässern von
Drittländern tätigen Fischereifahrzeuge sollten das inter-
nationale Recht in Bezug auf die Erhaltung der Meeres-
ressourcen in vollem Umfang einhalten, insbesondere
die UN-Konvention über das Seerecht und den Verhal-
tenskodex der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen.

(1) ABl. C 270 vom 25.9.2001, S. 266.
(2) Stellungnahme vom 15. November 2001 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
(3) Stellungnahme vom 18. Oktober 2001 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
(4) Verordnung (EG) Nr. 1227/2001 des Rates vom 18. Juni 2001 zur

Abweichung von einzelnen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr.
2792/1999 zur Festlegung der Modalitäten und Bedingungen der
gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor (ABl. L
168 vom 23.6.2001, S. 1).

(5) Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 des Rates vom 17. Dezember
1999 zur Festlegung der Modalitäten und Bedingungen für die
gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor (ABl. L
337 vom 30.12.1999, S. 10). Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1451/2001 (ABl. L 198 vom 21.7.2001,
S. 9).

(6) Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit
allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. L 161 vom
26.6.1999, S. 1). Verordnung zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1447/2001 (ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 1).
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(11) Die sozioökonomische Diversifizierung der von der
Fischerei abhängigen Küstenzonen erfolgt naturgemäß
im Rahmen der integrierten operationellen Programme
für regionale Entwicklung und der überregionalen
Programme, die sich aus den gemeinschaftlichen Förder-
konzepten nach Ziel 1 der Strukturfonds für Spanien
und für Portugal ergeben, mit finanzieller Unterstützung
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF) und
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für
die Landwirtschaft Abteilung „Ausrichtung“. Unter
diesen Umständen ist eine besondere, dieser Diversifizie-
rung gewidmete Intervention nicht gerechtfertigt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

(1) Die Fischer und Schiffseigentümer, denen im Laufe der
Jahre 2000 und 2001 mangels der Erneuerung des Fischereiab-
kommens mit Marokko für eine zusammengerechnet insgesamt
mindestens sechsmonatige vorübergehende Einstellung der
Tätigkeit Entschädigungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buch-
stabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 gewährt worden
sind, können unter den Bedingungen und in den Grenzen der
vorliegenden Verordnung in den Genuss von außerordentlichen
Unterstützungsmaßnahmen kommen.

(2) Spätestens drei Monate nach dem Inkrafttreten der
vorliegenden Verordnung übermitteln die Mitgliedstaaten der
Kommission die Liste der Schiffe mit Erwähnung ihrer internen
Nummer sowie die namentliche Liste der Fischer, die die in
Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen.

KAPITEL II

SONDERMASSNAHMEN

Artikel 2

(1) Die Zuschüsse für die in Artikel 1 Absatz 1 der vorlie-
genden Verordnung genannten Schiffseigner und Fischer
werden abweichend von den unten genannten Bestimmungen
der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 gemäß den folgenden
Modalitäten gewährt:

a) bei Bewilligung eines Zuschusses für das Abwracken eines
Schiffes,
i) werden die Werte der in Artikel 7 Absatz 5 Buchstabe a)
genannten Tabelle um 20 % erhöht;

ii) sind die Bestimmungen von Artikel 10 Absatz 3 Buch-
stabe b) Ziffer ii) sowie jene im Anhang III, Nummer
1.1.a) nicht anwendbar;

b) bei Bewilligung einer Prämie für die endgültige Überführung
eines Schiffes in ein Drittland, einschließlich im Fall einer
gemischten Gesellschaft,
i) werden die Werte der in Artikel 7 Absatz 5 Buchstabe a)
genannten Tabelle um 20 % erhöht;

ii) sind die Bestimmungen von Artikel 10 Absatz 3 Buch-
stabe b) Ziffer ii) sowie jene im Anhang III, Nummer
1.1.a) nicht anwendbar;

iii) wird das Höchstalter der in Artikel 7 Absatz 2
genannten Schiffe auf fünf Jahre herabgesetzt; dabei gilt
für Schiffe mit einem Alter von 5 bis 9 Jahren die in
Artikel 7 Absatz 5 Buchstabe a) genannte Prämie für
Schiffe mit einem Alter zwischen 10 und 15 Jahren.
Diese Prämie wird um einen Teil des Betrages verringert,
der zuvor als Modernisierungszuschuss oder als
Zuschuss zum Bau von Fischereifahrzeugen ausgezahlt
worden ist; dieser Teil wird zeitanteilig berechnet,
bezogen auf die 10 Jahre (im Fall von Beihilfen zum Bau
von Schiffen) bzw. die 5 Jahre (im Fall von Modernisie-
rungszuschüssen), die der endgültigen Überführung
unmittelbar vorausgehen;

c) bei einer endgültigen Umstellung eines Schiffes auf eine
andere Fischereitätigkeit, die die Änderung der Fischerei-
technik erfordert, kann unter den nachfolgenden Sonderbe-
dingungen als Modernisierung des Schiffes für den
Austausch des Fanggeräts ein öffentlicher Zuschuss gewährt
werden:
i) der letzte Unterabsatz von Anhang III, Nummer 1.4 ist
nicht anwendbar;

ii) die Werte der in Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe b)
genannten Tabelle werden um 30 % erhöht;

iii) die Bestimmungen von Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a)
sind nicht anwendbar.

d) bei Bewilligung einer individuellen Pauschalprämie an einen
Fischer werden die höchsten erstattungsfähigen Kosten in
Artikel 12 Absatz 3 Buchstaben b) und c) um 20 % erhöht.

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Sonderbedingungen gelten
ausschließlich für Prämien und Zuschüsse, die Gegenstand
eines zwischen dem 1. Juli 2001 und dem 30. Juni 2003 durch
die in Artikel 6 erwähnten Behörden ausgestellten Bewilli-
gungsbescheides sind.

(3) Ab dem Zeitpunkt eines gegebenenfalls gemäß den in
Absatz 1 vorgesehenen Modalitäten ausgestellten Bewilligungs-
bescheides über eine Prämie für die endgültige Stilllegung oder
über einen Zuschuss für die Modernisierung des betreffenden
Schiffes kommen die Schiffseigner für eine Entschädigung
wegen vorübergehender Einstellung der Tätigkeit nicht mehr in
Frage.

Wenn diese Entschädigungen im Voraus gezahlt wurden, so
wird der eventuell zu viel ausgezahlte Betrag von der Prämie
für die endgültige Stilllegung oder vom Zuschuss für die
Modernisierung des betreffenden Schiffes abgezogen.

KAPITEL III

SPEZIFISCHE AKTION

Artikel 3

(1) Es wird eine spezifische Aktion der Gemeinschaft einge-
führt (im Folgenden „diese Aktion“ genannt), die die Interven-
tionen der Strukturfonds in den von der Nichterneuerung des
Fischereiabkommens mit Marokko betroffenen Mitgliedstaaten
ergänzt.
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(2) Diese Aktion:

a) ist ausschließlich den in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Schiffseignern und Fischern vorbehalten;

b) beinhaltet

i) Maßnahmen zur endgültigen Stilllegung der Fischerei-
fahrzeuge gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2792/1999,

ii) Maßnahmen zur Modernisierung der Schiffe gemäß
Artikel 9 Absatz 1 derselben Verordnung und

iii) sozioökonomische Maßnahmen gemäß Artikel 12
Absatz 3 Buchstaben a), b) und c) derselben Verord-
nung;

c) unterliegt den in Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1260/
1999 genannten Bedingungen.

(3) Die Gemeinschaftsbeihilfe, die für jede einzelne
Maßnahme dieser Aktion gewährt wird, unterliegt folgenden, in
Prozenten des Gesamtbetrages aus Artikel 5 Absatz 1 ausge-
drückten Bedingungen:

a) Abwracken von Schiffen und endgültige Umstellung für die
Verwendung für nicht-fischereiliche Zwecke: mindestens
40 % des Gesamtbetrags;

b) endgültige Überführung in ein Drittland, einschließlich im
Rahmen gemischter Gesellschaften, und Modernisierung von
Schiffen: höchstens 28 % des Gesamtbetrags;

c) sozioökonomische Maßnahmen: mindestens 32 % des
Gesamtbetrags.

Artikel 4

(1) Zu den Bedingungen und in den Grenzen des Kapitels II
der vorliegenden Verordnung gelten die Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 analog für die Durchführung
dieser Aktion; dies betrifft insbesondere:

a) die Frist für die Ausstellung der Bewilligungsbescheide;

b) die Notifizierung der Beihilferegelungen;

c) die Kriterien der Zuschussfähigkeit für die Fischer und die
Schiffe;

d) den Höchstbetrag der Prämie für einen Fischer oder für ein
bestimmtes Schiff;

e) den Höchstbetrag der zuschussfähigen Ausgaben bei der
Modernisierung eines gegebenen Schiffes;

f) die Grenzen der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft
und der gesamten öffentlichen (nationalen, regionalen und
anderen) finanziellen Beteiligung des betroffenen Mitglied-
staates.

(2) Wird im Rahmen dieser Aktion eine Prämie für die
Gründung einer gemischten Gesellschaft gewährt, so überweist
die Verwaltungsbehörde dem Antragsteller den gesamten

Betrag der Prämie bei Übernahme des Schiffes durch die
gemischte Gesellschaft, nachdem der Antragsteller den Nach-
weis erbracht hat, dass eine Bankgarantie in Höhe von 40 %
der Prämie gestellt worden ist.

(3) Die im Rahmen dieser Aktion gezahlten Prämien für die
endgültige Stilllegung und die öffentlichen Zuschüsse für die
Modernisierung der Schiffe gelten als öffentliche Beihilfen im
Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2792/
1999.

Die in Anwendung dieser Aktion stillgelegte Fischereikapazität
trägt im Sinne von Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 2792/
1999 zur Anpassung des Fischereiaufwands der betroffenen
Mitgliedstaaten bei.

Die im Rahmen dieser Aktion gezahlten öffentlichen Zuschüsse
für die Modernisierung der Schiffe unterliegen Artikel 9 der
Verordnung (EG) Nr. 2792/1999.

Zum Zweck der Durchführung dieser Aktion gilt, dass die
Entschädigungen nach Artikel 1 den gleichen Zweck verfolgen
wie die sozioökonomischen Maßnahmen gemäß Artikel 12
Absatz 3 Buchstaben a), b) und c) der Verordnung (EG) Nr.
2792/1999.

(4) Die im Rahmen dieser Aktion gewährten Prämien und
öffentlichen Zuschüsse können nicht mit anderen Prämien oder
öffentlichen Zuschüssen gleicher Zielsetzung, insbesondere
nicht mit den im Rahmen der Strukturfonds in den betroffenen
Mitgliedstaaten gezahlten öffentlichen Zuschüssen, kumuliert
werden.

Die betroffenen Mitgliedstaaten ergreifen alle notwendigen
Maßnahmen, um die Einhaltung dieses Absatzes sicherzu-
stellen, und übermitteln diese spätestens drei Monate nach dem
Inkrafttreten dieser Verordnung der Kommission.

Artikel 5

(1) Der Betrag der dieser Aktion gewidmeten Gemeinschafts-
beteiligung beträgt 197 Mio. EUR; er wird wie folgt aufgeteilt:

a) Spanien: 94,6 %,

b) Portugal: 5,4 %.

(2) Die Kommission leistet die Zahlung der in Absatz 1
genannten Gemeinschaftsbeteiligung in Übereinstimmung mit
den entsprechenden Mittelbindungen an die in Artikel 6
genannte Zahlstelle.

Ab dem 1. Januar 2002, spätestens drei Monate nach der
Annahme dieser Verordnung bindet die Kommission die im
Haushaltsplan 2002 vorgesehenen Mittel.

Die im Haushaltsplan 2003 vorgesehenen Mittel werden im
Prinzip vor dem 30. April 2003 gebunden.
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(3) Vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Mittel führt die
Kommission die Zahlungen wie folgt durch:

a) Eine Vorauszahlung in Höhe von maximal 20 % der in
Absatz 1 genannten Beträge wird bei der Mittelbindung
nach Absatz 2 Unterabsatz 2 geleistet.

b) Die Zwischenzahlungen auf Antrag des Mitgliedstaates
dienen der Erstattung der tatsächlich getätigten und von der
in Artikel 6 genannten Zahlstelle bescheinigten Ausgaben.

Die gesamten in Buchstabe a) und im vorliegenden Buch-
staben genannten Zahlungen betragen kumuliert höchstens
80 % der in Absatz 1 genannten Beträge.

c) Die Zahlung des Restbetrages erfolgt nach Abschluss dieser
Aktion auf Antrag des Mitgliedstaates, wenn
i) die Zahlstelle der Kommission eine Bescheinigung über
die tatsächlich geleisteten Ausgaben vorlegt;

ii) der abschließende Durchführungsbericht der Kommis-
sion vorgelegt und von ihr gebilligt worden ist;

iii) der Mitgliedstaat die Erklärung gemäß Artikel 38 Absatz
1 Buchstabe f) der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 der
Kommission übermittelt hat.

(4) Im Rahmen dieser Aktion sind die vom Endbegünstigten
ab dem 1. Juli 2001 tatsächlich geleisteten Ausgaben zuschuss-
fähig. Das Ende der Zuschussfähigkeit der Ausgaben wird auf
den 31. Dezember 2003 festgesetzt.

Die Frist für die Beantragung der Schlusszahlung bei der
Kommission wird auf den 30. Juni 2004 festgesetzt.

(5) Die Anträge auf Zwischenzahlungen und auf die
Auszahlung des Saldos müssen gemäß dem Modell in Anhang
II der Verordnung (EG) Nr. 438/2001 (1) erstellt.

Sie müssen sich stützen auf die Vorlage von auf elektronischem
Datenträger erstellten Fortschrittsberichten gemäß dem Modell
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 366/2001 (2).

Artikel 6

Für die Durchführung dieser Aktion erfüllen die im Rahmen
der Interventionen der Strukturfonds zugunsten der Fischerei in
Spanien und in Portugal im Zeitraum 2000-2006 arbeitenden
Verwaltungsbehörden und Zahlstellen die ihnen in den
einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1260/
1999 zugewiesenen Aufgaben.

Unbeschadet gegenteiliger Bestimmungen in der vorliegenden
Verordnung gelten die Artikel 31 und 33 bis 39 der Verord-
nung (EG) Nr. 1260/1999 sowie die abgeleitete Gesetzgebung.

Artikel 7

Die Kommission erlässt gegebenenfalls nach dem Verfahren des
Artikels 23 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999
Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung.

Zu diesem Zweck wird die Kommission von dem durch Artikel
51 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 eingesetzten
Ausschuss für Fischerei- und Aquakulturen unterstützt.

KAPITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Juli 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) Verordnung (EG) Nr. 438/2001 der Kommission vom 2. März 2001
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1260/1999
des Rates in Bezug auf die Verwaltungs- und Kontrollsysteme bei
Strukturfondsinterventionen (ABl. L 63 vom 3.3.2001, S. 21).

(2) Verordnung (EG) Nr. 366/2001 der Kommission vom 22. Februar
2001 mit Durchführungsbestimmungen zu den in der Verordnung
(EG) Nr. 2792/1999 des Rates beschriebenen Maßnahmen (ABl. L
55 vom 24.2.2001, S. 3).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2562/2001 DES RATES
vom 17. Dezember 2001

über den Abschluss des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen
Gegenleistung nach dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Regierung der Demokratischen Republik Madagaskar über die Fischerei vor der Küste Madagaskars

für die Zeit vom 21. Mai 2001 bis zum 20. Mai 2004

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2 und Absatz 3 Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Übereinstimmung mit dem Abkommen zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Regie-
rung der Demokratischen Republik Madagaskar über die
Fischerei vor der Küste Madagaskars (2) haben die beiden
Vertragsparteien Verhandlungen darüber geführt, welche
Änderungen oder Zusätze am Ende des Anwendungs-
zeitraums des dem Abkommen beigefügten Protokolls in
dieses Abkommen aufgenommen werden sollen.

(2) Als Ergebnis dieser Verhandlungen wurde am 12. März
2001 ein neues Protokoll zur Festlegung der Fangmög-
lichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem
genannten Abkommen für die Zeit vom 21. Mai 2001
bis zum 20. Mai 2004 paraphiert.

(3) In dem Protokoll ist vorgesehen, dass die im Rahmen
des Abkommens fischenden Gemeinschaftsschiffe per
Satellit nach Bedingungen überwacht werden, welche die
Vertragsparteien einvernehmlich festlegen. Zu diesem
Zweck haben die Vertragsparteien am 17. Mai 2001 die
Bestimmungen über die Methode der Übermittlung der
Daten über die satellitengestützte Positionsüberwachung
der Gemeinschaftsschiffe, die im Rahmen des Abkom-
mens Fischfang betreiben, festgelegt, die am 21. Mai
2001 in Kraft getreten sind.

(4) Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, das genannte
Protokoll zu genehmigen.

(5) Die Festlegung des Schlüssels für die Aufteilung der
Fangmöglichkeiten auf die Mitgliedstaaten sollte sich auf
die im Rahmen des Fischereiabkommens übliche Auftei-
lung der Fangmöglichkeiten gründen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das Protokoll zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der
finanziellen Gegenleistung nach dem Abkommen zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Regierung der

Demokratischen Republik Madagaskar über die Fischerei vor
der Küste Madagaskars für die Zeit vom 21. Mai 2001 bis zum
20. Mai 2004 wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Protokolls ist dieser Verordnung beigefügt (3).

Die Bestimmungen über das Schiffsüberwachungssystem (VMS)
sind im Anhang dieser Verordnung wiedergegeben.

Artikel 2

Die im Protokoll festgelegten Fangmöglichkeiten werden wie
folgt auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt:

a) Thunfischwadenfänger Spanien: 18 Schiffe

Frankreich: 20 Schiffe

Italien: 2 Schiffe

b) Oberflächen-Langleinenfi-
scher

Spanien: 23 Schiffe

Frankreich: 10 Schiffe

Portugal: 7 Schiffe

Schöpfen die Lizenzanträge dieser Mitgliedstaaten die im Proto-
koll festgelegten Fangmöglichkeiten nicht aus, so kann die
Kommission Lizenzanträge anderer Mitgliedstaaten berücksich-
tigen.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten, deren Schiffe im Rahmen dieses Protokolls
Fischfang betreiben, sind gehalten, der Kommission die in der
Fischereizone Madagaskars gefangenen Mengen aus jedem
Bestand nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr.
500/2001 der Kommission vom 14. März 2001 mit Durch-
führungsbestimmungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 2847/
93 des Rates für die Überwachung der Fänge von Gemein-
schaftsschiffen in Drittlandgewässern und auf Hoher See (4) zu
melden.

Artikel 4

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Personen zu
benennen, die befugt sind, das Protokoll rechtsverbindlich für
die Gemeinschaft zu unterzeichnen.

(1) Stellungnahme vom 25. Oktober 2001 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).

(3) Für den Wortlaut des Protokolls siehe ABl. L 296 vom 14.11.2001,
S. 10.

(2) ABl. L 73 vom 18.3.1986, S. 26. (4) ABl. L 73 vom 15.3.2001, S. 8.
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Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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ANHANG

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE METHODE DER ÜBERMITTLUNG DER DATEN ÜBER DIE SATELLITENGE-
STÜTZTE POSITIONSÜBERWACHUNG DER GEMEINSCHAFTSSCHIFFE, DIE IM RAHMEN DES ABKOM-
MENS ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT UND DER REGIERUNG DER
DEMOKRATISCHEN REPUBLIK MADAGASKAR ÜBER DIE FISCHEREI VOR DER KÜSTE MADAGASKARS

FISCHFANG BETREIBEN

Die Demokratische Republik Madagaskar hat für ihre nationale Flotte ein Schiffsüberwachungssystem (VMS) eingeführt.
Dieses System soll ohne Diskriminierung auf alle in der madagassischen Fischereizone fischenden Schiffe ausgedehnt
werden. Die Gemeinschaftsschiffe werden bereits seit dem 1. Januar 2000 gemäß den gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften in ihrem Tätigkeitsbereich satellitengestützt überwacht. Daher empfiehlt es sich, dass die einzelstaatlichen
Behörden der Flaggenstaaten und der Demokratischen Republik Madagaskar unter nachstehenden Bedingungen eine
Satellitenüberwachung der Schiffe durchführen, die im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Demokratischen Republik Madagaskar über die Fischerei vor der Küste Madagaskars, nachstehend
„Abkommen“ genannt, Fischfang betreiben:

1. Die madagassischen Behörden haben der Gemeinschaft für die Satellitenüberwachung die Koordinaten (Breiten- und
Längengrade) der Fischereizone Madagaskars mitgeteilt (Anlage I).

Die madagassischen Behörden übermitteln diese Angaben in elektronischer Form, ausgedrückt in Dezimalgraden in
das WGS-84-datum.

2. Die Vertragsparteien tauschen Informationen über die X.25-Adressen und die Spezifikationen für die elektronische
Kommunikation zwischen ihren Kontrollzentren gemäß den unter Nummern 4 und 6 festgelegten Bedingungen aus.
Diese Angaben umfassen, soweit möglich, die Namen, Telefon-, Telex- und Faxnummern und die elektronischen
Adressen (Internet oder X.400), die für die allgemeinen Mitteilungen zwischen den Kontrollzentren verwendet werden
können.

3. Die Position der Fischereifahrzeuge wird auf 500 m genau und mit einem Vertrauensintervall von 99 % bestimmt.

4. Wenn ein Fischereifahrzeug, das im Rahmen des Abkommens Fischfang betreibt und nach den gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften satellitengestützt überwacht wird, in eine Fischereizone der Demokratischen Republik Madagaskar
einläuft, übermittelt das Kontrollzentrum des Flaggenstaats die anschließenden Positionsmeldungen unverzüglich und
mindestens alle zwei Stunden an die Zentrale für Fischereiüberwachung von Madagaskar (CSP). Diese Mitteilungen
werden als Positionsmeldungen gekennzeichnet.

5. Die unter Nummer 4 genannten Mitteilungen werden elektronisch im Format X.25 ohne zusätzliches Protokoll
übermittelt. Die Mitteilungen werden in Echtzeit gemäß dem Format in Anlage II übermittelt.

6. Bei technischen Störungen oder dauerhaftem Ausfall des satellitengestützten Überwachungsgeräts an Bord des
Fischereifahrzeugs übermittelt der Kapitän dieses Schiffs die unter Nummer 4 vorgesehenen Angaben baldmöglichst
an das Kontrollzentrum des Flaggenstaats. In diesem Fall ist alle zwölf Stunden eine Positionsmeldung zu übermitteln,
solange sich das Fischereifahrzeug in einer Fischereizone der Demokratischen Republik Madagaskar befindet. Das
Kontrollzentrum des Flaggenstaats oder das Fischereifahrzeug sendet diese Mitteilungen unverzüglich an die Zentrale
für Fischereiüberwachung. Das defekte Gerät ist sobald das Fischereifahrzeug seine Fangreise beendet hat, spätestens
aber innerhalb eines Monats, zu reparieren oder auszutauschen. Nach Ablauf dieser Frist darf das betreffende
Fischereifahrzeug keine neue Fangreise antreten, bevor das Gerät repariert oder ausgetauscht ist.

7. Die Kontrollzentren der Flaggenstaaten überwachen die Bewegungen ihrer Fischereifahrzeuge in den madagassischen
Gewässern in Abständen von zwei Stunden. Werden die Fischereifahrzeuge nicht wie vorgeschrieben überwacht, so
ist die Zentrale für Fischereiüberwachung von Madagaskar unverzüglich zu unterrichten, und das Verfahren gemäß
Nummer 6 findet Anwendung.

8. Stellt die Fischereiüberwachungszentrale fest, dass der Flaggenstaat die unter Nummer 4 vorgesehenen Angaben nicht
übermittelt, wird die andere Vertragspartei unverzüglich unterrichtet.

9. Die gemäß den vorliegenden Bestimmungen an die Vertragspartei übermittelten Überwachungsangaben sind
ausschließlich zur Kontrolle und Überwachung der Gemeinschaftsflotte, die im Rahmen des Abkommens Fischfang
betreibt, durch die madagassischen Behörden bestimmt. Die Angaben dürfen nicht an andere Parteien weitergegeben
werden.

10. Die Parteien kommen überein, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Anforderungen an die Mitteilungen
gemäß den Nummern 4 und 6 baldmöglichst, aber spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden
Bestimmungen, zu erfüllen.

11. Die Vertragsparteien tauschen auf Antrag Informationen über die zur Satellitenüberwachung verwendeten Geräte aus,
um sicherzustellen, dass alle Geräte für die Zwecke der vorliegenden Bestimmungen in vollem Umfang mit den
Anforderungen der anderen Vertragspartei kompatibel sind.

12. Bei Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Auslegung oder Anwendung der vorliegenden Bestimmungen finden
Konsultationen zwischen den Parteien im Rahmen der Gemischten Kommission gemäß Artikel 9 des Abkommens
statt.

Diese Bestimmungen treten am 21. Mai 2001 in Kraft.
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Anlage I

Koordinaten (Breitengrade und Längengrade) der Fischerzone Madagaskars

Koordinaten in Dezimalgrad Koordinaten in Grad und Minuten

Ref X Y X Y

A 49,40 – 10,3 49° 24� – 10° 18�

B 51 – 11,8 51° 0� – 11° 48�

C 53,3 – 12,7 53° 18� – 12° 42�

D 52,2 – 16,3 52° 12� – 16° 18�

E 52,8 – 18,8 52° 48� – 18° 48�

F 52 – 20,4 52° 0� – 20° 24�

G 51,8 – 21,9 51° 48� – 21° 54�

H 50,4 – 26,2 50° 24� – 26° 12�

I 48,3 – 28,2 48° 18� – 28° 12�

J 45,4 – 28,7 45° 24� – 28° 42�

K 41,9 – 27,8 41° 54� – 27° 48�

L 40,6 – 26 40° 36� – 26° 0�

M 41,8 – 24,3 41° 48� – 24° 18�

N 41,6 – 20,8 41° 36� – 20° 48�

O 41,4 – 19,3 41° 24� – 19° 18�

P 43,2 – 17,8 43° 12� – 17° 48�

Q 43,4 – 16,9 43° 24� – 16° 54�

R 42,55 – 15,6 42° 33� – 15° 36�

S 43,15 – 14,35 43° 9� – 14° 21�

T 45 – 14,5 45° 0� – 14° 30�

U 46,8 – 13,4 46° 48� – 13° 24�

V 48,4 – 11,2 48° 24� – 11° 12�
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Anlage II

Übermittlung von VMS-Meldungen an Madagaskar

POSITIONSMELDUNG

Datenfeld Code Obligatorisch/
Fakultativ Bemerkungen

Aufzeichnungsbeginn SR O Systemangabe — gibt den Beginn der
Aufzeichnung an

Empfänger AD O Angabe Meldung — Empfänger. ISO-Alpha-
3-Code des Landes

Absender FS O Angabe Meldung — Absender. ISO-Alpha-
3-Code des Landes

Art der Meldung TM O Angabe Meldung — Art der Meldung „POS“

Rufzeichen RC O Angabe zum Schiff — internationales
Rufzeichen des Schiffs

Interne Referenznummer der Vertragspartei IR F Angabe zum Schiff — Nummer der
Vertragspartei (ISO-3-Code des Flaggenstaats
gefolgt von einer Nummer)

Äußere Kennziffern XR F Angabe Schiffsregistrierung — die außen
angebrachte Nummer des Schiffs

Breitengrad LA O Angabe zur Position des Schiffs — Position
in Grad und Minuten N/S GGMM (WGS-84)

Längengrad LO O Angabe zur Position des Schiffs — Position
in Grad und Minuten O/W GGMM (WGS-
84)

Datum DA O Angabe zur Position des Schiffs — Datum
der Aufzeichnung UTC (JJJJMMTT)

Uhrzeit TI O Angabe zur Position des Schiffs — Datum
der Aufzeichnung UTC (HHMM)

Aufzeichnungsende ER O Systemangabe — gibt das Ende der
Aufzeichnung an

Zeichensatz: ISO 8859.1

Datenübermittlungen werden wie folgt gegliedert:

— ein doppelter Schrägstrich (//) und ein Code kennzeichnen den Beginn der Übermittlung,
— ein einfacher Schrägstrich (/) kennzeichnet die Trennung zwischen Code und Angabe.

Fakultative Angaben sind zwischen Beginn und Ende der Aufzeichnung einzugeben.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2563/2001 DES RATES
vom 19. Dezember 2001

zur Festsetzung der Orientierungspreise für die in den Anhängen I und II der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 aufgeführten Fischereierzeugnisse und der gemeinschaftlichen Produktionspreise für die
in Anhang III derselben Verordnung aufgeführten Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr

2002

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson-
dere auf Artikel 18 Absatz 3 und Artikel 26 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 wird für jedes Fischwirtschaftsjahr für jedes
der Erzeugnisse und für jede der Erzeugnisgruppen, die
in den Anhängen I und II aufgeführt sind, ein Orientie-
rungspreis festgesetzt.

(2) Aufgrund der derzeit verfügbaren Preisangaben für die
betreffenden Erzeugnisse und der in Artikel 18 Absatz 2
der genannten Verordnung festgelegten Kriterien sollten
diese Preise im Fischwirtschaftsjahr 2002 je nach Fisch-
art angehoben, beibehalten oder gesenkt werden.

(3) Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 wird für jedes der in Anhang III jener Verord-
nung aufgeführten Erzeugnisse ein gemeinschaftlicher
Produktionspreis festgesetzt.

(4) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3510/82 der Kommis-
sion (2) sind die Anpassungskoeffizienten für die
verschiedenen Thunfischarten festgesetzt worden. Daher
ist es nicht erforderlich, einen gemeinschaftlichen
Produktionspreis für alle in Anhang III der Verordnung
(EG) Nr. 104/2000 aufgeführten Thunfischarten festzu-
setzen; es genügt die Festsetzung für Gelbflossenthun
(Thunnus albacares).

(5) Aufgrund der in Artikel 18 Absatz 2 erster und zweiter
Gedankenstrich sowie in Artikel 26 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegten Kriterien
empfiehlt es sich, diesen Preis für das Fischwirtschafts-
jahr 2002 zu beizubehalten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Fischwirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2002 werden die Orientierungspreise für die in den Anhängen
I und II der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 aufgeführten
Erzeugnisse und die Aufmachungen oder Handelsklassen, auf
die sich diese Preise beziehen, im Anhang der vorliegenden
Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Für das Fischwirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2002 wird der gemeinschaftliche Produktionspreis für Gelbflos-
senthun (Thunnus albacares) wie folgt festgesetzt:

Art Handelseigenschaften
Gemeinschaftlicher
Produktionspreis
(EUR/Tonne)

Gelbflossenthun
(Thunnus albacares)

ganz, mit einem Stückge-
wicht von mehr als 10 kg 1 172

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.
(2) ABl. L 368 vom 28.12.1982, S. 27. Verordnung zuletzt geändert

durch die Verordnung (EWG) Nr. 3899/92 (ABl. L 392 vom
31.12.1992, S. 24).
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Anhang
Art

Erzeugnisse der Anhänge I und II der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000

Aufmachungsform Orientierungspreis
(in EUR/tonne)

ANHANG

I 1. Heringe der Art Clupea harengus ganz 260

2. Sardinen der Art Sardina pilchardus ganz 561

3. Dornhai (Squalus acanthias) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 101

4. Katzenhai (Scyliorhinus-Arten) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 790

5. Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche
(Sebastes-Arten)

ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 171

6. Kabeljau der Art Gadus morhua ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 591

7. Köhler (Pollachius virens) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 790

8. Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 073

9. Merlan (Merlangius merlangus) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 929

10. Leng (Molva-Arten) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 214

11. Makrelen der Art Scomber scombrus ganz 294

12. Makrelen der Art Scomber japonicus ganz 315

13. Sardellen (Engraulis-Arten) ganz 1 209

14. Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) ganz oder ausgenommen, mit Kopf vom 1.1.2002 bis
zum 30.4.2002

1 063

ganz oder ausgenommen, mit Kopf vom 1.5.2002 bis
zum 31.12.2002

1 462

15. Seehechte der Art Merluccius merluccius ganz oder ausgenommen, mit Kopf 3 695

16. Scheefsnut (Lepidorhombus-Arten) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 2 382

17. Scharbe (Limanda limanda) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 937

18. Flunder (Platichthys flesus) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 552

19. Weißer Thun (Thunnus alalunga) ganz 2 188

ausgenommen, mit Kopf 2 477

20. Tintenfische (Sepia officinalis und Rossia macro-
soma)

ganz 1 613

21. Seeteufel (Lophius-Arten) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 2 868

ohne Kopf 5 928

22. Garnelen der Art Crangon crangon nur in Wasser gekocht 2 478

23. Tiefseegarnelen (Pandalus borealis) nur in Wasser gekocht 6 612

frisch oder gekühlt 1 707

24. Taschenkrebse (Cancer pagurus) ganz 1 784

25. Kaisergranat (Nephrops norvegicus) ganz 5 337

nur als Schwanz 4 323

26. Seezunge (Solea-Arten) ganz oder ausgenommen, mit Kopf 6 648
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Anhang
Art

Erzeugnisse der Anhänge I und II der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000

Aufmachungsform Orientierungspreis
(in EUR/tonne)

II 1. Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts 1 976

2. Seehecht (Merluccius-Arten) gefroren, ganz, in Originalverpackung einheitlichen
Inhalts

1 277

gefroren, in Filets, in Originalverpackung einheitlichen
Inhalts

1 530

3. Seebrassen (Dentex dentex und Pagellus-Arten) gefroren, in Partien oder in Originalverpackung
einheitlichen Inhalts

1 587

4. Schwertfisch (Xiphias gladius) gefroren, ganz, in Originalverpackung einheitlichen
Inhalts

4 080

5. Tintenfische der Arten Sepia officinalis, Rossia
macrosoma und Sepiola rondeletti

gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts 1 928

6. Kraken (Octopus-Arten) gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts 1 987

7. Kalmare (Loligo-Arten) gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts 1 156

8. Kalmare (Ommastrephes sagittatus) gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts 961

9. Illex argentinus gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts 831

10. Garnelen der Familie Penaeidae

— Garnelen der Art Parapenaeus longirostris gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts 4 119

— andere Arten der Familie Penaeidae gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts 7 982
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2564/2001 DER KOMMISSION
vom 27. Dezember 2001

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1280/2001 zur Festlegung des geschätzten Bedarfs der
Kanarischen Inseln an Erzeugnissen des Milchsektors

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1454/2001 des Rates
vom 28. Juni 2001 zur Einführung von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der Kana-
rischen Inseln und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.
1601/92 (Poseican) (1), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2790/94 der Kommis-
sion (2), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1620/1999 (3), sind insbesondere die Durchführungs-
bestimmungen zur Sonderregelung für die Versorgung
der Kanarischen Inseln mit bestimmten Agrarerzeug-
nissen festgelegt worden.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1280/2001 der Kommis-
sion (4) ist der geschätzte Bedarf der Kanarischen Inseln
an Milcherzeugnissen festgesetzt worden. Diese Bedarfs-
vorausschätzung kann nötigenfalls durch Anpassung der
Erzeugnismengen im Rahmen des Gesamtbedarfs dieser
Region neu festgesetzt werden. Um den Bedarf der Kana-

rischen Inseln an Milcherzeugnissen decken zu können,
müssen die für diese Erzeugnisse in der Bedarfsvoraus-
schätzung vorgesehenen Mengen angepasst werden. Der
Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1280/2001 ist daher
zu ändern.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1280/2001 wird durch
den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Juli 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 45.
(2) ABl. L 296 vom 17.11.1994, S. 23.
(3) ABl. L 192 vom 27.7.1999, S. 19.
(4) ABl. L 176 vom 27.6.2001, S. 10.
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(in Tonnen)

KN-Code Warenbezeichnung Menge

ANHANG

„ANHANG

Vorausschätzung des Bedarfs der Kanarischen Inseln an Milcherzeugnissen für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31.
Dezember 2001

0401 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen
Süßmitteln

53 125 (1)

0402 Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen
Süßmitteln 13 200 (2)

0405 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette 2 000

0406 Käse

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27 8 000

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 86

0406 90 87 900

0406 90 88

1901 90 99 Milchzubereitungen, kein Fett enthaltend 2 500 (3)

2106 90 92 Milchzubereitungen für Kinder, kein Milchfett usw. enthaltend 100

(1) Davon 625 Tonnen für den Sektor der Verarbetiung und/oder Verpackung.

(2) Wie folgt aufzuteilen:
— davon 4 990 Tonnen der KN-Codes 0402 91 und/oder 0402 99 für den Direktverbrauch,
— davon 1 210 Tonnen der KN-Codes 0402 91 und/oder 0402 99 für den Sektor der Verarbeitung und/oder Verpackung,
— davon 7 000 Tonnen der KN-Codes 0402 10 und/oder 0402 21 für den Sektor der Verarbeitung und/oder Verpackung.

(3) Die gesamte Vorausschätzung ist für den Sektor der Verarbeitung und/oder Verpackung bestimmt.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2565/2001 DER KOMMISSION
vom 27. Dezember 2001

zur Eröffnung von Gemeinschaftszollkontingenten für Schafe und Ziegen sowie Schaf- und Ziegen-
fleisch für das Jahr 2002 und zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 1439/95

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2467/98 des Rates vom
3. November 1998 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schaf- und Ziegenfleisch (1), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1669/2000 (2), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1349/2000 des Rates
vom 19. Juni 2000 über Zugeständnisse in Form von gemein-
schaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirtschaft-
liche Erzeugnisse und über die autonome, befristete Anpassung
bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche Erzeugnisse
gemäß dem Europa-Abkommen mit Estland (3), geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2677/2000 (4), insbesondere auf
Artikel 1 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1727/2000 des Rates
vom 31. Juli 2000 über Zugeständnisse in Form von gemein-
schaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirtschaft-
liche Erzeugnisse und über die autonome, befristete Anpassung
bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche Erzeugnisse
gemäß dem Europa-Abkommen mit Ungarn (5), insbesondere
auf Artikel 1 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2290/2000 des Rates
vom 9. Oktober 2000 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und über die autonome, befristete
Anpassung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europa-Abkommen mit Bulgarien (6),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2433/2000 des Rates
vom 17. Oktober 2000 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und über die autonome, befristete
Anpassung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europa-Abkommen mit der Tsche-
chischen Republik (7), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2434/2000 des Rates
vom 17. Oktober 2000 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und über die autonome, befristete
Anpassung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europa-Abkommen mit der Slowa-
kischen Republik (8), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2435/2000 des Rates
vom 17. Oktober 2000 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und über die autonome, befristete
Anpassung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europa-Abkommen mit Rumänien (9),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2341/2000 des Rates
vom 17. Oktober 2000 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und über die autonome, befristete
Anpassung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europa-Abkommen mit Lettland (10),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2766/2000 des Rates
vom 14. Dezember 2000 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und über die autonome, befristete
Anpassung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europa-Abkommen mit Litauen (11),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2851/2000 des Rates
vom 22. Dezember 2000 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und über die autonome, befristete
Anpassung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europa-Abkommen mit der Republik
Polen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3066/
95 (12), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In den Verordnungen (EG) Nr. 1349/2000, (EG) Nr.
1727/2000, (EG) Nr. 2290/2000, (EG) Nr. 2433/2000,
(EG) Nr. 2434/2000, (EG) Nr. 2435/2000, (EG) Nr.
2341/2000 und (EG) Nr. 2766/2000 sowie im Anhang
A b der Verordnung (EG) Nr. 2851/2000 sind die land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse festgelegt, die ab dem 1. Juli
2000 bzw. dem 1. Januar 2001 aus bestimmten Ländern
im Rahmen von Zollkontingenten, Plafonds oder Refe-
renzmengen zollfrei in die Gemeinschaft eingeführt
werden dürfen.

(2) Die Kommission muss Zollkontingente für Schaf- und
Ziegenfleisch für das Jahr 2002 eröffnen, die dann
gemäß den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1439/
95 der Kommission vom 26. Juni 1995 zur Durchfüh-
rung der Verordnung (EWG) Nr. 3013/89 des Rates
hinsichtlich der Einfuhr und Ausfuhr von Schaf- und
Ziegenfleischerzeugnissen (13), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 272/2001 (14), verwaltet werden
müssen.

(1) ABl. L 312 vom 20.11.1998, S. 1.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 8.
(3) ABl. L 155 vom 28.6.2000, S. 1. (9) ABl. L 280 vom 4.11.2000, S. 17.
(4) ABl. L 308 vom 8.12.2000, S. 7. (10) ABl. L 271 vom 24.10.2000, S. 7.
(5) ABl. L 198 vom 4.8.2000, S. 6. (11) ABl. L 321 vom 19.12.2000, S. 8.
(6) ABl. L 262 vom 17.10.2000, S. 1. (12) ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 7.
(7) ABl. L 280 vom 4.11.2000, S. 1. (13) ABl. L 143 vom 27.6.1995, S. 7.
(8) ABl. L 280 vom 4.11.2000, S. 9. (14) ABl. L 41 vom 10.2.2001, S. 3.
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(3) Um die ordnungsgemäße Verwaltung der Zollkontin-
gente zu gewährleisten, muss ein Schlachtkörperäquiva-
lent festgesetzt werden. Weil außerdem einige Zollkon-
tingente die Möglichkeit bieten, entweder lebende Tiere
oder Fleisch einzuführen, ist auch hierfür ein Umrech-
nungsfaktor erforderlich.

(4) Da die Kontingentsverwaltung jeweils für ein Kalender-
jahr erfolgt, ergeben sich die für das Jahr 2002 zuläs-
sigen Einfuhrmengen aus der Summe der Hälfte der
Menge für den Zeitraum vom 1. Juli 2001 bis zum 30.
Juni 2002 und der Hälfte der Menge für den Zeitraum
vom 1. Juli 2002 bis zum 30. Juni 2003.

(5) Dementsprechend muss die vorliegende Verordnung zur
Eröffnung von Gemeinschaftszollkontingenten für
Schafe und Ziegen sowie Schaf- und Ziegenfleisch der
KN-Codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 und
0204 für das Jahr 2002 erlassen werden.

(6) Wegen der durch einen Ausbruch von Maul- und Klau-
enseuche bedingten Schwierigkeiten im Schafhaltungs-
sektor Uruguays und zur Vermeidung einer Unterbre-
chung der Lieferungen dieses Landes nach der Gemein-
schaft sollte eine Abweichung von Artikel 11 Absatz 1
und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1439/
95 zugestanden und ausnahmsweise eine Verlängerung
der Geltungsdauer bis zum 25. Januar 2002 bei den
Ursprungsbescheinigungen und Einfuhrlizenzen gestattet
werden, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2808/2000
der Kommission vom 21. Dezember 2000 zur Eröff-
nung von Gemeinschaftszollkontingenten für Schafe und
Ziegen sowie Schaf- und Ziegenfleisch der KN-Codes
0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 und
0204 für 2001 und zur Abweichung von der Verord-
nung (EG) Nr. 1439/95 zur Durchführung der Verord-
nung (EWG) Nr. 3013/89 des Rates hinsichtlich der
Einfuhr und Ausfuhr von Schaf- und Ziegenfleischer-
zeugnissen (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
272/2001, erteilt worden sind.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Schaf- und Ziegenfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Mit dieser Verordnung werden gemeinschaftliche Zollkontin-
gente für den Schaf- und Ziegenfleischsektor im Zeitraum vom
1. Januar bis 31. Dezember 2002 eröffnet.

Artikel 2

Die Zollsätze bei der Einfuhr von Schafen und Ziegen sowie
Schaf- und Ziegenfleisch der KN-Codes 0104 10 30,
0104 10 80, 0104 20 90 und 0204 mit Ursprung in den im

Anhang genannten Ländern in die Gemeinschaft werden nach
Maßgabe dieser Verordnung aus- oder herabgesetzt.

Artikel 3

(1) Die Mengen Fleisch, ausgedrückt in Schlachtkörperäqui-
valent, die unter den KN-Code 0204 fallen und für die der bei
der Einfuhr aus bestimmten Lieferländern geltende Zollsatz im
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 ausgesetzt
wird, sind im Teil 1 des Anhangs aufgeführt.

(2) Die Mengen lebender Tiere und die Mengen Fleisch,
ausgedrückt in Schlachtkörperäquivalent, die unter die KN-
Codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 und 0204 fallen
und für die der bei der Einfuhr aus bestimmten Lieferländern
geltende Zollsatz im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember
2002 auf null gesenkt wird, sind im Teil 2 des Anhangs
aufgeführt.

(3) Die Mengen lebender Tiere, ausgedrückt in Lebendge-
wicht, die unter die KN-Codes 0104 10 30, 0104 10 80 und
0104 20 90 fallen und für die der bei der Einfuhr geltende
Zollsatz im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002
auf einen Wertzoll von 10 % gesenkt wird, sind im Teil 3 des
Anhangs aufgeführt.

(4) Die Mengen Fleisch, ausgedrückt in Schlachtkörperäqui-
valent, die unter den KN-Code 0204 fallen und für die der bei
der Einfuhr geltende Zollsatz im Zeitraum vom 1. Januar 2002
bis 31. Dezember ausgesetzt wird, sind im Teil 4 des Anhangs
aufgeführt.

Artikel 4

(1) Die in Artikel 3 Absätze 1 und 2 genannten Zollkontin-
gente werden nach den Vorschriften von Titel II Abschnitt A
der Verordnung (EG) Nr. 1439/95 verwaltet.

(2) Die in Artikel 3 Absätze 3 und 4 genannten Zollkontin-
gente werden nach den Vorschriften von Titel II Abschnitt B
der Verordnung (EG) Nr. 1439/95 verwaltet.

Artikel 5

(1) Der in Artikel 3 verwendete Begriff „Schlachtkörperäqui-
valent“ bezeichnet das Gewicht von nicht entbeintem Fleisch in
dieser Angebotsform wie auch von entbeintem Fleisch, das
anhand eines Koeffizienten in das Gewicht mit Knochen umge-
rechnet wird. Zu diesem Zweck entsprechen 55 kg entbeintes
Schaf- oder Ziegenfleisch (außer Lamm- bzw. Zickleinfleisch)
100 kg nicht entbeintem Schaf- oder Ziegenfleisch (außer
Lamm- bzw. Zickleinfleisch) und entsprechen 60 kg entbeintes
Lamm- oder Zickleinfleisch 100 kg nicht entbeintem Lamm-
oder Zickleinfleisch.

(2) Sehen die Assoziationsabkommen zwischen der Gemein-
schaft und bestimmten Lieferländern die Möglichkeit vor,
lebende Tiere oder Fleisch einzuführen, so entsprechen 100 kg
Lebendgewicht 47 kg Fleisch.(1) ABl. L 326 vom 22.12.2000, S. 12.
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Artikel 6

Unbeschadet von Artikel 11 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1439/95 gelten die
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2808/2000 für Einfuhrmengen aus Uruguay erteilten Ursprungsbeschei-
nigungen und Einfuhrlizenzen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch nicht abge-
laufen sind, bis zum 25. Januar 2002.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Sie gilt vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002. Artikel 6 gilt jedoch ab dem Tag des Inkrafttretens dieser
Verordnung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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KN-Code

KN-Code

KN-Code

KN-Code

ANHANG

SCHAF- UND ZIEGENFLEISCH ZOLLKONTINGENTE FÜR 2002

TEIL 1 — MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 1 (2002) — LFD. Nr. 09.4033

Schaf- und Ziegenfleisch (in Tonnen Schlachtkörperäquivalent) zum Zollsatz null

0204 Argentinien 23 000

Australien 18 650

Chile 3 000

Neuseeland 226 700

Uruguay 5 800

Island 1 350

Slowenien 50

TEIL 2 — MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 2 (2002) — LFD Nr. 09.4575

Schafe und Ziegen, lebende Tiere und/oder Fleisch (in Tonnen Schlachtkörperäquivalent) zum Zollsatz null

0104 10 30 Polen 9 200
0104 10 80 Rumänien (1) 8 050
0104 20 90
0204 Ungarn (2) 16 247,5

Bulgarien 7 000

Tschechische Republik 2 150

Slowakei 4 300

(1) Jährliche Erhöhung (z.E.) = 700 Tonnen (Verordnung (EG) Nr. 2435/2000).
(2) Jährliche Erhöhung (z.E.) = 1 415 Tonnen (Verordnung (EG) Nr. 1727/2000).

TEIL 3 — MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 3 — LFD Nr. 09.4036

Lebende Schafe und Ziegen (in Tonnen Schlachtkörperäquivalent) zum Zollsatz 10 %

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

Andere Lieferländer 49,35 (1)

(1) Die frühere Menge von 105 Tonnen Lebendgewicht ist in Schlachtkörperäquivalent umgerechnet worden.

TEIL 4 — MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 4 — LFD Nr. 09.4037

Schaf- und Ziegenfleisch (in Tonnen Schlachtkörperäquivalent) zum Zollsatz null

0204 Andere Lieferländer (davon Grönland 100 Tonnen, Färöer 20 Tonnen,
baltische Staaten (Estland, Lettland und Litauen) 132,5 Tonnen (1), Türkei
200 Tonnen und sonstige Lieferländer 200 Tonnen (2)).

652,5

(1) Hierbei handelt es sich um die Gesamtmenge für die drei Länder. Jährliche Erhöhung (z.E) = 5 Tonnen (Verordnungen (EG) Nr.
2341/2000, (EG) Nr. 2677/2000 und (EG) Nr. 2766/2000).

(2) „Sonstige Lieferländer“ bedeutet hier jeglicher Ursprung, ausgenommen die in der vorliegenden Tabelle genannten Länder.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2566/2001 DER KOMMISSION
vom 21. Dezember 2001

zur Eröffnung und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für Erzeugnisse der KN-Codes
0714 10 10, 0714 10 91 und 0714 10 99 mit Ursprung in Thailand (2002)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1095/96 des Rates vom
18. Juni 1996 zur Anwendung der Zugeständnisse gemäß der
nach Abschluss der Verhandlungen im Rahmen des Artikels
XXIV Absatz 6 des GATT aufgestellten Liste CXL (1), insbeson-
dere auf Artikel 1 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft hat sich im Rahmen der multilateralen
Handelsverhandlungen der Welthandelsorganisation
verpflichtet, für Erzeugnisse der KN-Codes 0714 10 10,
0714 10 91 und 0714 10 99 mit Ursprung in Thailand
ein Kontingent von höchstens 21 Mio. Tonnen je Vier-
jahreszeitraum zu eröffnen, in dessen Rahmen der Zoll-
satz auf 6 % gesenkt wird. Dieses Zollkontingent muss
von der Kommission eröffnet und verwaltet werden.

(2) Es ist notwendig, ein Verwaltungssystem beizubehalten,
das gewährleistet, dass nur Erzeugnisse mit Ursprung in
Thailand im Rahmen des vorgenannten Kontingents
eingeführt werden können. Infolgedessen muss die Ertei-
lung einer Einfuhrlizenz weiterhin von der Vorlage einer
von den thailändischen Behörden erteilten Ausfuhrbe-
scheinigung abhängig gemacht werden, deren Muster der
Kommission übermittelt worden ist.

(3) Da die Einfuhren der betreffenden Erzeugnisse in die
Gemeinschaft herkömmlicherweise unter Zugrundele-
gung eines Kalenderjahres verwaltet wurden, ist es ange-
bracht, diese Regelung auch in Zukunft beizubehalten.
Daher muss für das Jahr 2002 ein Kontingent eröffnet
werden.

(4) Bei der Einfuhr der Erzeugnisse der KN-Codes
0714 10 10, 0714 10 91 und 0714 10 99 ist eine
Einfuhrlizenz vorzulegen, zu der mit der Verordnung
(EG) Nr. 1291/2000 der Kommission (2), geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2299/2001 (3), gemeinsame
Durchführungsvorschriften festgelegt worden sind. Mit
der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der Kommission (4),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2298/
2001 (5), wurden die besonderen Durchführungsbestim-
mungen zur Lizenzregelung für Getreide und Reis festge-
legt.

(5) Erfahrungsgemäß und unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass das Gemeinschaftszugeständnis eine
Gesamtmenge für vier Jahre mit einer jährlichen Höchst-

menge von 5 500 000 Tonnen vorsieht, sollten
Maßnahmen beibehalten werden, die es ermöglichen,
unter gewissen Voraussetzungen Erzeugnismengen zum
zollrechtlich freien Verkehr abzufertigen, die die in den
Einfuhrlizenzen angegebenen Mengen überschreiten,
bzw. die Mengen zu übertragen, um die die Eintra-
gungen in den Einfuhrlizenzen von den niedrigeren
tatsächlich eingeführten Mengen abweichen.

(6) Zur ordnungsgemäßen Anwendung des Abkommens ist
eine strenge und systematische Kontrollregelung vorzu-
sehen, bei der den Angaben in den thailändischen
Ausfuhrbescheinigungen sowie der Praxis der thailändi-
schen Behörden bei der Erteilung dieser Ausfuhrbe-
scheinigungen Rechnung getragen wird.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für die Erzeugnisse der KN-Codes 0714 10 10,
0714 10 91 und 0714 10 99 mit Ursprung in Thailand wird
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 ein Einfuhrzollkontin-
gent in Höhe von 5 500 000 Tonnen eröffnet. Im Rahmen
dieses Kontingents wird der anwendbare Zollsatz auf 6 % des
Zollwerts festgesetzt (Kontingent Nr. 09.4008).

(2) Für die vorgenannten Erzeugnisse gilt die in dieser
Verordnung festgelegte Regelung, sofern sie anhand von
Einfuhrlizenzen eingeführt werden,

a) die auf Vorlage einer vom Department of Foreign Trade,
Ministry of Commerce, Government of Thailand, für die
Ausfuhr in die Europäische Gemeinschaft erteilten
Bescheinigung, nachstehend „Ausfuhrbescheinigung“
genannt, ausgestellt worden sind, die die Bedingungen von
Titel I erfüllt,

b) die die Bedingungen von Titel II erfüllen.

TITEL I

AUSFUHRBESCHEINIGUNGEN

Artikel 2

(1) Die Ausfuhrbescheinigung wird in einem Original und
mindestens einer Kopie auf einem Vordruck erstellt, dessen
Muster im Anhang beigefügt ist.

(1) ABl. L 146 vom 20.6.1996, S. 1.
(2) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.
(3) ABl. L 308 vom 27.11.2001, S. 19.
(4) ABl. L 117 vom 24.5.1995, S. 2.
(5) ABl. L 308 vom 27.11.2001, S. 16.
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Der genannte Vordruck hat ein Format von etwa
210 x 297 mm. Das Original wird auf weißem Papier erstellt,
das mit einem guillochierten gelben Überdruck versehen ist, auf
dem jede auf mechanischem oder chemischem Wege vorge-
nommene Fälschung sichtbar wird.

(2) Die Vordrucke sind in englischer Sprache zu drucken
und auszufüllen.

(3) Das Original und seine Kopien sind mit Schreibmaschine
oder handschriftlich, in letzterem Fall mit Tinte und in Druck-
schrift, auszufüllen.

(4) Jede Ausfuhrbescheinigung trägt eine vorgedruckte fort-
laufende Nummer und außerdem im oberen Feld eine Beschei-
nigungsnummer. Die Kopien tragen die gleiche Nummer wie
das Original.

Artikel 3

(1) Die vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 ausgestellten
Ausfuhrbescheinigungen gelten 120 Tage vom Tag der Ausstel-
lung an gerechnet, wobei dieser Tag in die Gültigkeitsdauer
dieser Bescheinigung einbezogen wird.

Eine Bescheinigung ist nur gültig, wenn die Felder ordnungs-
gemäß ausgefüllt sind und wenn sie gemäß den darin enthal-
tenen Hinweisen mit einem Sichtvermerk versehen wurde. Das
Verschiffungsgewicht ist in Zahlen und in Buchstaben anzu-
geben.

(2) Die Ausfuhrbescheinigung ist ordnungsgemäß mit einem
Sichtvermerk versehen, wenn sie das Austellungsdatum und
den Stempel der erteilenden Behörde sowie die Unterschrift der
zur Unterzeichnung befugten Person oder Personen trägt.

TITEL II

EINFUHRLIZENZEN

Artikel 4

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Einfuhrlizenz für die
Erzeugnisse der KN-Codes 0714 10 10, 0714 10 91 und
0714 10 99 mit Ursprung in Thailand wird den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten zusammen mit dem Original der
Ausfuhrbescheinigung vorgelegt. Das Original dieser Bescheini-
gung wird von der Behörde aufbewahrt, die die Einfuhrlizenz
ausstellt. Betrifft der Antrag auf Erteilung einer Einfuhrlizenz
jedoch nur einen Teil der in der Ausfuhrbescheinigung
genannten Menge, so vermerkt die erteilende Behörde auf dem
Original die Menge, für die das Original verwendet wurde, und
gibt das Original dem Betreffenden zurück, nachdem sie es mit
ihrem Stempel versehen hat.

Nur die auf der Ausfuhrbescheinigung unter Verschiffungsge-
wicht angegebene Menge ist bei der Erteilung der Einfuhrlizenz
in Betracht zu ziehen.

(2) Wird festgestellt, dass die tatsächlich entladenen Mengen
einer bestimmten Lieferung höher sind als diejenigen, die in
der/den dafür erteilten Einfuhrlizenz(en) dafür eingetragen sind,
so übermitteln die zuständigen Behörden, die die betreffende(n)
Einfuhrlizenz(en) erteilt haben, der Kommission auf Antrag des
Einführers unverzüglich fernschriftlich für jeden Einzelfall die
Nummer(n) der thailändischen Ausfuhrbescheinigung(en), der

Einfuhrlizenz(en), die Überschussmenge und den Namen des
Schiffs.

Die Kommission setzt sich mit den thailändischen Behörden in
Verbindung, damit neue Ausfuhrbescheinigungen ausgestellt
werden. Vor dieser Ausstellung dürfen die Überschussmengen
nicht länger unter den Bedingungen dieser Verordnung zum
zollrechtlich freien Verkehr abgefertigt werden, sondern erst,
wenn neue Einfuhrlizenzen für die betreffenden Mengen vorge-
legt werden können. Die neuen Einfuhrlizenzen werden nach
den Bedingungen des Artikels 7 erteilt.

(3) Wird jedoch festgestellt, dass die tatsächlich entladenen
Mengen einer bestimmten Lieferung die Mengen, für die
Einfuhrlizenzen vorgelegt werden, um nicht mehr als 2 % über-
schreiten, so genehmigen die zuständigen Behörden des
Mitgliedstaats der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr
auf Antrag des Einführers abweichend von Absatz 2 die Abfer-
tigung der überschüssigen Mengen zum zollrechtlich freien
Verkehr mittels Zahlung eines Zolls von höchstens 6 % des
Zollwerts und gegen eine vom Einführer zu leistende Sicher-
heit, die der Differenz zwischen dem im Gemeinsamen Zolltarif
vorgesehenen und dem gezahlten Zoll entspricht.

Sobald die Kommission die Angaben gemäß Absatz 2 Unterab-
satz 1 erhalten hat, setzt sie sich mit den thailändischen
Behörden im Hinblick auf die Erteilung neuer Ausfuhrbeschei-
nigungen in Verbindung.

Die Sicherheit wird auf Vorlage einer zusätzlichen Einfuhrli-
zenz für die fraglichen Mengen bei den zuständigen Behörden
des Mitgliedstaats freigegeben, in dem die Ware zum zollrecht-
lich freien Verkehr abgefertigt wurde. Der Antrag auf diese
Lizenz ist nicht mit der Verpflichtung verbunden, für die Lizenz
eine Sicherheit gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1291/2000 und Artikel 5 dieser Verordnung zu
leisten. Diese Lizenz wird nach den Bedingungen von Artikel 7
sowie auf Vorlage einer oder mehrerer neuer Ausfuhrbeschei-
nigungen erteilt, die von den thailändischen Behörden ausge-
stellt wurden. Die zusätzliche Einfuhrlizenz enthält in Feld 20
einen der folgenden Hinweise:

— Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 2566/2001

— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2566/2001, artikel
4, stk. 3

— Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2566/2001

— Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2566/2001

— Licence for additional quantity, Article 4(3) of Regulation
(EC) No 2566/2001

— Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2566/2001
article 4 paragraphe 3

— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2566/2001
articolo 4, paragrafo 3

— Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 2566/2001

— Certificado complementar, n.o 3 do artigo 4.o do Regula-
mento (CE) n.o 2566/2001

— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2566/2001, 4 artiklan 3 kohta

— Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr
2566/2001.
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Außer im Falle höherer Gewalt verfällt die Sicherheit für die
Mengen, für die innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der
Annahme der in Unterabsatz 1 genannten Erklärung zur Abfer-
tigung zum zollrechtlich freien Verkehr keine zusätzliche
Einfuhrlizenz vorgelegt wird. Sie verfällt insbesondere für die
Mengen, für die die zusätzliche Einfuhrlizenz nicht gemäß
Artikel 7 Absatz 1 ausgestellt werden konnte.

Nachdem die zusätzliche Einfuhrlizenz von der zuständigen
Behörde angerechnet und mit dem Sichtvermerk versehen
wurde, wird sie nach Freigabe der Sicherheit unverzüglich an
die erteilende Stelle zurückgesandt.

(4) Lizenzen können in jedem Mitgliedstaat beantragt
werden. Die erteilten Lizenzen gelten in der gesamten Gemein-
schaft.

Artikel 5 Absatz 1 vierter Gedankenstrich der Verordnung (EG)
Nr. 1291/2000 gilt nicht für die im Rahmen der vorliegenden
Verordnung getätigten Einfuhren.

Artikel 5

Abweichend von Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95
beträgt die Sicherheit für die in diesem Titel vorgesehenen
Einfuhrlizenzen 5 EUR je Tonne.

Artikel 6

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Einfuhrlizenz und die
Lizenz enthalten in Feld 8 die Angabe „Thailand“.

(2) Die Lizenz enthält folgende Angaben in einer der nach-
stehend aufgeführten Sprachfassungen:

a) in Feld 24:

— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Regla-
mento (CE) no 2566/2001]

— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF)
nr. 2566/2001)

— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verord-
nung (EG) Nr. 2566/2001)

— Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία
[κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2566/2001]

— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation
(EC) No 2566/2001)

— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement
(CE) no 2566/2001]

— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento
(CE) n. 2566/2001]

— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem [Verord-
ening (EG) nr. 2566/2001]

— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regula-
mento (CE) n.o 2566/2001]

— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2566/
2001)

— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG)
nr 2566/2001);

b) in Feld 20:

— Nombre del barco (indicar el nombre del barco que
figura en el certificado de exportación tailandés)

— Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske
eksportcertifikat)

— Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen
Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens)

— Ονοµασία του πλοίου (σηµειώστε την ονοµασία του πλοίου
που αναγράφεται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής)

— Name of the cargo vessel (state the name of the vessel
given on the Thai export certificate)

— Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur
le certificat d'exportation thaïlandais)

— Nome della nave (indicare il nome della nave che figura
sul titolo di esportazione tailandese)

— Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise
uitvoercertificaat)

— Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do
certificado de exportação tailandês)

— Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodis-
tuksessa)

— Fartygets namn (namnet på det fartyg som anges i den
thailändska exportlicensen)

— Número y fecha del certificado de exportación tailandés

— Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato

— Nummer und Datum der thailändischen Ausfuhrbe-
scheinigung

— Αριθµός και ηµεροµηνία του ταϊλανδικού πιστοποιητικού
εξαγωγής

— Serial number and date of the Thai export certificate

— Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais

— Numero e data del titolo di esportazione tailandese

— Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat

— Número e data do certificado de exportação tailandês

— Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja päivämäärä

— Den thailändska exportlicensens nummer och datum.

(3) Die Lizenz kann als Beleg für die Anmeldung zur Abfer-
tigung zum zollrechtlich freien Verkehr nur angenommen
werden, wenn aus einer Kopie des vom Einführer vorgelegten
Konnossements hervorgeht, dass die Waren, die zur Abferti-
gung zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden, mit
dem in der Einfuhrlizenz genannten Schiff in die Gemeinschaft
befördert worden sind.

(4) Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 4 Absatz 3
und abweichend von Artikel 8 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1291/2000 darf die zum zollrechtlich freien Verkehr abge-
fertigte Menge nicht größer sein als die in den Feldern 17 und
18 der Einfuhrlizenz angegebene Menge. Zu diesem Zweck
wird in Feld 19 der Lizenz die Zahl Null eingetragen.
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Artikel 7

(1) Die Einfuhrlizenz wird am fünften Arbeitstag erteilt, der
auf den Tag der Antragstellung folgt, es sei denn, die Kommis-
sion hat die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats fern-
schriftlich davon unterrichtet, dass die in dieser Verordnung
vorgesehenen Bedingungen nicht eingehalten worden sind.

Sind die für die Erteilung der Lizenz vorgesehenen Bedin-
gungen nicht eingehalten worden, so kann die Kommission
gegebenenfalls nach Konsultation der thailändischen Behörden
die geeigneten Maßnahmen ergreifen.

(2) Auf Antrag des Einführer und nach fernschriftlicher
Zustimmung der Kommission kann die Einfuhrlizenz innerhalb
einer kürzeren Frist erteilt werden.

Artikel 8

Abweichend von Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95
ist der letzte Tag der Gültigkeitsdauer der Einfuhrlizenz der
letzte Tag der Gültigkeitsdauer der Ausfuhrbescheinigung
zuzüglich 30 Tage.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für
jeden Lizenzantrag täglich fernschriftlich folgende Angaben:

— die Menge, für die die Einfuhrlizenz beantragt wird, gegebe-
nenfalls mit dem Vermerk „zusätzliche Einfuhrlizenz“,

— den Namen des Antragstellers,
— die Nummer der vorgelegten Ausfuhrbescheinigung, die im

oberen Feld der Bescheinigung vermerkt ist,
— das Ausstellungsdatum der Ausfuhrbescheinigung,
— die Gesamtmenge, für die die Ausfuhrbescheinigung erteilt

wurde,
— den Namen des Ausführers auf der Ausfuhrbescheinigung.

(2) Die für die Erteilung der Einfuhrlizenzen zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
fernschriftlich spätestens zum Ende des ersten Halbjahres 2003
die vollständige Liste der auf der Rückseite der Einfuhrlizenzen
aufgeführten, nicht angerechneten Mengen und den Namen des
Schiffes sowie die Nummern der betreffenden Ausfuhrbeschei-
nigungen.

TITEL III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 10

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2001

Für die Kommission

Pascal LAMY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2567/2001 DER KOMMISSION
vom 21. Dezember 2001

zur Einstellung des Heringsfangs durch Schiffe unter der Flagge der Niederlande

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1965/2001 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2848/2000 des Rates vom
15. Dezember 2000 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und Fangbedingungen für bestimmte Fischbe-
stände und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsge-
wässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern
mit Fangbeschränkungen (2001) (3), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2425/2001 (4), sind für das Jahr
2001 Quoten für Hering vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Heringsfänge in den ICES-Gebieten Vb (EG-
Gewässer), VIa Nord und VIb durch Schiffe, die die

Flagge der Niederlande führen oder in den Niederlanden
registriert sind, die für 2001 zugeteilte Quote erreicht.
Die Niederlande haben die Befischung dieses Bestands ab
dem 16. November 2001 verboten. Es empfiehlt sich
daher, dieses Datum zu übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Heringsfänge in den ICES-Gebieten Vb (EG-
Gewässer), VIa Nord und VIb, durch Schiffe, die die Flagge der
Niederlande führen oder in den Niederlanden registriert sind,
gilt die den Niederlanden für 2001 zugeteilte Quote als
erschöpft.

Die Fischerei auf Hering in den ICES-Gebieten Vb (EG-
Gewässer), VIa Nord und VIb durch Schiffe, die die Flagge der
Niederlande führen oder in den Niederlanden registriert sind,
sowie die Aufbewahrung an Bord, das Umladen und Anlanden
von Fängen aus diesem Bestand durch die genannten Schiffe
nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 16. November 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.
(2) ABl. L 268 vom 9.10.2001, S. 23.
(3) ABl. L 334 vom 30.12.2000, S. 1.
(4) ABl. L 328 vom 13.12.2001, S. 7.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2568/2001 DER KOMMISSION
vom 21. Dezember 2001

zur Einstellung des Heringsfangs durch Schiffe unter der Flagge der Niederlande

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1965/2001 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2848/2000 des Rates vom
15. Dezember 2000 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und Fangbedingungen für bestimmte Fischbe-
stände und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsge-
wässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern
mit Fangbeschränkungen (2001) (3), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2425/2001 (4), sind für das Jahr
2001 Quoten für Hering vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Heringsfänge in den ICES-Gebieten I und II durch
Schiffe, die die Flagge der Niederlande führen oder in

den Niederlanden registriert sind, die für 2001 zugeteilte
Quote erreicht. Die Niederlande haben die Befischung
dieses Bestands ab dem 16. November 2001 verboten.
Es empfiehlt sich daher, dieses Datum zu
übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Heringsfänge in den ICES-Gebieten I und II durch
Schiffe, die die Flagge der Niederlande führen oder in den
Niederlanden registriert sind, gilt die den Niederlanden für
2001 zugeteilte Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Hering in den ICES-Gebieten I und II durch
Schiffe, die die Flagge der Niederlande führen oder in den
Niederlanden registriert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord,
das Umladen und Anlanden von Fängen aus diesem Bestand
durch die genannten Schiffe nach Beginn der Anwendung
dieser Verordnung sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 16. November 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.
(2) ABl. L 268 vom 9.10.2001, S. 23.
(3) ABl. L 334 vom 30.12.2000, S. 1.
(4) ABl. L 328 vom 13.12.2001, S. 7.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2569/2001 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2001

zur Festsetzung des Pauschalwerts für das Fischwirtschaftsjahr 2002 für die aus dem Handel
genommenen Fischereierzeugnisse, der zur Berechnung des finanziellen Ausgleichs und des

entsprechenden Vorschusses dient

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der Kommission (2),
insbesondere auf Artikel 21 Absätze 5 und 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 wird den
Erzeugerorganisationen, die unter bestimmten Voraus-
setzungen bei den in Anhang I Abschnitte A und B der
genannten Verordnung aufgeführten Erzeugnissen Rück-
nahmen durchführen, ein finanzieller Ausgleich gewährt.
Der Wert dieses Ausgleichs muss um den pauschal fest-
gesetzten Wert der für andere Zwecke als zum Verzehr
bestimmten Erzeugnisse verringert werden.

(2) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1501/83 der Kommis-
sion vom 9. Juni 1983 über den Absatz bestimmter aus
dem Handel genommener Fischereierzeugnisse (3)
wurden die Möglichkeiten für den Absatz der aus dem
Handel genommenen Erzeugnisse festgelegt. Es ist erfor-
derlich, den Wert dieser Erzeugnisse für jede der vorge-
sehenen Möglichkeiten pauschal festzusetzen, wobei die
durchschnittlichen Einnahmen zu berücksichtigen sind,
die bei einem solchen Absatz in den einzelnen Mitglied-
staaten erzielt werden können.

(3) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 2509/2000
der Kommission vom 15. November 2000 mit Durch-
führungsbestimmungen für die Gewährung des finan-
ziellen Ausgleichs für bestimmte Fischereierzeugnisse (4)
gelten für den Fall, dass eine Erzeugerorganisation oder
eines ihrer Mitglieder ihre/seine Erzeugnisse in einem
anderen Mitgliedstaat zum Verkauf anbietet als dem

Mitgliedstaat, in dem sie anerkannt wurde, besondere
Bestimmungen, nach denen die für die Gewährung des
finanziellen Ausgleichs zuständige Stelle hiervon zu
unterrichten ist; besagte Stelle ist die Stelle des Mitglied-
staats, in dem die Erzeugerorganisation anerkannt
wurde. Demnach sollte der abziehbare Pauschalwert
derjenige sein, der in diesem Mitgliedstaat der Anerken-
nung gilt.

(4) Dieselbe Berechnungsmethode ist auf den Vorschuss
zum finanziellen Ausgleich gemäß Artikel 6 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 2509/2000 anzuwenden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der zur Berechnung des finanziellen Ausgleichs und des
entsprechenden Vorschusses herangezogene Pauschalwert für
die von den Erzeugerorganisationen aus dem Handel genom-
menen und für andere Zwecke als zum Verzehr verwendeten
Erzeugnisse ist für das Fischwirtschaftsjahr 2002 für jeden der
angegebenen Verwendungszwecke im Anhang festgelegt.

Artikel 2

Der vom Betrag des finanziellen Ausgleichs und des entspre-
chenden Vorschusses abziehbare Pauschalwert ist derjenige, der
in dem Mitgliedstaat gilt, in dem die Erzeugerorganisation aner-
kannt worden ist.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.
(2) ABl. L 132 vom 15.5.2001, S. 10.
(3) ABl. L 152 vom 10.6.1983, S. 22.
(4) ABl. L 289 vom 16.11.2000, S. 11.
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ANHANG

Verwendungszweck der aus dem Handel genommenen Erzeugnisse EUR/t

1. Verwendung nach Verarbeitung zu Mehl (Tierfutter):

a) für die Heringe der Art Clupea harengus und die Makrelen der Arten Scomber scombrus und
Scomber japonicus:

— Dänemark und Schweden 70

— Vereinigtes Königreich 50

— andere Mitgliedstaaten 18

— Frankreich 0

b) für Garnelen der Art Crangon erangon und Tiefseegarnelen (Pandalus borealis):

— Dänemark und Schweden 0

— andere Mitgliedstaaten 25

c) für die anderen Erzeugnisse:

— Dänemark 40

— Schweden, Portugal und Irland 17

— Vereinigtes Königreich 25

— andere Mitgliedstaaten 0

2. Verwendung in frischem oder haltbar gemachten Zustand (Tierfutter):

a) Sardinen der Art Sardina pilchardus und Sardellen (Engraulis-Arten):

— alle Mitgliedstaaten 5

b) für die anderen Erzeugnisse:

— Schweden 58

— Frankreich 20

— andere Mitgliedstaaten 38

3. Verwendung als Köder:

— Frankreich 50

— andere Mitgliedstaaten 10

4. Verwendung für andere als Futterzwecke 0
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2570/2001 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2001

zur Festsetzung der Höhe der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung für bestimmte Fischereierzeug-
nisse im Fischwirtschaftsjahr 2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2813/2000 der Kommis-
sion vom 21. Dezember 2000 mit Bestimmungen zur Durch-
führung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 im Hinblick auf
die Gewährung von Beihilfen zur privaten Lagerhaltung für
bestimmte Fischereierzeugnisse (3), insbesondere auf Artikel 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Höhe der Beihilfe darf die in der Gemeinschaft im
vorausgegangenen Fischwirtschaftsjahr festgestellten
technischen und finanziellen Kosten nicht überschreiten.

(2) Um keinen Anreiz für eine längere Lagerhaltung zu
geben, die Zahlungsfristen zu verkürzen und die

Kontrolllast zu verringern, ist die Beihilfe zur privaten
Lagerhaltung als einmaliger Betrag auszuzahlen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höhe der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung für Erzeugnisse
des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 wird für
das Fischwirtschaftsjahr 2002 wie folgt festgesetzt:
— erster Monat: 174 EUR/t,
— zweiter Monat: 0 EUR/t

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.
(2) ABl. L 132 vom 15.5.2001, S. 10.
(3) ABl. L 326 vom 22.12.2000, S. 30.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2571/2001 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2001

zur Festsetzung der Höhe der Übertragungsbeihilfe und der Pauschalbeihilfe für bestimmte
Fischereierzeugnisse im Fischwirtschaftsjahr 2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2814/2000 der Kommis-
sion vom 21. Dezember 2000 mit Bestimmungen zur Durch-
führung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates im
Hinblick auf die Gewährung einer Übertragungsbeihilfe für
bestimmte Fischereierzeugnisse (3), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der Kommis-
sion vom 14. Mai 2001 mit Bestimmungen zur Durchführung
der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates im Hinblick auf
die Gewährung der Pauschalbeihilfe für bestimmte Fischerei-
erzeugnisse, insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 sieht bei
bestimmten frischen Erzeugnissen für die aus dem
Handel genommenen Mengen, die entweder zur Haltbar-
machung verarbeitet und gelagert oder für eine
bestimmte Dauer aufbewahrt werden, Beihilfen vor.

(2) Diese Beihilfen sollen den Erzeugerorganisationen einen
ausreichenden Anreiz für die Verarbeitung oder Haltbar-

machung von aus dem Handel genommenen Erzeug-
nissen bieten, um deren Vernichtung zu vermeiden.

(3) Die Höhe der Beihilfe ist so festzusetzen, dass bei den
betreffenden Erzeugnissen das Marktgleichgewicht nicht
gefährdet wird und die Wettbewerbsbedingungen nicht
verzerrt werden.

(4) Die Höhe der Beihilfe darf die im vorherigen Fischwirt-
schaftsjahr in der Gemeinschaft festgestellten techni-
schen und finanziellen Kosten für die zur Haltbarma-
chung und Lagerung unerlässlichen Arbeitsgänge nicht
überschreiten.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höhe der Übertragungsbeihilfe gemäß Artikel 23 der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000 und die Höhe der Pauschalbei-
hilfe gemäß Artikel 24 Absatz 4 derselben Verordnung werden
für das Fischwirtschaftsjahr 2002 wie im Anhang angegeben
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.
(2) ABl. L 132 vom 15.5.2001, S. 10.
(3) ABl. L 326 vom 22.12.2000, S. 34.
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ANHANG

1. Übertragungsbeihilfe für die Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A und B sowie für Seezungen (Solea-
Arten) des Anhangs I Abschnitt C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Verarbeitungsarten gemäß
Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Beihilfebetrag
(EUR/t)

1 2

I. Einfrieren und Lagerung von Erzeugnissen, ganz, ausgenommen, mit Kopf oder zerteilt:

— Sardinen der Art Sardina pilchardus 300
— andere Arten 240

II. Filetieren, Einfrieren und Lagerung 320

III. Salzen und/oder Trocknen und Lagerung von Erzeugnissen, ganz, ausgenommen, mit Kopf,
filetiert oder zerteilt

280

IV. Marinieren und Lagerung 240

2. Übertragungsbeihilfe für die übrigen Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitt C der Verordnung (EG) Nr.
104/2000

Verarbeitungsarten und/oder Haltbarmachung gemäß
Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 Erzeugnisse Beihilfebetrag

(EUR/t)

1 2 3

I. Einfrieren und Lagerung Kaisergranat (Nephrops norvegicus) 270

Kaisergranatschwänze (Nephrops norvegicus) 200

II. Köpfen, Einfrieren und Lagerung Kaisergranat (Nephrops norvegicus) 250

III. Kochen, Einfrieren und Lagerung Kaisergranat (Nephrops norvegicus) 270

Taschenkrebs (Cancer pagurus) 200

IV. Pasteurisierung und Lagerung Taschenkrebs (Cancer pagurus) 280

V. Aufbewahrung im Wasserbecken oder im
Käfig

Taschenkrebs (Cancer pagurus) 200

3. Pauschalbeihilfe für die Erzeugnisse des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Verarbeitungsart Beihilfebetrag
(EUR/t)

I. Einfrieren und Lagerung von Erzeugnissen, ganz, ausgenommen, mit Kopf oder zerteilt 240

II. Filetieren, Einfrieren und Lagerung 320
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2572/2001 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2001

zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2002 geltenden Rücknahme- und Verkaufspreise für
die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der Kommission (2),
insbesondere auf Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 werden der
gemeinschaftliche Rücknahmepreis und der gemein-
schaftliche Verkaufspreis für jedes der in Anhang I
derselben Verordnung aufgeführten Erzeugnisse unter
Berücksichtigung von Frische, Größe oder Gewicht und
Aufmachung dieses Erzeugnisses so festgesetzt, dass auf
einen Betrag von höchstens 90 v. H. des Orientierungs-
preises der Umrechnungsfaktor für die betreffende
Erzeugnisklasse angewandt wird.

(2) Nach Maßgabe derselben Verordnung können auf die
Rücknahmepreise in den Anlandegebieten, die von den
wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft sehr
weit entfernt liegen, Anpassungskoeffizienten angewandt
werden.

(3) Die Orientierungspreise für das Fischwirtschaftsjahr
2002 sind für alle betreffenden Erzeugnisse mit der
Verordnung (EG) Nr. 2563/2001 des Rates (3) festgesetzt
worden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Umrechnungsfaktoren, die zur Berechnung der gemein-
schaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für die in Anhang
I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 aufgeführten Erzeugnisse
für das Fischwirtschaftsjahr 2002 dienen, sind in Anhang I
aufgeführt.

Artikel 2

Die für das Fischwirtschaftsjahr 2002 geltenden gemeinschaftli-
chen Rücknahme- und Verkaufspreise und die Erzeugnisse, auf
die sich diese Preise beziehen, sind in Anhang II aufgeführt.

Artikel 3

Die Rücknahmepreise, die für das Fischwirtschaftsjahr 2002 in
den von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft
sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten gelten, und die
Erzeugnisse, auf die sie sich beziehen, sind in Anhang III aufge-
führt.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.
(2) ABl. L 132 vom 15.5.2001, S. 10.
(3) Siehe Seite 26 dieses Amtsblatts.
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Umrechnungsfaktoren

Art Größe (1) ausgenommen,
mit Kopf (1) ganz (1)

Extra, A (1) Extra, A (1)

ANHANG I

Umrechnungsfaktoren bestimmter Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000

Heringe der Art Clupea harengus 1 0,00 0,47
2 0,00 0,72
3 0,00 0,68
4a 0,00 0,43
4b 0,00 0,43
4c 0,00 0,90
5 0,00 0,80
6 0,00 0,40

Sardinen der Art Sardina pilchardus 1 0,00 0,51
2 0,00 0,64
3 0,00 0,72
4 0,00 0,47

Dornhai (Squalus acanthias) 1 0,60 0,60
2 0,51 0,51
3 0,28 0,28

Katzenhai (Scyliorhinus spp.) 1 0,64 0,60
2 0,64 0,56
3 0,44 0,36

Rotbarsche (Sebastes spp.) 1 0,00 0,81
2 0,00 0,81
3 0,00 0,68

Kabeljau der Art Gadus morhua 1 0,72 0,52
2 0,72 0,52
3 0,68 0,40
4 0,54 0,30
5 0,38 0,22

Köhler (Pollachius virens) 1 0,72 0,56
2 0,72 0,56
3 0,71 0,55
4 0,61 0,30

Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 1 0,72 0,56
2 0,72 0,56
3 0,62 0,43
4 0,52 0,36

Merlan (Merlangius merlangus) 1 0,66 0,50
2 0,64 0,48
3 0,60 0,44
4 0,41 0,30

Leng (Molva spp.) 1 0,68 0,56
2 0,66 0,54
3 0,60 0,48

Makrelen der Art Scomber scombrus 1 0,00 0,72
2 0,00 0,71
3 0,00 0,69

Spanische Makrelen der Art Scomber japonicus 1 0,00 0,77
2 0,00 0,77
3 0,00 0,63
4 0,00 0,47
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Umrechnungsfaktoren

Art Größe (1) ausgenommen,
mit Kopf (1) ganz (1)

Extra, A (1) Extra, A (1)

ganz oder ausge-
nommen, mit Kopf (1) ohne Kopf (1)

Extra, A (1) Extra, A (1)

alle Aufmachungen

Extra, A (1)

in Wasser gekocht frisch oder gekühlt

Extra, A (1) Extra, A (1)

Sardellen (Engraulis spp.) 1 0,00 0,68
2 0,00 0,72
3 0,00 0,60
4 0,00 0,25

Schollen (Pleuronectes platessa) 1 0,75 0,41
2 0,75 0,41
3 0,72 0,41
4 0,52 0,34

Seehecht der Art Merluccius merluccius 1 0,90 0,71
2 0,68 0,53
3 0,68 0,52
4 0,56 0,43
5 0,52 0,41

Scheefschnut (Lepidorhombus spp.) 1 0,68 0,64
2 0,60 0,56
3 0,54 0,49
4 0,34 0,29

Scharben (Limanda limanda) 1 0,71 0,58
2 0,54 0,42

Flundern (Platichthys flesus) 1 0,66 0,58
2 0,50 0,42

Weißer Thun (Thunnus alalunga) 1 0,90 0,81
2 0,90 0,77

Tintenfische (Sepia officinalis und Rossia macrosoma) 1 0,00 0,64
2 0,00 0,64
3 0,00 0,40

Seeteufel (Lophius spp.) 1 0,61 0,77
2 0,78 0,72
3 0,78 0,68
4 0,65 0,60
5 0,36 0,43

Garnelen der Art Crangon crangon 1 0,59
2 0,27

Tiefseegarnelen (Pandalus borealis) 1 0,77 0,68
2 0,27 —
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Umrechnungsfaktoren
Art Größe (1)

ganz (1)

ganz (1) Schwanz (1)

E (1) Extra, A (1) Extra, A (1)

ausgenommen, mit
Kopf (1) ganz (1)

Extra, A (1) Extra, A (1)

Taschenkrebse (Cancer pagurus) 1 0,72
2 0,54

Kaisergranate (Nephrops norvegicus) 1 0,86 0,86 0,81
2 0,86 0,59 0,68
3 0,77 0,59 0,50
4 0,50 0,41 0,41

Seezungen (Solea spp.) 1 0,75 0,58
2 0,75 0,58
3 0,71 0,54
4 0,58 0,42
5 0,50 0,33

(1) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung sind nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt worden.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften28.12.2001 L 344/51

Rücknahmepreise (EUR/t)

Art Größe (1) ausgenommen,
mit Kopf (1) ganz (1)

Extra, A (1) Extra, A (1)

ANHANG II

Gemeinschaftliche Rücknahme- oder Verkaufspreise der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Heringe der Art Clupea harengus 1 0 122
2 0 187
3 0 177
4a 0 112
4b 0 112
4c 0 234
5 0 208
6 0 104

Sardinen der Art Sardina pilchardus 1 0 286
2 0 359
3 0 404
4 0 264

Dornhai (Squalus acanthias) 1 661 661
2 562 562
3 308 308

Katzenhai (Scyliorhinus spp.) 1 506 474
2 506 442
3 348 284

Rotbarsche (Sebastes spp.) 1 0 949
2 0 949
3 0 796

Kabeljau der Art Gadus morhua 1 1 146 827
2 1 146 827
3 1 082 636
4 859 477
5 605 350

Köhler (Pollachius virens) 1 569 442
2 569 442
3 561 435
4 482 237

Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 1 773 601
2 773 601
3 665 461
4 558 386

Merlan (Merlangius merlangus) 1 613 465
2 595 446
3 557 409
4 381 279

Leng (Molva spp.) 1 826 680
2 801 656
3 728 583

Makrelen der Art Scomber scombrus 1 0 212
2 0 209
3 0 203

Spanische Makrelen der Art Scomber japonicus 1 0 243
2 0 243
3 0 198
4 0 148
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Rücknahmepreise (EUR/t)

Art Größe (1) ausgenommen,
mit Kopf (1) ganz (1)

Extra, A (1) Extra, A (1)

ganz oder ausge-
nommen, mit Kopf (1) ohne Kopf (1)

Extra, A (1) Extra, A (1)

alle Aufmachungen

Extra, A (1)

in Wasser gekocht frisch oder gekühlt

Extra, A (1) Extra, A (1)

Sardellen (Engraulis spp.) 1 0 822
2 0 870
3 0 725
4 0 302

Scholen (Pleuronectes platessa)
— 1. Januar bis 30. April 2002 1 797 436

2 797 436
3 765 436
4 553 361

— 1. Mai bis 31. Dezember 2002 1 1 097 599
2 1 097 599
3 1 053 599
4 760 497

Seehecht der Art Merluccius merluccius 1 3 326 2 623
2 2 513 1 958
3 2 513 1 921
4 2 069 1 589
5 1 921 1 515

Scheefschnut (Lepidorhombus spp.) 1 1 620 1 524
2 1 429 1 334
3 1 286 1 167
4 810 691

Scharben (Limanda limanda) 1 665 543
2 506 394

Flundern (Platichthys flesus) 1 364 320
2 276 232

Weißer Thun (Thunnus alalunga) 1 2 229 1 772
2 2 229 1 685

Tintenfische (Sepia officinalis und Rossia macrosoma) 1 0 1 032
2 0 1 032
3 0 645

Seeteufel (Lophius spp.) 1 1 749 4 565
2 2 237 4 268
3 2 237 4 031
4 1 864 3 557
5 1 032 2 549

Garnelen der Gattung Crangon crangon 1 1 462
2 669

Tiefseegarnelen (Pandalus borealis) 1 5 091 1 161
2 1 785 —
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Verkaufspreise (EUR/t)
Fischart Größe (1)

ganz (1)

ganz (1) Schwanz (1)

E (1) Extra, A (1) Extra, A (1)

ausgenommen, mit
Kopf (1) ganz (1)

Extra, A (1) Extra, A (1)

Taschenkrebse (Cancer pagurus) 1 1 284
2 963

Kaisergranate (Nephrops norvegicus) 1 4 590 4 590 3 502
2 4 590 3 149 2 940
3 4 109 3 149 2 162
4 2 669 2 188 1 772

Seezungen (Solea spp.) 1 4 986 3 856
2 4 986 3 856
3 4 720 3 590
4 3 856 2 792
5 3 324 2 194

(1) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung sind nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt worden.
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Rücknahmepreise (EUR/t)

Art Anlandegebiete Koeffizient Größe (1) ausgenommen,
mit Kopf (1) ganz (1)

Extra, A (1) Extra, A (1)

ANHANG III

Rücknahmepreise in den von den wichtigsten Verbrauchszentren sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten

Heringe der Art Küstenregionen und Inseln Irlands 1 0 110
Clupea harengus 2 0 168

0,90
3 0 159
4a 0 101

Küstenregionen im Osten Englands von Berwick bis Dover. 1 0 110
Küstenregionen Schottlands von Portpatrick bis Eyemouth 2 0 168
sowie die Inseln westlich und nördlich dieser Regionen. 0,90

3 0 159
Küstenregionen der Grafschaft Down (Nordirland) 4a 0 101

Makrelen der Art Küstenregionen und Inseln Irlands 1 0 203
Scomber scombrus 0,96 2 0 200

3 0 195

Küstenregionen und Inseln der Grafschaften Wales und Devon 1 0 201
im Vereinigten Königreich 0,95 2 0 198

3 0 193

Küstenregionen von Portpatrick im Südwesten Schottlands bis 1 0 212
Wick im Nordosten Schottlands sowie die Inseln westlich und 1,00 2 0 209
nördlich dieser Regionen und Küstenregionen der Inseln Nord-
irlands 3 0 203

Küstenregionen von Wick bis Aberdeen im Nordosten Schott- 1 0 212
lands 1,00 2 0 209

3 0 203

Seehecht der Art Küstenregionen von Troon (im Südwesten Schottlands) bis 1 2 494 1 968
Merluccius merluccius Wick (im Nordosten Schottlands) sowie die Inseln westlich und 2 1 884 1 469

nördlich dieser Regionen 0,75 3 1 884 1 441
4 1 552 1 192
5 1 441 1 136

Küstenregionen und Inseln Irlands 1 3 326 2 623
2 2 513 1 958

1,00 3 2 513 1 921
4 2 069 1 589
5 1 921 1 515

Weißer Thun Azoren und Madeira 1 1 070 851
(Thunnus alalunga) 0,48

2 1 070 809

Sardinen der Art Kanarische Inseln 1 0 137
Sardina pilchardus 2 0 172

0,48
3 0 194
4 0 127

Küstenregionen und Inseln der Grafschaften Wales und Devon 1 0 212
im Vereinigten Königreich 2 0 266

0,74
3 0 299
4 0 195

Atlantische Küstenregionen Portugals 0,93 2 0 334
0,81 3 0 327

Französische Küstenregionen am Atlantik, Ärmelkanal und
Nordsee

1,00 2 0 359

(1) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2573/2001 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2001

zur Festsetzung der Verkaufspreise für die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des
Rates aufgeführten Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der Kommission (2),
insbesondere auf Artikel 25 Absätze 1 und 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Für jedes der in Anhang II der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 aufgeführten Erzeugnisse wird vor Beginn des
Fischwirtschaftsjahrs ein gemeinschaftlicher Verkaufs-
preis in Höhe von mindestens 70 % und höchstens 90 %
des Orientierungspreises festgesetzt.

(2) Die Orientierungspreise für das Fischwirtschaftsjahr
2002 wurden für die betreffenden Erzeugnisse mit der
Verordnung (EG) Nr. 2563/2001 des Rates (3) festge-
setzt.

(3) Die Marktpreise schwanken je nach Art und Aufma-
chung des Erzeugnisses erheblich, vor allem bei Kalmar
und Seehecht.

(4) Zur Bestimmung der Schwelle, ab der die Interventions-
maßnahmen gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 104/2000 ausgelöst werden können, sollten
deshalb Anpassungskoeffizienten für die verschiedenen
Arten und Aufmachungen der in der Gemeinschaft ange-
landeten Gefriererzeugnisse festgesetzt werden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Fischwirtschaftsjahr 2002 sind die gemeinschaftlichen
Verkaufspreise der in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 104/
2000 aufgeführten Erzeugnisse sowie die entsprechenden
Aufmachungen und Koeffizienten im Anhang angegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.
(2) ABl. L 132 vom 15.5.2001, S. 10.
(3) Siehe Seite 26 dieses Amtsblatts.
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Art Aufmachung Anpassungs-
koeffizient Intervention Verkaufspreis

(EUR/t)

ANHANG

Schwarzer Heilbutt
(Reinhardtius hippoglossoides)

ganz, mit oder ohne Kopf 1,0 0,85 1 680

Seehecht
(Merluccius spp.)

ganz, mit oder ohne Kopf 1,0 0,85 1 085

Einzelfilets
— mit Haut 1,0 0,85 1 301
— ohne Haut 1,1 0,85 1 431

Meerbrassen
(Dentex dentex et Pagellus spp.)

ganz, mit oder ohne Kopf 1,0 0,85 1 349

Schwertfische
(Xiphias gladius)

ganz, mit oder ohne Kopf 1,0 0,85 3 468

Garnelen
Penaeidae

gefroren

a) Parapenaeus Longirostris 1,0 0,85 3 501
b) andere Penaeidae 1,0 0,85 6 785

Tintenfische
(Sepia officinalis et Rossia
macrosoma)

und Zwergtintenfische
(Sepiola rondeletti)

gefroren 1,0 0,85 1 639

Kalmare und Pfeilkalmare
(Loligo spp.)
a) Loligo patagonica — ganz, nicht gereinigt 1,00 0,85 983

— gereinigt 1,20 0,85 1 179

b) Loligo vulgaris — ganz, nicht gereinigt 2,50 0,85 2 457
— gereinigt 2,90 0,85 2 850

Tintenfische
(Octopus spp.)

gefroren 1,00 0,85 1 689

Illex argentinus — ganz, nicht gereinigt 1,00 0,80 665
— Rümpfe 1,70 0,80 1 130

Handelsaufmachung
— ganz, nicht gereinigt: völlig unbehandelte Kalmare;
— gereinigt: zumindest ausgenommene Kalmare;
— Rümpfe: Kalmarenkörper, zumindest ausgenommen und ohne Kopf.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2574/2001 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2001

zur Festsetzung der Referenzpreise für bestimmte Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr
2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der Kommission (2),
insbesondere auf Artikel 29 Absätze 1 und 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 können für
die Gemeinschaft geltende Referenzpreise jährlich für
einzelne Erzeugniskategorien der Erzeugnisse festgesetzt
werden, für die die Zollsätze gemäß Artikel 28 Absatz 1
derselben Verordnung ausgesetzt werden. Dasselbe gilt
für die Erzeugnisse, für die entweder im Rahmen einer in
der WTO konsolidierten Verringerung der Zollsätze oder
einer anderen Präferenzregelung die Einhaltung eines
Referenzpreises vorgeschrieben ist.

(2) Der Referenzpreis bei den in Anhang I Abschnitte A und
B der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 aufgeführten
Erzeugnissen entspricht dem gemäß Artikel 20 Absatz 1
derselben Verordnung festgesetzten Rücknahmepreis.

(3) Die gemeinschaftlichen Rücknahmepreise für die betref-
fenden Erzeugnisse sind für das Fischwirtschaftsjahr
2002 mit der Verordnung (EG) Nr. 2572/2001 der
Kommission (3) festgesetzt worden.

(4) Der Referenzpreis bei den anderen als den in den
Anhängen I und II der Verordnung (EG) Nr. 104/2000
aufgeführten Erzeugnissen wird insbesondere auf der
Grundlage des gewogenen Durchschnitts der auf den
Einfuhrmärkten oder in den Einfuhrhäfen der Mitglied-
staaten während der letzten drei Jahre vor Festsetzung
des Referenzpreises festgestellten Zollwerte berechnet.

(5) Es erscheint nicht notwendig, Referenzpreise für alle
unter die Kriterien von Artikel 29 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 104/2000 fallenden Erzeugnisse festzu-
setzen, insbesondere diejenigen, bei denen die aus Dritt-
ländern eingeführten Mengen nur von geringer Bedeu-
tung sind.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die für das Fischwirtschaftsjahr 2002 geltenden Referenzpreise
für Fischereierzeugnisse gemäß Artikel 29 der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000 sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.
(2) ABl. L 132 vom 15.5.2001, S. 10.
(3) Siehe Seite 47 dieses Amtsblatts.
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Referenzpreis (EUR/t)

Fischart Größe (1) ausgenommen, mit Kopf (1) ganz (1)

TARIC-Zusatzcode Extra, A (1) TARIC-Zusatzcode Extra, A (1)

in Wasser gekocht frisch oder gekühlt

TARIC-Zusatzcode Extra, A (1) TARIC-Zusatzcode Extra, A (1)

Erzeugnis TARIC-
Zusatzcode Aufmachung Referenzpreis

(EUR/t)

ANHANG (*)

1. Referenzpreise für die in Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 genannten
Erzeugnisse

Heringe der Art Clupea harengus 1 — F011 122
ex 0302 40 00 2 — F012 187

3 — F013 177
4a — F016 112
4b — F017 112
4c — F018 234
5 — F015 208
6 — F019 104

Rotbarsche, Goldbarsche oder 1 — F067 949
Tiefenbarsche (Sebastes-Arten) 2 — F068 949
ex 0302 69 31 und ex 0302 69 33 3 — F069 796

Kabeljau der Art Gadus morhua 1 F073 1 146 F083 827
ex 0302 50 10 2 F074 1 146 F084 827

3 F075 1 082 F085 636
4 F076 859 F086 477
5 F077 605 F087 350

Tiefseegarnelen (Pandalus borealis) 1 F317 5 091 F321 1 161
ex 0306 23 10 2 F318 1 785 — —

(1) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung sind nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt worden.

2. Referenzpreise für die in Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 genannten
Erzeugnisse

1. Rotbarsche, Goldbarsche oder
Tiefenbarsche (Sebastes-Arten)

ganz:

ex 0303 79 35
ex 0303 79 37

F411 — mit oder ohne Kopf 942

Filets:
F412 — mit Gräten („standard“) 1 896

ex 0304 20 35 F413 — ohne Gräten 2 140
ex 0304 20 37

F414 — Blöcke in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht von nicht mehr als 4 kg

2 263

(*) Für alle anderen Kategorien, die nicht ausdrücklich in den Nummern 1 und 2 des Anhangs aufgeführt sind, ist der anzugebende
Zusatzcode „F499 — Andere“.
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Erzeugnis TARIC-
Zusatzcode Aufmachung Referenzpreis

(EUR/t)

2. Kabeljau (Gadus morhua, Gadus
ogac und Gadus macrocephalus)
und Fische der Art Boreogadus
saida
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19,
ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416 ganz, mit oder ohne Kopf 1 095

Filets:
F417 — Filets „interleaved“ oder Verarbeitungsblöcke,

mit Gräten („standard“)
2 404

ex 0304 20 29
F418 — Filets „interleaved“ oder Verarbeitungsblöcke,

ohne Gräten
2 719

F419 — Einzelfilets oder „fully interleaved“, mit Haut 2 602
F420 — Einzelfilets oder „fully interleaved“, ohne Haut 2 944
F421 — Blöcke in unmittelbaren Umschließungen mit

einem Gewicht von nicht mehr als 4 kg
2 903

ex 0304 90 38 F422 Stücke und anderes Fischfleisch, ausgenommen
Fischmusblöcke

1 406

3. Köhler (Pollachius virens) Filets:
F424 — Filets „interleaved“ oder Verarbeitungsblöcke,

mit Gräten („standard“)
1 503

F425 — Filets „interleaved“ oder Verarbeitungsblöcke,
ohne Gräten

1 655

ex 0304 20 31 F426 — Einzelfilets oder „fully interleaved“, mit Haut 1 476
F427 — Einzelfilets oder „fully interleaved“, ohne Haut 1 665
F428 — Blöcke in unmittelbaren Umschließungen mit

einem Gewicht von nicht mehr als 4 kg
1 751

ex 0304 90 41 F429 Stücke und anderes Fischfleisch, außer Fischmus-
blöcke

987

4. Schellfisch (Melanogrammus
aeglefinus)

Filets:

F431 — Filets „interleaved“ oder Verarbeitungsblöcke,
mit Gräten („standard“)

2 287

F432 — Filets „interleaved“ oder Verarbeitungsblöcke,
ohne Gräten

2 659

ex 0304 20 33 F433 — Einzelfilets oder „fully interleaved“, mit Haut 2 537
F434 — Einzelfilets oder „fully interleaved“, ohne Haut 2 822
F435 — Blöcke in unmittelbaren Umschließungen mit

einem Gewicht von nicht mehr als 4 kg
2 960

5. Pazifischer Pollak (Theragra chal-
cogramma)

Filets:

ex 0304 20 85 F441 — Filets „interleaved“ oder Verarbeitungsblöcke,
mit Gräten („standard“)

1 137

F442 — Filets „interleaved“ oder Verarbeitungsblöcke,
ohne Gräten

1 311

6. Hering (Clupea harengus, Clupea
pallasii)

Heringslappen

ex 0304 10 97 F450 — mit einem Stückgewicht von mehr als 80 g 500
ex 0304 90 22 F450 — mit einem Stückgewicht von mehr als 80 g 455
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2575/2001 DER KOMMISSION
vom 27. Dezember 2001

zur Einstellung der Seelachsfischerei durch Schiffe unter der Flagge der Niederlande

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1965/2001 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG Nr. 2848/2000 des Rates vom
15. Dezember 2000 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und Fangbedingungen für bestimmte Fischbe-
stände und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsge-
wässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern
mit Fangbeschränkungen (2001) (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2425/2001 (4), sind für
das Jahr 2001 Quoten für Seelachs vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Seelachsfänge im ICES-Gebiet IIa (EG-Gewässer) und
der Nordsee (EG-Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge

der Niederlande führen oder in den Niederlanden regis-
triert sind, die für 2001 zugeteilte Quote erreicht. Die
Niederlande haben die Befischung dieses Bestands ab
dem 16. November 2001 verboten. Es empfiehlt sich
daher, dieses Datum zu übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Seelachsfänge im ICES-Gebiet IIa (EG-Gewässer)
und der Nordsee (EG-Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge
der Niederlande führen oder in den Niederlanden registriert
sind, gilt die den Niederlanden für 2001 zugeteilte Quote als
erschöpft.

Die Fischerei auf Seelachs im ICES-Gebiet IIa (EG-Gewässer)
und der Nordsee (EG-Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge
der Niederlande führen oder in den Niederlanden registriert
sind, sowie die Aufbewahrung an Bord, das Umladen und
Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die von den
genannten Schiffen nach Beginn der Anwendung dieser Verord-
nung getätigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 16. November 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.
(2) ABl. L 268 vom 9.10.2001, S. 23.
(3) ABl. L 334 vom 30.12.2000, S. 1.
(4) ABl. L 328 vom 13.12.2001, S. 7.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2576/2001 DER KOMMISSION
vom 27. Dezember 2001

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Dezember 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 27. Dezember 2001 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 69,4
204 73,8
212 110,1
999 84,4

0707 00 05 052 165,3
628 207,8
999 186,6

0709 90 70 052 178,0
204 211,2
999 194,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 55,3
204 59,4
388 23,9
508 18,6
999 39,3

0805 20 10 052 86,4
204 67,1
999 76,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90 052 67,2

204 66,0
999 66,6

0805 30 10 052 48,0
600 47,7
999 47,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 039 104,3
052 75,0
060 38,5
400 99,4
404 91,9
720 115,8
999 87,5

0808 20 50 052 97,2
064 64,8
400 99,5
720 126,7
999 97,0

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000,
S. 14). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2577/2001 DER KOMMISSION
vom 27. Dezember 2001

zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr von bestimmten Milcherzeugnissen in Form
von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 15. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2), insbesondere auf Artikel
31,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1255/1999 kann der Unterschied zwischen den Preisen,
die im internationalen Handel für die in Artikel 1 Buch-
staben a), b), c), d), e) und g) dieser Verordnung aufge-
führten Erzeugnisse gelten, und den Preisen in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden. In der Verordnung (EG) Nr. 1520/
2000 der Kommission vom 13. Juli 2000 zur Festlegung
der gemeinsamen Verfahren bei der Regelung zur
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien
zur Festsetzung des Erstattungsbetrags für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht
unter Anhang I des Vertrages fallenden Waren ausge-
führt werden (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1563/2001 (4), sind diejenigen Erzeugnisse
bezeichnet, für die bei ihrer Ausfuhr in Form von im
Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 aufge-
führten Waren ein Erstattungssatz festgesetzt werden
muss.

(2) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der
Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 muss der Erstattungs-
satz für jeden Monat für je 100 kg der betreffenden
Grunderzeugnisse festgesetzt werden.

(3) In Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1520/
2000 ist vorgesehen, dass bei der Festsetzung des Erstat-
tungssatzes die Erstattungen bei der Erzeugung, Beihilfen
oder sonstigen Maßnahmen gleicher Wirkung — wenn
solche bestehen — berücksichtigt werden müssen, die in
Bezug auf die Grunderzeugnisse des Anhangs A dieser
Verordnung oder die ihnen gleichgestellten Erzeugnisse
aufgrund der Verordnung über die gemeinsame Markt-

organisation auf dem betreffenden Sektor in allen
Mitgliedstaaten angewandt werden.

(4) Gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1255/1999 wird für Magermilch, die in der Gemein-
schaft hergestellt worden ist und zu Kasein verarbeitet
wird, eine Beihilfe gewährt, wenn die Milch und das
daraus hergestellte Kasein bestimmten Bedingungen
entsprechen.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommission vom
15. Dezember 1997 über den Verkauf von Billigbutter
und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm, Butter und
Butterfett für die Herstellung von Backwaren, Speiseeis
und anderen Lebensmitteln (5), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 635/2000 (6), gestattet, Butter
und Rahm zu herabgesetzten Preisen an Industriezweige
zu liefern, die bestimmte Waren herstellen.

(6) Da jedoch unbedingt sichergestellt sein muss, dass die
peinlich genaue Verwaltung keine Unterbrechung
erfährt, muss sowohl den Ausgabenvorausschätzungen
als auch den verfügbaren Haushaltsmitteln Rechnung
getragen werden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im Sinne
des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 und des
Artikels 1 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999, die in Form
von im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
genannten Waren ausgeführt werden, werden entsprechend
dem Anhang festgesetzt.

(2) Für die im vorstehenden Absatz genannten und nicht im
Anhang aufgeführten Erzeugnisse wird kein Erstattungssatz
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1. (5) ABl. L 350 vom 20.12.1997, S. 3.
(4) ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 8. (6) ABl. L 76 vom 25.3.2000, S. 9.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Dezember 2001

Für die Kommission

Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Dezember 2001 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr
von bestimmten Milcherzeugnissen in Form von nicht unter Anhang I des Vertrages fallenden Waren

(EUR/100 kg)

KN-Code Warenbezeichnung Erstattungssätze

ex 0402 10 19 Milch, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von
Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von weniger als 1,5 GHT
(PG 2):

a) bei Ausfuhr von Waren des KN-Codes 3501 —

b) bei Ausfuhr anderer Waren 20,00

ex 0402 21 19 Milch, in Pulverform oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von Zucker oder
anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von 26 GHT (PG 3):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97
hergestellte verbilligte Butter oder Sahne in Form von PG 3 gleichgestellten
Erzeugnissen enthalten 38,58

b) bei der Ausfuhr anderer Waren 68,00

ex 0405 10 Butter, mit einem Fettgehalt von 82 Gewichtshundertteilen (PG 6):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die Billigbutter oder Rahm enthalten und die
unter den in der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Bedingungen
hergestellt sind 75,00

b) bei der Ausfuhr von Waren des KN-Codes 2106 90 98 mit einem Milchfett-
gehalt von 40 GHT oder mehr 167,25

c) bei der Ausfuhr anderer Waren 160,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2578/2001 DER KOMMISSION
vom 27. Dezember 2001

zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse des Zuckersektors in
Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5 Buchstabe a)
und Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 27 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1260/2001 kann der Unterschied zwischen den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 Absatz 1
unter den Buchstaben a), c), d), f), g) und h) genannten
Erzeugnisse und den Preisen in der Gemeinschaft durch
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden,
wenn diese Erzeugnisse in Form von Waren, die im
Anhang dieser Verordnung verzeichnet sind, ausgeführt
werden. In der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der
Kommission vom 13. Juli 2000 zur Festlegung der
gemeinsamen Durchführungsvorschriften für die Gewäh-
rung von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur
Festsetzung des Erstattungsbetrags für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter
Anhang I des Vertrags fallenden Waren ausgeführt
werden (2), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1563/2001 (3), sind die Erzeugnisse bezeichnet, für
die ein Erstattungssatz bei der Ausfuhr in Form von im
Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 aufge-
führten Waren festgesetzt werden muss.

(2) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1520/2000 muss der Erstattungssatz für je 100 kg jedes
erwähnten Grunderzeugnisses für jeden Monat festge-
setzt werden.

(3) Gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 sowie Artikel 11 des im Rahmen der multi-
lateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde abgeschlos-
senen Landwirtschaftsübereinkommens darf die bei der
Ausfuhr eines in einer Ware enthaltenen Erzeugnisses

gewährte Erstattung die Erstattung für das in verarbei-
tetem Zustand ausgeführte Erzeugnis nicht übersteigen.

(4) Die in dieser Verordnung festgelegten Erstattungen
können Gegenstand der Vorausfestsetzung sein, da die in
den kommenden Monaten herrschende Marktlage noch
nicht abzusehen ist.

(5) Die Verpflichtungen hinsichtlich der Erstattungen für die
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in
Waren außerhalb des Geltungsbereichs von Anhang I
des Vertrags enthalten sind, könnten in Frage gestellt
werden, wenn hohe Erstattungssätze im Voraus festge-
legt werden. Infolgedessen sind Vorkehrungen gegen
solche Situationen zu ergreifen, ohne dass dadurch der
Abschluss langfristiger Verträge verhindert wird. Die
Festlegung eines Erstattungssatzes im Hinblick auf die
vorzeitige Festsetzung von Erstattungen trägt zur
Verwirklichung dieser Ziele bei.

(6) Da jedoch unbedingt sichergestellt sein muss, dass die
peinlich genaue Verwaltung keine Unterbrechung
erfährt, muss sowohl den Ausgabenvorausschätzungen
als auch den verfügbaren Haushaltsmitteln Rechnung
getragen werden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im Sinne des
Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 und des
Artikels 1 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/
2001, die in Form von in Anhang V der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 genannten Waren ausgeführt werden, sind im
Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Dezember 2001

Für die Kommission

Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 8.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Dezember 2001 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr
bestimmter Erzeugnisse des Zuckersektors in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

Erstattungssätze in EUR/100 kg
Erzeugnis bei Festlegung der Erstattungen im

Voraus in den anderen Fällen

Weißzucker: 39,93 39,93
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2579/2001 DER KOMMISSION
vom 27. Dezember 2001

zur dritten Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1209/2001 zur Abweichung von der Verordnung
(EG) Nr. 562/2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates hinsichtlich

der Regelung für den Ankauf zur öffentlichen Intervention im Rindfleischsektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2345/2001 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 38
Absatz 2 und Artikel 47 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1209/2001 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1922/2001 (4), sieht zur Berücksichtigung der außerge-
wöhnlichen Marktlage infolge der BSE-Krise und der
nachfolgenden Maul- und Klauenseucheepidemie eine
Reihe von Abweichungen von der Verordnung (EG) Nr.
562/2000 der Kommission (5), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1564/2001 (6), vor.

(2) Die Marktlage ist weiterhin gestört und durch einen
erheblichen Preisrückgang gekennzeichnet. Außerdem
könnte ein für das erste Quartal 2002 erwarteter
Produktionsanstieg aufgrund der Verzögerung der
Schlachtung der derzeit in den landwirtschaftlichen
Betrieben gehaltenen Tiere auch zu neuen Preisrück-
gängen bei bestimmten Rinderkategorien führen. Daher
ist es angebracht, die durch die Verordnung (EG) Nr.
1209/2001 eingeführten Ausnahmeregelungen auch im
ersten Quartal des Jahres 2002 beizubehalten und
gleichzeitig einige Änderungen daran vorzunehmen.

(3) Die Sonderprämie gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1254/1999 wird für Ochsen für das Jahr 2002 von
136 EUR auf 150 EUR angehoben. Daher muss sich
dies auch auf die Preisverringerung (je Schlachtkörper-
hälfte) für Fresser auswirken.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1209/2001 ist entsprechend
zu ändern.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1209/2001 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 562/2000 wird das Höchstgewicht der in
der vorstehenden Bestimmung genannten Schlachtkörper

— für die ersten drei Ausschreibungen des ersten Quar-
tals 2002 auf 380 Kilogramm und

— für die letzten zwei Ausschreibungen des ersten
Quartals 2002 auf 370 Kilogramm

festgesetzt.

Es können jedoch auch schwerere Schlachtkörper zur
Intervention angekauft werden; in diesem Fall wird aller-
dings nur der Kaufpreis für dieses Höchstgewicht oder —
im Fall von Vordervierteln — nur ein Kaufpreis in Höhe
von maximal 40 % des Kaufpreises für das Schlachtkör-
perhöchstgewicht gezahlt.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Abweichend von Artikel 16 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 562/2000

— wird die Lieferfrist für die zweite und die fünfte
Ausschreibung des ersten Quartals 2002 auf 24
Kalendertage verlängert.“

c) In Absatz 7 dritter Gedankenstrich wird der Betrag
„68 EUR“ durch „75 EUR“ ersetzt.

2. Artikel 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Sie gilt für die im ersten Quartal 2002 eröffneten
Ausschreibungen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2002.

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
(2) ABl. L 315 vom 1.12.2001, S. 29.
(3) ABl. L 165 vom 21.6.2001, S. 15.
(4) ABl. L 261 vom 29.9.2001, S. 52.
(5) ABl. L 68 vom 16.3.2000, S. 22.
(6) ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 14.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2580/2001 DES RATES
vom 27. Dezember 2001

über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen
zur Bekämpfung des Terrorismus

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 60, 301 und 308,

gestützt auf den vom Rat am 27. Dezember 2001 angenom-
menen Gemeinsamen Standpunkt 2001/931/GASP über die
Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus (1),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Europäische Rat hat auf seiner außerordentlichen
Tagung am 21. September 2001 erklärt, dass der Terro-
rismus eine wirkliche Herausforderung für die Welt und
für Europa darstellt und dass die Bekämpfung des Terro-
rismus eines der vorrangigen Ziele der Europäischen
Union sein wird.

(2) Der Europäische Rat hat ferner erklärt, dass die Verhin-
derung der Finanzierung des Terrorismus ein entschei-
dender Aspekt im Kampf gegen den Terrorismus ist, und
den Rat ersucht, die erforderlichen Maßnahmen zur
Bekämpfung aller Formen der Finanzierung terroris-
tischer Aktivitäten zu treffen.

(3) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 28.
September 2001 in seiner Resolution 1373 (2001)
beschlossen, dass alle Staaten Gelder und sonstige finan-
zielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen
von Personen einfrieren sollten, die terroristische Hand-
lungen begehen, zu begehen versuchen oder sich an
deren Begehung beteiligen oder diese erleichtern.

(4) Ferner hat der Sicherheitsrat beschlossen, dass
Maßnahmen getroffen werden sollen, um zu untersagen,
dass Gelder und sonstige finanzielle Vermögenswerte
oder wirtschaftliche Ressourcen zum Nutzen dieser
Personen zur Verfügung gestellt werden und Finanz-
dienstleistungen oder damit zusammenhängende Dienst-
leistungen zum Nutzen dieser Personen erbracht werden.

(5) Es ist erforderlich, dass die Gemeinschaft tätig wird, um
die GASP-Aspekte des Gemeinsamen Standpunkts 2001/
931/GASP umzusetzen.

(6) Diese Verordnung ist eine auf Gemeinschaftsebene erfor-
derliche Maßnahme, die die Verwaltungs- und Gerichts-
verfahren gegen terroristische Organisationen in der
Europäischen Union und in Drittländern ergänzt.

(7) Als Gebiet der Gemeinschaft gilt für die Zwecke dieser
Verordnung die Gesamtheit des Staatsgebiets der
Mitgliedstaaten, auf die der Vertrag nach Maßgabe des
Vertrags Anwendung findet.

(8) Im Hinblick auf den Schutz der Interessen der Gemein-
schaft können bestimmte Ausnahmen gewährt werden.

(9) Der Rat sollte hinsichtlich des Verfahrens zur Erstellung
und Änderung der Liste nach Artikel 2 Absatz 3 dieser
Verordnung die entsprechenden Durchführungsbefug-
nisse in Anbetracht der besonderen Mittel, die seinen
Mitgliedern zu diesem Zweck zur Verfügung stehen,
selbst ausüben.

(10) Die Umgehung dieser Verordnung sollte durch ein ange-
messenes Informationsverfahren und gegebenenfalls
durch geeignete Abhilfemaßnahmen einschließlich
weiterer Rechtsvorschriften der Gemeinschaft verhindert
werden.

(11) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind gege-
benenfalls zu ermächtigen, die Einhaltung dieser Verord-
nung zu gewährleisten.

(12) Die Mitgliedstaaten sollten Bestimmungen über Sank-
tionen für Verstöße gegen die Bestimmungen dieser
Verordnung erlassen und ihre Anwendung gewährleis-
ten. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein.

(13) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander
über die im Rahmen dieser Verordnung getroffenen
Maßnahmen unterrichten und andere ihnen vorliegende
sachdienliche Informationen im Zusammenhang mit
dieser Verordnung austauschen.

(14) Die Liste nach Artikel 2 Absatz 3 dieser Verordnung
kann sowohl Personen und Körperschaften umfassen,
die mit Drittstaaten in Verbindung oder in Bezug zu
Drittstaaten stehen, als auch solche, die in anderer Weise
im Mittelpunkt der GASP-Aspekte des Gemeinsamen
Standpunkts 2001/931/GASP stehen. Im Vertrag sind
für den Erlass der diesbezüglichen Bestimmungen in
dieser Verordnung nur die Befugnisse des Artikels 308
vorgesehen.

(15) Die Europäische Gemeinschaft hat bereits die UNSC-
Resolutionen 1267 (1999) und 1333 (2000) umgesetzt,
indem sie die Verordnung (EG) Nr. 467/2001 (3) über
das Einfrieren von Vermögenswerten bestimmter
Personen und Vereinigungen erlassen hat; diese Personen
und Vereinigungen fallen daher nicht unter die vorlie-
gende Verordnung —

(1) Siehe Seite 93 dieses Amtsblatts.
(2) Stellungnahme vom 13. Dezember 2001 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht). (3) ABl. L 67 vom 9.3.2001, S. 1.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbe-
stimmungen:

1. „Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und wirtschaft-
liche Ressourcen“ sind Vermögenswerte jeder Art, unab-
hängig davon, ob sie materiell oder immateriell und beweg-
lich oder unbeweglich sind und wie sie erworben wurden,
sowie Rechtsdokumente und Urkunden in jeder Form, auch
in elektronischer oder digitaler Form, zum Nachweis des
Eigentums oder der Beteiligung an diesen Vermögenswerten,
unter anderem Bankkredite, Reiseschecks, Bankschecks,
Zahlungsanweisungen, Anteile, Wertpapiere, Obligationen,
Wechsel und Akkreditive.

2. „Einfrieren von Geldern, anderen finanziellen Vermögens-
werten und wirtschaftlichen Ressourcen“ ist die Verhinde-
rung jeglicher Form von Bewegungen, Transfers, Verände-
rungen, Verwendung von Geldmitteln und Handel mit
ihnen, die deren Volumen, Beträge, Belegenheit, Eigentum,
Besitz, Eigenschaften oder Zweckbestimmung verändern
oder andere Veränderungen bewirken, mit denen eine
Nutzung der Mittel einschließlich der Vermögensverwaltung
ermöglicht wird.

3. „Finanzdienstleistungen“ sind alle Dienstleistungen finan-
zieller Art, einschließlich aller Versicherungsdienstleistungen
und versicherungsbezogenen Dienstleistungen und aller
Bank- und sonstigen Finanzdienstleistungen (ausgenommen
Versicherungsdienstleistungen):

Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienst-
leistungen

i) Direktversicherung (einschließlich Mitversicherung):

A) Lebensversicherung,

B) Sachversicherung;

ii) Rückversicherung und Folgerückversicherung;

iii) Versicherungsvermittlung wie Leistungen von Versiche-
rungsmaklern und -agenturen;

iv) Versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen wie Bera-
tung, Versicherungsmathematik, Risikobewertung und
Schadensregulierung.

Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen Versi-
cherungsdienstleistungen)

v) Annahme von Spar- und sonstigen rückzahlbaren
Einlagen;

vi) Ausreichung von Krediten jeder Art, einschließlich
Verbraucherkredit, Hypothekenkredit, Factoring und
Finanzierung von Handelsgeschäften;

vii) Finanzleasing;

viii) sämtliche Zahlungs- und Überweisungsdienstleistungen
einschließlich Kredit- und Scheckkarten, Reiseschecks
und Bankwechsel;

ix) Bürgschaften und Verpflichtungen;

x) Geschäfte für eigene und für Kundenrechnung an
Börsen, im Schalterverkehr oder in sonstiger Form mit
Folgendem:

A. Geldmarkttitel (einschließlich Schecks, Wechsel,
Einlagenzertifikate),

B. Devisen,

C. derivative Instrumente, darunter Futures und
Optionen,

D. Wechselkurs- und Zinstitel einschließlich Swaps,
Kurssicherungsvereinbarungen,

E. begehbare Wertpapiere,

F. sonstige begehbare Titel und Finanzanlagen
einschließlich ungeprägtes Gold;

xi) Beteiligung an Emissionen von Wertpapieren jeder Art
einschließlich Übernahme und Platzierung von Emis-
sionen als (öffentlicher oder privater) Finanzmakler
sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit derartigen Emissionen;

xii) Geldmaklergeschäfte;

xiii) Vermögensverwaltung wie Kassenhaltung und
Bestandsverwaltung, alle Formen von kollektivem
Anlagemanagement, Pensionsfondsverwaltung, Depot-
verwahrung, Auftrags- und treuhänderische Verwal-
tung;

xiv) Saldenausgleichs- und Verrechnungsdienstleistungen
im Zusammenhang mit Finanzanlagen einschließlich
Wertpapieren, derivativen Instrumenten und sonstigen
begehbaren Instrumenten;

xv) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinforma-
tionen, Verarbeitung von Finanzdaten und dazugehö-
render Datenträger von Erbringern anderer Finanz-
dienstleistungen;

xvi) Beratungs-, Vermittlungs- und sonstige Zusatzfinanz-
dienstleistungen in Bezug auf sämtliche unter den
Ziffern v) bis xv) aufgeführte Tätigkeiten einschließlich
Kreditauskunft und Bonitätsprüfung, Anlage- und
Vermögensbestandsanalyse und -beratung, Beratung
über Akquisition, Unternehmensumstrukturierung und
-strategien.

4. Für die Zwecke dieser Verordnung gilt die in Artikel 1
Absatz 3 des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP
enthaltene Bestimmung des Begriffs „terroristische Hand-
lung“.

5. „Eigentum an einer juristischen Person, Vereinigung oder
Körperschaft“ ist der Besitz von mindestens 50 % der Eigen-
tumsrechte oder eine Mehrheitsbeteiligung an der juris-
tischen Person, Vereinigung oder Körperschaft.

6. „Kontrolle über eine juristische Person, Vereinigung oder
Körperschaft“ ist

a) das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-,
Leitungs- oder Aufsichtsorgans der juristischen Person,
Vereinigung oder Körperschaft zu bestellen oder abzube-
rufen;

b) die Tatsache, allein durch die Ausübung seiner Stimm-
rechte die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-,
Leitungs- oder Aufsichtsorgans der juristischen Person,
Vereinigung oder Körperschaft für das laufende oder das
vorhergehende Geschäftsjahr bestellt zu haben;
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c) die alleinige Verfügung über die Mehrheit der Stimm-
rechte der Anteilseigner bzw. Mitglieder der juristischen
Person, Vereinigung oder Körperschaft aufgrund einer
Vereinbarung mit anderen Anteilseignern bzw. Mitglie-
dern derselben;

d) das Recht, auf die juristische Person, Vereinigung oder
Körperschaft einen beherrschenden Einfluss aufgrund
eines mit dieser juristischen Person, Vereinigung oder
Körperschaft geschlossenen Vertrages oder aufgrund
einer in ihrer Gründungsurkunde oder Satzung niederge-
legten Bestimmung auszuüben, sofern das Recht, dem
die juristische Person, Vereinigung oder Körperschaft
unterliegt, es zulässt, dass diese solchen Verträgen oder
Bestimmungen unterworfen wird;

e) die Befugnis, von dem Recht zur Ausübung eines beherr-
schenden Einflusses im Sinne des Buchstaben d)
Gebrauch zu machen, ohne dieses Recht selbst innezu-
haben;

f) das Recht, alle oder einen Teil der Vermögenswerte der
juristischen Person, Vereinigung oder Körperschaft zu
verwenden;

g) die Führung der Geschäfte der juristischen Person, Verei-
nigung oder Körperschaft auf einer einheitlichen Grund-
lage mit Erstellung eines konsolidierten Abschlusses;

h) die gesamtschuldnerische Erfüllung der finanziellen
Verbindlichkeiten der juristischen Person, Vereinigung
oder Körperschaft oder das Bürgen für sie.

Artikel 2

(1) Sofern nicht eine Ausnahme nach Artikel 5 oder 6
vorliegt,

a) werden alle Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und
wirtschaftliche Ressourcen, die einer in der Liste nach
Artikel 2 Absatz 3 aufgeführten natürlichen oder juris-
tischen Person, Vereinigung oder Körperschaft gehören oder
in deren Eigentum stehen oder von ihr verwahrt werden,
eingefroren;

b) werden weder direkt noch indirekt Gelder, andere finanzielle
Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen für eine in
der Liste nach Artikel 2 Absatz 3 aufgeführte natürliche
oder juristische Person, Vereinigung oder Körperschaft oder
zu ihren Gunsten bereitgestellt.

(2) Sofern nicht eine Ausnahme nach Artikel 5 oder 6
vorliegt, ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen für eine
in der Liste nach Artikel 2 Absatz 3 aufgeführte natürliche oder
juristische Person, Vereinigung oder Körperschaft oder zu ihren
Gunsten untersagt.

(3) Der Rat erstellt, überprüft und ändert einstimmig und im
Einklang mit Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 des Gemeinsamen
Standpunkts 2001/931/GASP die Liste der dieser Verordnung
unterfallenden Personen, Vereinigungen oder Körperschaften.
In dieser Liste sind aufgeführt:
i) natürliche Personen, die eine terroristische Handlung
begehen oder zu begehen versuchen oder sich an deren
Begehung beteiligen oder diese erleichtern;

ii) juristische Personen, Vereinigungen oder Körperschaften,
die eine terroristische Handlung begehen oder zu begehen
versuchen oder sich an deren Begehung beteiligen oder
diese erleichtern;

iii) juristische Personen, Vereinigungen oder Körperschaften,
die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer oder
mehrerer der unter Ziffer i) oder ii) genannten natürlichen

oder juristischen Personen, Vereinigungen oder Körper-
schaften stehen, oder

iv) natürliche oder juristische Personen, Vereinigungen oder
Körperschaften, die im Namen oder auf Anweisung einer
oder mehrerer der unter Ziffer i) oder ii) genannten natürli-
chen oder juristischen Personen, Vereinigungen oder
Körperschaften handeln.

Artikel 3

(1) Die wissentliche und beabsichtigte Beteiligung an
Maßnahmen, deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die
Umgehung des Artikels 2 ist, ist untersagt.

(2) Informationen darüber, dass die Bestimmungen dieser
Verordnung umgangen werden oder wurden, sind den im
Anhang aufgeführten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
und der Kommission zu übermitteln.

Artikel 4

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzei-
gepflicht, die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sowie
des Artikels 284 des Vertrags.
— übermitteln Banken, sonstige Finanzinstitute, Versiche-

rungsgesellschaften und sonstige Einrichtungen und
Personen Angaben, die die Anwendung dieser Verordnung
erleichtern, z. B. über die nach Artikel 2 eingefrorenen
Konten und Beträge und die nach den Artikeln 5 und 6
getätigten Geschäfte, unverzüglich
— den im Anhang aufgeführten zuständigen Behörden der

Mitgliedstaaten, in denen sie ihren Sitz bzw. Wohnsitz
haben, und

— über diese zuständigen Behörden der Kommission;
— arbeiten Banken, sonstige Finanzinstitute, Versicherungsge-

sellschaften und sonstige Einrichtungen und Personen mit
den im Anhang aufgeführten zuständigen Behörden bei der
Überprüfung dieser Angaben zusammen.

(2) Die aufgrund dieses Artikels bereitgestellten oder einge-
gangenen Angaben dürfen nur für die Zwecke verwendet
werden, zu denen sie bereitgestellt wurden bzw. eingegangen
sind.

(3) Angaben, die direkt bei der Kommission eingehen,
werden den zuständigen Behörden der betreffenden Mitglied-
staaten und dem Rat zur Verfügung gestellt.

Artikel 5

(1) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) gilt nicht für die
Gutschrift fälliger Zinsen auf den eingefrorenen Konten. Diese
Zinsen werden ebenfalls eingefroren.

(2) Die im Anhang aufgeführten zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten können unter Bedingungen, die sie zur Verhin-
derung der Finanzierung terroristischer Handlungen für zweck-
dienlich erachten, spezifische Genehmigungen erteilen für

1. die Verwendung eingefrorener Gelder innerhalb der
Gemeinschaft zur Deckung der Grundbedürfnisse einer in
der Liste nach Artikel 2 Absatz 3 aufgeführten natürlichen
Person oder ihrer Familienmitglieder, insbesondere
Zahlungen für Lebensmittel, Arzneimittel, die Miete oder
Hypothek für die Familienwohnung und Gebühren und
Honorare für ärztliche Behandlungen der Familienmit-
glieder;
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2. Zahlungen von eingefrorenen Konten für folgende Zwecke:

a) Zahlung innerhalb der Gemeinschaft von Steuern,
Pflichtversicherungsprämien und Gebühren für öffent-
liche Versorgungsleistungen wie Gas, Wasser, Strom und
Telekommunikation und

b) Zahlung von Kontoführungsgebühren an ein Finanzins-
titut in der Gemeinschaft;

3. Zahlungen an eine in der Liste nach Artikel 2 Absatz 3
aufgeführte Person, Körperschaft oder Gruppierung
aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich-
tungen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung geschlossen
bzw. eingegangen wurden, sofern diese Zahlungen auf ein
eingefrorenes Konto in der Gemeinschaft geleistet werden.

(3) Genehmigungsanträge werden bei der zuständigen
Behörde des Mitgliedstaats gestellt, in dessen Hoheitsgebiet die
Gelder, sonstigen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen
Ressourcen eingefroren sind.

Artikel 6

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 2 und zum
Schutz der Interessen der Gemeinschaft, die auch die Interessen
der Bürger und Gebietsansässigen umfassen, können die
zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats spezifische Geneh-
migungen erteilen für
— die Freigabe eingefrorener Gelder, sonstiger Vermögens-

werte oder wirtschaftlicher Ressourcen,
— die Bereitstellung von Geldern, sonstigen Vermögenswerten

oder wirtschaftlichen Ressourcen für eine in der Liste nach
Artikel 2 Absatz 3 aufgeführte Person, Körperschaft oder
Gruppierung oder

— die Erbringung von Finanzdienstleistungen für eine solche
Person, Körperschaft oder Gruppierung,

nachdem gemäß Absatz 2 Konsultationen mit anderen
Mitgliedstaaten, dem Rat und der Kommission stattgefunden
haben.

(2) Eine zuständige Behörde, bei der ein Genehmigungsan-
trag nach Absatz 1 gestellt worden ist, informiert die im
Anhang aufgeführten zuständigen Behörden der anderen
Mitgliedstaaten, den Rat und die Kommission über die Gründe,
aus denen sie entweder den Antrag zurückzuweisen oder eine
spezifische Genehmigung zu erteilen gedenkt, sowie über die
Bedingungen, die ihres Erachtens erfüllt sein müssen, um die
Finanzierung terroristischer Handlungen zu verhindern.

Die zuständige Behörde, die eine spezifische Genehmigung zu
erteilen beabsichtigt, trägt Bemerkungen, die andere Mitglied-

staaten, der Rat und die Kommission innerhalb von zwei
Wochen vortragen, gebührend Rechnung.

Artikel 7

Die Kommission ist befugt, den Anhang auf der Grundlage der
von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen zu
ändern.

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten, der Rat und die Kommission unterrichten
einander über die nach dieser Verordnung getroffenen
Maßnahmen und tauschen die ihnen vorliegenden sachdien-
lichen Informationen im Zusammenhang mit dieser Verord-
nung aus, insbesondere Informationen, die sie nach den Arti-
keln 3 und 4 erhalten haben, und Informationen über
Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile der einzelstaatlichen
Gerichte.

Artikel 9

Jeder Mitgliedstaat legt die Sanktionen fest, die bei Verstößen
gegen die Bestimmungen dieser Verordnung zu verhängen sind.
Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein.

Artikel 10

Diese Verordnung gilt

1. im Gebiet der Gemeinschaft einschließlich ihres Luftraums,

2. an Bord der Flugzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt
der Mitgliedstaaten unterstehen,

3. für sich anderswo aufhaltende Personen, die die Staatsange-
hörigkeit eines Mitgliedstaates besitzen,

4. für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder
eingetragene juristische Personen, Vereinigungen oder
Körperschaften,

5. für juristische Personen, Vereinigungen oder Körperschaften,
die in der Gemeinschaft tätig sind.

Artikel 11

(1) Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

(2) Die Kommission legt innerhalb eines Jahres nach dem
Inkrafttreten dieser Verordnung einen Bericht über die Auswir-
kungen dieser Verordnung und gegebenenfalls Vorschläge für
ihre Änderung vor.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 27. Dezember 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

L. MICHEL
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ANHANG

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN NACH DEN ARTIKELN 3, 4 UND 5

BELGIEN
Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

DÄNEMARK
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND
— betreffend das Einfrieren von Geldern:

Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14
D-60431 Frankfurt/Main
Tel. (00-49-69) 95 66

— betreffend Versicherungen:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
Tel. (00-49-228) 42 28

GRIECHENLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-1) 333 27 81-2
Fax (00-30-1) 333 27 93

Yπουργείο Εθνικήs Οικονοµίαs
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικήs Πολιτικήs
Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00-30-1) 333 27 93

SPANIEN
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capi-
tales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANKREICH
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIEN

Ministero dell'Economia e delle Finanze
…

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopéra-
tion, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41

NIEDERLANDE

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05

ÖSTERREICH

— Artikel 3
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290

— Artikel 4
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290

— Artikel 5
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
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PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das
Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73

FINNLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SCHWEDEN

— Artikel 3
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
102 26 Stockholm
tfn 08-401 90 00
fax 08-401 99 00

— Artikel 4 und 6
Finanzinspektionen
Box 7831
103 98 Stockholm

tfn 08-787 80 00
fax 08-24 13 35

— Artikel 5
Riksförsäkringsverket (RFV)
103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89

VEREINIGTES KÖNIGREICH

HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel: (44-207) 270 55 50
Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Commission of the European Communities
Directorate-Generale for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int
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RICHTLINIE 2001/97/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 4. Dezember 2001

zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanz-
systems zum Zwecke der Geldwäsche

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2 Sätze 1
und 3 und auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 18. September
2001 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Es ist angebracht, dass die Richtlinie 91/308/EWG (4)
(nachstehend „Richtlinie“ genannt) als eines der wichtigs-
ten internationalen Rechtsinstrumente für die Bekämp-
fung der Geldwäsche im Einklang mit den Schlussfolge-
rungen der Kommission und den Forderungen des
Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten aktua-
lisiert wird. Auf diese Weise sollte die Richtlinie nicht
nur die besten internationalen Praktiken auf diesem
Gebiet widerspiegeln, sondern auch weiterhin einen
hohen Standard beim Schutz des Finanzsektors und
anderer gefährdeter Tätigkeiten vor den nachteiligen
Auswirkungen der aus Straftaten stammenden Erträge
setzen.

(2) Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen (GATS) erlaubt es den Mitgliedern,
Maßnahmen zu ergreifen, die nötig sind, um die öffent-
liche Moral zu schützen, und Maßnahmen aus Vorsichts-
gründen zu ergreifen, wozu auch die Sicherung der
Stabilität und Integrität des Finanzsystems gehört. Diese
Maßnahmen sollten keine Beschränkungen auferlegen,
die über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche
Maß hinausgehen.

(3) In der Richtlinie ist weder klar geregelt, die Behörden
welcher Mitgliedstaaten Berichte über verdächtige Trans-
aktionen von Zweigstellen von Kredit- oder Finanzinsti-
tuten mit Hauptsitz in einem anderen Mitgliedstaat
erhalten sollten, noch die Behörden welcher Mitglied-
staaten dafür zu sorgen haben, dass solche Zweigstellen
die Richtlinie einhalten. Die Behörden des Mitgliedstaats,
in dem die Zweigstelle gelegen ist, sollten solche
Meldungen erhalten und die genannten Aufgaben wahr-
nehmen.

(4) Diese Aufgabenzuteilung sollte in der Richtlinie durch
eine Änderung der Definition der Begriffe „Kreditinstitut“
und „Finanzinstitut“ deutlich gemacht werden.

(5) Das Europäische Parlament hat seiner Besorgnis
Ausdruck gegeben, dass die Tätigkeiten von Wechsel-
stuben und Unternehmen, die das Finanztransfergeschäft
betreiben, für die Geldwäsche genutzt werden könnten.
Diese Tätigkeiten sollten bereits in den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie fallen. Um jedoch diesbezüglich jeg-
lichen Zweifel auszuschalten, sollte in der Richtlinie
eindeutig die Einbeziehung dieser Tätigkeiten festgelegt
werden.

(6) Um sicherzustellen, dass die Richtlinie den Finanzsektor
so weit wie möglich abdeckt, sollte ferner deutlich
gemacht werden, dass sie für die Tätigkeiten von Wert-
papierfirmen im Sinne der Richtlinie 93/22/EWG des
Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleis-
tungen (5) gilt.

(7) Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten nur zur
Bekämpfung des Waschens von Erlösen aus Drogenstraf-
taten. In den letzten Jahren geht der Trend zu einer
erheblich weiter gefassten Definition der Geldwäsche auf
der Grundlage eines breiteren Spektrums von Straftaten,
die der Geldwäsche vorangehen oder zugrunde liegen;
dies kommt beispielsweise in der 1996 überarbeiteten
Fassung der 40 Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Finan-
zielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (FATF), des
führenden internationalen Gremiums auf dem Gebiet der
Geldwäschebekämpfung, zum Ausdruck.

(8) Ein breiteres Spektrum von Vortaten erleichtert die
Meldung von verdächtigen Transaktionen und die inter-
nationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Deshalb
sollte die Richtlinie in dieser Hinsicht aktualisiert
werden.

(9) In der vom Rat angenommenen Gemeinsamen
Maßnahme 98/699/JI vom 3. Dezember 1998 betreffend
Geldwäsche, die Ermittlung, das Einfrieren, die Beschlag-
nahme und die Einziehung von Tatwerkzeugen und
Erträgen aus Straftaten (6) einigten sich die Mitglied-
staaten, für die Frage der Strafbarkeit der Geldwäsche
alle schweren Straftaten im Sinne der Gemeinsamen
Maßnahme als Vortaten anzusehen.

(10) Insbesondere die Bekämpfung des organisierten Verbre-
chens steht im engen Zusammenhang mit der Geldwä-
schebekämpfung. Der Katalog der Vortaten sollte
deshalb in diesem Sinne angepasst werden.

(1) ABl. C 177 E vom 27.6.2000, S. 14.
(2) ABl. C 75 vom 15.3.2000, S. 22.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2000 (ABl.

C 121 vom 24.4.2001, S. 133), Gemeinsamer Standpunkt des Rates
vom 30. November 2000 (ABl. C 36 vom 2.2.2001, S. 24) und
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 5. April 2001 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Europäischen Parla-
ments vom 13. November 2001 und Beschluss des Rates vom 19.
November 2001.

(5) ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22).

(4) ABl. L 166 vom 28.6.1991, S. 77. (6) ABl. L 333 vom 9.12.1998, S. 1.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften28.12.2001 L 344/77

(11) Die Richtlinie sieht Pflichten vor, die insbesondere die
Meldung verdächtiger Transaktionen betreffen. Es wäre
angemessener und entspräche mehr dem Sinne des Akti-
onsplans der Hochrangigen Gruppe zur Bekämpfung der
organisierten Kriminalität (1), wenn das Geldwäsche-
verbot der Richtlinie ausgedehnt würde.

(12) Am 21. Dezember 1998 nahm der Rat die Gemeinsame
Maßnahme 98/733/JI betreffend die Strafbarkeit der
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (2) an. In der
Gemeinsamen Maßnahme kommt zum Ausdruck, dass
sich die Mitgliedstaaten über die Notwendigkeit eines
gemeinsamen Vorgehens auf diesem Gebiet einig sind.

(13) Gemäß der Richtlinie werden verdächtige Transaktionen
vom Finanzsektor und insbesondere von den Kreditinsti-
tuten in jedem Mitgliedstaat gemeldet. Es gibt Belege
dafür, dass die Verschärfung der Kontrollen im Finanz-
sektor dazu geführt hat, dass Geldwäscher nach anderen
Wegen suchen, um die Herkunft ihrer Erlöse aus Verbre-
chen zu verschleiern.

(14) Es besteht ein Trend zur zunehmenden Nutzung von
Nichtfinanzunternehmen durch Geldwäscher. Dies wird
durch die Arbeiten der FATF zu den Methoden und
Erscheinungsformen der Geldwäsche bestätigt.

(15) Die Verpflichtungen der Richtlinie zur Feststellung der
Identität des Kunden, zur Aufbewahrung von Aufzeich-
nungen und zur Meldung verdächtiger Transaktionen
sollte auf eine begrenzte Anzahl von Tätigkeiten und
Berufen ausgedehnt werden, bei denen erkennbar ein
Geldwäscherisiko besteht.

(16) Notare und selbstständige Angehörige von Rechtsbe-
rufen im Sinne der von den Mitgliedstaaten vorgenom-
menen Definition sollten den Bestimmungen der Richt-
linie unterliegen, wenn sie sich — einschließlich der
Steuerberatung — an Finanz- oder Unternehmenstran-
saktionen beteiligen, bei denen die Gefahr sehr groß ist,
dass ihre Dienste für das Waschen von Erlösen aus
kriminellen Tätigkeiten missbraucht werden.

(17) Wenn selbstständige Angehörige von Berufen der
Rechtsberatung, die gesetzlich anerkannt sind und über-
wacht werden, wie beispielsweise Rechtsanwälte, die
Rechtslage für einen Klienten beurteilen oder einen
Klienten in einem gesetzlich normierten Verfahren
vertreten, wäre es nach der Richtlinie allerdings nicht
angebracht, diese Berufszweige im Hinblick auf diese
Tätigkeiten zur Meldung des Verdachts auf Geldwäsche
zu verpflichten. Es müssen Freistellungen von der Pflicht
zur Meldung von Informationen vorgesehen werden, die
vor oder nach einem Gerichtsverfahren bzw. während
eines Gerichtsverfahrens oder im Rahmen der Beurtei-
lung der Rechtslage für einen Klienten erlangt wurden.
Folglich unterliegt die Rechtsberatung weiterhin der
beruflichen Geheimhaltungspflicht, es sei denn, der
Rechtsberater ist an Geldwäschevorgängen beteiligt, die
Rechtsberatung wird zum Zwecke der Geldwäsche erteilt
oder der Rechtsanwalt weiß, dass der Klient die Rechts-

beratung für Zwecke der Geldwäsche in Anspruch
nimmt.

(18) Unmittelbar vergleichbare Dienste müssen auf die
gleiche Weise behandelt werden, wenn sie von Angehö-
rigen eines der von der Richtlinie erfassten Berufszweige
erbracht werden. Zur Wahrung der in der Europäischen
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK) und im Vertrag über die
Europäische Union verankerten Rechte sollten im Fall
von Abschlussprüfern, externen Buchprüfern und Steu-
erberatern, die in einigen Mitgliedstaaten einen Klienten
in einem Gerichtsverfahren verteidigen oder vertreten
können oder die Rechtslage für einen Klienten beurteilen
können, die von diesen in Ausübung dieser Tätigkeiten
erlangten Informationen nicht der Meldepflicht nach der
Richtlinie unterliegen.

(19) Die Richtlinie verweist zum einen auf „die für die
Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen Behörden“,
denen verdächtige Geschäfte gemeldet werden müssen,
und zum anderen auf Behörden, die von Gesetzes wegen
die Aufsicht über die dieser Richtlinie unterliegenden
Institute und Personen innehaben („zuständige
Behörden“). Es ist davon auszugehen, dass die Richtlinie
die Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichtet, solche
„zuständigen Behörden“, wenn sie nicht bestehen, einzu-
richten, und dass Anwaltskammern und andere Selbst-
verwaltungseinrichtungen selbstständiger Berufe nicht
von dem Begriff „zuständige Behörden“ erfasst werden.

(20) Um der beruflichen Schweigepflicht, zu der Notare und
selbstständige Angehörige von Rechtsberufen ihren
Klienten gegenüber verpflichtet sind, in angemessenem
Maße Rechnung zu tragen, sollten die Mitgliedstaaten die
Anwaltskammer oder eine andere Selbstverwaltungsein-
richtung für selbstständige Berufe als die Einrichtung
bestimmen können, an die Angehörige dieser Berufe
Meldungen über etwaige Fälle der Geldwäsche richten
können. Die Regeln für die Bearbeitung der an diese
Einrichtungen ergangenen Meldungen und ihre etwaige
Weiterleitung an „die für die Bekämpfung der Geldwä-
sche zuständigen Behörden“ und allgemein die angemes-
senen Formen der Zusammenarbeit zwischen den
Anwaltskammern oder den Berufsverbänden und diesen
Behörden sollten von den Mitgliedstaaten festgelegt
werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 91/308/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet:

A) ‚Kreditinstitut‘ ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 1
Nummer 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2000/
12/EG (*) oder — im Sinne von Artikel 1 Nummer 3
jener Richtlinie — eine in der Gemeinschaft gelegene
Zweigstelle eines Kreditinstituts mit Sitz inner- oder
außerhalb der Gemeinschaft;

(1) ABl. C 251 vom 15.8.1997, S. 1.
(2) ABl. L 351 vom 29.12.1998, S. 1.
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B) ‚Finanzinstitut‘

1. ein anderes Unternehmen als ein Kreditinstitut,
dessen Haupttätigkeit darin besteht, eines oder
mehrere der unter den Nummern 2 bis 12 und
unter Nummer 14 der Liste in Anhang I der Richt-
linie 2000/12/EG aufgeführten Geschäfte zu tätigen;
dazu gehören auch die Tätigkeiten von Wechsel-
stuben und Unternehmen, die das Finanztransferge-
schäft betreiben,

2. ein Versicherungsunternehmen, das gemäß der
Richtlinie 79/267/EWG (**) ordnungsgemäß zuge-
lassen ist, soweit es Tätigkeiten ausübt, die unter
jene Richtlinie fallen,

3. eine Wertpapierfirma im Sinne des Artikels 1
Nummer 2 der Richtlinie 93/22/EWG (***),

4. ein Organismus für die gemeinsame Anlage in
Wertpapieren, der seine Anteilscheine oder Anteile
vertreibt.

Diese Definition des Finanzinstituts schließt auch in der
Gemeinschaft gelegene Zweigstellen von Finanzinsti-
tuten mit Sitz inner- oder außerhalb der Gemeinschaft
ein,

C) ‚Geldwäsche‘ folgende vorsätzlich begangene Hand-
lungen:
— der Umtausch oder Transfer von Vermögensgegen-

ständen in Kenntnis der Tatsache, dass diese
Vermögensgegenstände aus einer kriminellen Tätig-
keit oder der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit
stammen, zum Zwecke der Verheimlichung oder
Verschleierung des illegalen Ursprungs der Vermö-
gensgegenstände oder der Unterstützung von
Personen, die an einer solchen Tätigkeit beteiligt
sind, damit diese den Rechtsfolgen ihrer Tat
entgehen;

— das Verheimlichen oder Verschleiern der wahren
Natur, Herkunft, Lage, Verfügung oder Bewegung
von Vermögensgegenständen oder des tatsächlichen
Eigentums an Vermögensgegenständen oder
entsprechender Rechte in Kenntnis der Tatsache,
dass diese Gegenstände aus einer kriminellen Tätig-
keit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tätig-
keit stammen;

— der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von
Vermögensgegenständen, wenn dem Betreffenden
bei der Übernahme dieser Vermögensgegenstände
bekannt war, dass diese Gegenstände aus einer
kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an
einer solchen Tätigkeit stammen;

— die Beteiligung an einer der unter den vorstehenden
Gedankenstrichen aufgeführten Handlungen,
Zusammenschlüsse zur Ausführung einer solchen
Handlung, Versuche einer solchen Handlung,
Beihilfe, Anstiftung oder Beratung zur Ausführung
einer solchen Handlung oder Erleichterung ihrer
Ausführung.

Ob Kenntnis, Vorsatz oder Motivation, die ein
Merkmal der oben genannten Tätigkeiten sein müssen,
vorliegen, kann anhand objektiver Tatumstände festge-
stellt werden.

Der Tatbestand der Geldwäsche liegt auch dann vor,
wenn die Tätigkeiten, die den zu waschenden Vermö-
gensgegenständen zugrunde liegen, im Hoheitsgebiet

eines anderen Mitgliedstaates oder eines Drittlandes
vorgenommen wurden;

D) ‚Vermögensgegenstand‘ Vermögenswerte aller Art
(materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweg-
lich) und Rechtstitel oder Urkunden, die das Eigen-
tumsrecht oder Rechte an solchen Vermögenswerten
belegen;

E) ‚Kriminelle Tätigkeit‘ jede Form der kriminellen Beteili-
gung an der Begehung einer schweren Straftat.

Als schwere Straftaten gelten mindestens:
— eine Straftat im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buch-

stabe a) des Wiener Übereinkommens,
— die Handlungen krimineller Vereinigungen gemäß

der Definition in Artikel 1 der Gemeinsamen
Maßnahme 98/377/JI (****),

— Betrug gemäß der Definition in Artikel 1 Absatz 1
und Artikel 2 des Übereinkommens über den
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften (*****), zumindest in schweren
Fällen,

— Bestechung,
— eine Straftat, die beträchtliche Erträge hervor-

bringen kann und die nach dem Strafrecht des
Mitgliedstaats mit einer langen Freiheitsstrafe
geahndet werden kann.
Die Mitgliedstaaten ändern vor dem 15. Dezember
2004 die in diesem Gedankenstrich enthaltene
Begriffsbestimmung so ab, dass sie im Einklang mit
der in der Gemeinsamen Maßnahme 98/699/JI
enthaltenen Begriffsbestimmung für schwere Straf-
taten steht. Der Rat ersucht die Kommission, vor
dem 15. Dezember 2004 einen Vorschlag für eine
Richtlinie zu unterbreiten, die die vorliegende
Richtlinie entsprechend abändert.

Die Mitgliedstaaten können weitere Straftaten als krimi-
nelle Handlungen im Sinne dieser Richtlinie benennen.

F) ‚Zuständige Behörden‘ diejenigen einzelstaatlichen
Behörden, die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften die Aufsichtsbefugnis über die dieser
Richtlinie unterliegenden Institute und Personen haben.

(*) ABl. L 126 vom 26.5.2000, S. 1. Geändert durch
die Richtlinie 2000/28/EG (ABl. L 275 vom
27.10.2000, S. 37).

(**) ABl. L 63 vom 13.3.1979, S. 1. Richtlinie
zuletzt geändert durch die Richtlinie 95/26/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 168
vom 18.7.1995, S. 7)

(***) ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27. Richtlinie
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/9/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABL. L 84
vom 26.3.1997, S. 22).

(****) ABl. L 351 vom 29.12.1998, S. 1.
(*****) ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 48.“

2. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 2a

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflich-
tungen aus dieser Richtlinie den folgenden Instituten
auferlegt werden:

1. Kreditinstituten im Sinne von Artikel 1 Buchstabe A;
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2. Finanzinstituten im Sinne von Artikel 1 Buchstabe B;

die Mitgliedstaaten sorgen ferner dafür, dass die
Verpflichtungen aus dieser Richtlinie den folgenden juris-
tischen oder natürlichen Personen bei der Ausübung
ihrer beruflichen Tätigkeit auferlegt werden:

3. Abschlussprüfern, externen Buchprüfern und Steuer-
beratern;

4. Immobilienmaklern;

5. Notaren und anderen selbstständigen Angehörigen
von Rechtsberufen, wenn sie

a) für ihren Klienten an der Planung oder Durchfüh-
rung von Transaktionen mitwirken, die Folgendes
betreffen:
i) Kauf und Verkauf von Immobilien oder
Gewerbebetrieben,

ii) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder
sonstigen Vermögenswerten ihres Klienten,

iii) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar-
oder Wertpapierkonten,

iv) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb
oder zur Verwaltung von Gesellschaften erfor-
derlichen Mittel,

v) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treu-
handgesellschaften, Gesellschaften oder ähn-
lichen Strukturen,

b) oder wenn sie im Namen und auf Rechnung ihres
Klienten Finanz- oder Immobilientransaktionen
erledigen;

6. Personen, die mit hochwertigen Gütern wie Edel-
steinen und Edelmetallen oder mit Kunstwerken
handeln, und Versteigerern, wenn eine Zahlung in
bar erfolgt und sich der Betrag auf mindestens
15 000 EUR beläuft;

7. Kasinos.“

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die dieser
Richtlinie unterliegenden Institute und Personen von
ihren Kunden die Bekanntgabe ihrer Identität durch ein
beweiskräftiges Dokument verlangen, wenn diese mit
ihnen Geschäftsbeziehungen anknüpfen, insbesondere,
wenn — im Falle von Instituten — ein Sparkonto oder
ein anderes Konto eröffnet wird oder Vermögensverwah-
rungsleistungen angeboten werden.

(2) Die Identität ist ferner bei allen Transaktionen mit
nicht unter Absatz 1 fallenden Kunden festzustellen, bei
denen der Betrag sich auf 15 000 EUR oder mehr
beläuft, und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion
in einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen,
zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint,
getätigt wird. Ist der Betrag zu Beginn der Transaktion
nicht bekannt, so stellt das betreffende Institut oder die
betreffende Person die Identität fest, sobald der Betrag
bekannt ist und festgestellt wird, dass die Schwelle
erreicht ist.

(3) Abweichend von den vorstehenden Absätzen
erfolgt die Feststellung der Identität nicht bei Versiche-
rungsverträgen, die von gemäß der Richtlinie 92/

96/EWG des Rates vom 10. November 1992 zur Koor-
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für
die Direktversicherung (Lebensversicherung) (Dritte
Lebensversicherungsrichtlinie) (*) zugelassenen Versiche-
rungsunternehmen — sofern diese eine Tätigkeit im
Sinne der genannten Richtlinie ausüben — abgeschlossen
werden, wenn die Höhe der im Laufe des Jahres zu
zahlenden periodischen Prämie(n) 1 000 EUR nicht
übersteigt oder wenn bei Zahlung einer einmaligen
Prämie diese nicht mehr als 2 500 EUR beträgt. Wenn
die Höhe der im Laufe des Jahres zu zahlenden perio-
dischen Prämie(n) über die Schwelle von 1 000 EUR
hinaus angehoben wird, wird die Identität festgestellt.

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die
Identität bei Rentenversicherungsverträgen, die aufgrund
eines Arbeitsvertrags oder der beruflichen Tätigkeit des
Versicherten abgeschlossen worden sind, nicht festgestellt
zu werden braucht, sofern die Verträge weder eine
Rückkaufklausel enthalten noch als Sicherheit für ein
Darlehen dienen können.

(5) Abweichend von den vorstehenden Absätzen ist
die Identität aller Kunden von Kasinos festzustellen, die
Spielmarken im Wert von 1 000 EUR oder mehr kaufen
oder verkaufen.

(6) Der Identifikationsverpflichtung dieser Richtlinie
kommen Kasinos, die einer staatlichen Aufsicht unter-
liegen, jedenfalls dann nach, wenn sie die Registrierung
und Identifizierung ihrer Besucher unabhängig von der
Höhe der Wechslungen bereits beim Betreten der Spiel-
bank vornehmen.

(7) Falls die dieser Richtlinie unterliegenden Institute
und Personen Zweifel hegen, ob die in den vorstehenden
Absätzen genannten Kunden für eigene Rechnung
handeln, oder falls sie die Gewissheit haben, dass diese
nicht für eigene Rechnung handeln, ergreifen sie ange-
messene Maßnahmen, um Informationen über die
tatsächliche Identität der Personen einzuholen, für deren
Rechnung diese Kunden handeln.

(8) Bei Verdacht auf Geldwäsche sind die dieser Richt-
linie unterliegenden Institute und Personen gehalten, die
Identität festzustellen, selbst wenn der Betrag der Trans-
aktion unter den genannten Grenzen liegt.

(9) In den Fällen, in denen der Kunde ein unter diese
Richtlinie fallendes Kredit- oder Finanzinstitut oder ein
Kredit- oder Finanzinstitut ist, welches in einem Dritt-
land ansässig ist, das nach Auffassung der betreffenden
Mitgliedstaaten den Anforderungen dieser Richtlinie
gleichwertige Anforderungen stellt, besteht für die dieser
Richtlinie unterliegenden Institute und Personen keine
Verpflichtung zur Feststellung der Identität nach diesem
Artikel.

(10) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die
Pflicht zur Feststellung der Identität bei in den Absätzen
3 und 4 genannten Transaktionen als erfüllt gilt, wenn
festgestellt wird, dass die Zahlung über ein Konto abzu-
wickeln ist, das im Namen des Kunden bei einem dieser
Richtlinie unterliegenden Kreditinstitut nach Maßgabe des
Absatzes 1 eröffnet wurde.
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(11) Die Mitgliedstaaten sorgen auf jeden Fall dafür,
dass die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und
Personen die spezifischen und angemessenen
Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um das
erhöhte Geldwäscherisiko auszugleichen, das bei der
Aufnahme von Geschäftsbeziehungen oder beim
Einleiten einer Transaktion mit einem Kunden, der zur
Feststellung der Identität nicht physisch anwesend war
(Ferngeschäfte), entsteht. Solche Maßnahmen müssen
gewährleisten, dass die Identität des Kunden festgestellt
wird, indem beispielsweise die Vorlage zusätzlicher
Unterlagen gefordert wird oder ergänzende Maßnahmen
zur Überprüfung oder Bestätigung der vorgelegten Doku-
mente ergriffen oder beweiskräftige Bestätigungen durch
ein dieser Richtlinie unterliegendes Institut verlangt
werden oder indem vorgeschrieben wird, dass die erste
Zahlung im Rahmen der Transaktionen über ein Konto
abgewickelt wird, das im Namen des Kunden bei einem
dieser Richtlinie unterliegenden Institut eröffnet wurde.
Bei den in Artikel 11 Absatz 1 vorgesehenen internen
Kontrollverfahren werden diese Maßnahmen besonders
berücksichtigt.

(*) ABL. L 360 vom 9.12.1992, S. 1. Richtlinie
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/64/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABL. L 290
vom 17.11.2000, S. 27).“

4. In den Artikeln 4, 5, 8 und 10 werden die Worte
„Kredit- und Finanzinstitute“ jeweils durch „dieser Richt-
linie unterliegenden Institute und Personen“ ersetzt.

5. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die dieser
Richtlinie unterliegenden Institute und Personen sowie
deren leitendes Personal und deren Angestellte mit den
für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen
Behörden in vollem Umfang zusammenarbeiten, indem
sie

a) diese Behörden von sich aus über alle Tatsachen, die
ein Indiz für eine Geldwäsche sein könnten, unter-
richten;

b) diesen Behörden auf Verlangen alle erforderlichen
Auskünfte im Einklang mit den Verfahren erteilen,
die in den anzuwendenden Rechtsvorschriften festge-
legt sind.

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen werden
den für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen
Behörden des Mitgliedstaats übermittelt, in dessen
Hoheitsgebiet sich die Person oder das Institut befindet,
von dem diese Informationen stammen. Die Übermitt-
lung erfolgt in der Regel durch die Person(en), die von
den Instituten und Personen gemäß den Verfahren des
Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe a) benannt wurden.

(3) Im Falle von Notaren und selbstständigen Angehö-
rigen von Rechtsberufen im Sinne des Artikels 2a
Nummer 5 können die Mitgliedstaaten eine geeignete
Selbstverwaltungseinrichtung der betreffenden Berufs-
gruppe als die über die Tatsachen im Sinne von Absatz
1 Buchstabe a) zu unterrichtende Behörde benennen; in
diesem Fall sind sie gehalten, die angemessenen Formen

der Zusammenarbeit zwischen dieser Einrichtung und
den für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständigen
Behörden festzulegen.

Die Mitgliedstaaten sind nicht gehalten, die in Absatz 1
vorgesehenen Verpflichtungen auf Notare, selbstständige
Angehörige von Rechtsberufen, Abschlussprüfer, externe
Buchprüfer und Steuerberater anzuwenden, wenn es sich
um Informationen handelt, die diese von einem oder
über einen ihrer Klienten im Rahmen der Beurteilung
der Rechtslage für diesen erhalten oder erlangen oder die
sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Verteidiger oder
Vertreter dieses Klienten in einem Gerichtsverfahren oder
betreffend ein solches, einschließlich einer Beratung über
das Betreiben oder Vermeiden eines Verfahrens, vor oder
nach einem derartigen Verfahren bzw. während eines
derartigen Verfahrens erhalten oder erlangen.“

6. Artikel 7 erhält folgende Fassung:

„Artikel 7

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die dieser Richt-
linie unterliegenden Institute und Personen die Transak-
tionen, von denen sie wissen oder vermuten, dass sie
mit einer Geldwäsche zusammenhängen, nicht
vornehmen, bevor sie die in Artikel 6 genannten
Behörden benachrichtigt haben. Diese Behörden können
unter den in ihren nationalen Rechtsvorschriften festge-
legten Bedingungen Weisung erteilen, die Transaktion
nicht abzuwickeln. Falls von der Transaktion vermutet
wird, dass sie eine Geldwäsche zum Gegenstand hat,
und falls der Verzicht auf eine Transaktion nicht
möglich ist oder falls dadurch die Verfolgung der Nutz-
nießer einer mutmaßlichen Geldwäsche behindert werden
könnte, erteilen die betreffenden Institute und Personen
unmittelbar danach die nötige Information.“

7. In Artikel 8 wird der derzeitige Text zu Absatz 1 und
wird folgender Absatz hinzugefügt:

„(2) Die Mitgliedstaaten sind im Rahmen dieser Richt-
linie nicht verpflichtet, die Verpflichtung nach Absatz 1
auf die in Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 2 angeführten
Berufe anzuwenden.“

8. Artikel 9 erhält folgende Fassung:

„Artikel 9

Machen dieser Richtlinie unterliegende Institute oder
Personen bzw. Leiter oder Angestellte dieser Institute
oder Personen den für die Bekämpfung der Geldwäsche
zuständigen Behörden im guten Glauben Mitteilung von
den in Artikel 6 oder 7 genannten Informationen, so
gilt dies nicht als Verletzung einer vertraglich oder durch
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten Bekannt-
machungsbeschränkung und zieht für das Institut oder
die Person, deren leitendes Personal und deren Ange-
stellte keinerlei nachteilige Folgen nach sich.“

9. Dem Artikel 10 wird folgender Absatz hinzugefügt:

„Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Aufsichtsor-
gane, die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften die Aktien-, Devisen- und Finanzderivatmärkte
zu überwachen haben, die für die Bekämpfung der Geld-
wäsche zuständigen Behörden unterrichten, wenn sie auf
Tatsachen stoßen, die auf eine Geldwäsche hindeuten.“
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10. Artikel 11 erhält folgende Fassung:

„Artikel 11

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die dieser
Richtlinie unterliegenden Institute und Personen

a) geeignete interne Kontroll- und Mitteilungsverfahren
einführen, um der Abwicklung von Geschäften
vorzubeugen, die mit der Geldwäsche zusammen-
hängen, bzw. um solche Geschäfte zu verhindern;

b) durch geeignete Maßnahmen ihr Personal mit den
Bestimmungen dieser Richtlinie vertraut machen.
Diese Maßnahmen schließen unter anderem die Teil-
nahme der zuständigen Beschäftigten an besonderen
Fortbildungsprogrammen ein, damit sie lernen,
möglicherweise mit einer Geldwäsche zusammenhän-
gende Transaktionen zu erkennen und sich in
solchen Fällen richtig zu verhalten.

Falls eine natürliche Person, die unter Artikel 2a
Nummern 3 bis 7 fällt, ihre berufliche Tätigkeit als
Angestellter einer juristischen Person ausübt, gelten die
in dem vorliegendem Artikel genannten Pflichten nicht
für die natürliche, sondern vielmehr für diese juristische
Person.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die dieser
Richtlinie unterliegenden Institute und Personen Zugang
erhalten zu aktuellen Informationen über die Praktiken
der Geldwäscher und über Indizien, an denen sich
verdächtige Transaktionen erkennen lassen.“

11. In Artikel 12 werden die Worte „Kredit- und Finanzinsti-
tute im Sinne von Artikel 1“ durch die Worte „Institute
und Personen im Sinne von Artikel 2a“ ersetzt.

Artikel 2

Die Kommission führt innerhalb von drei Jahren nach dem
Inkrafttreten dieser Richtlinie im Rahmen des in Artikel 17
der Richtlinie 91/308/EWG vorgeschriebenen Berichts eine
besondere Überprüfung der Aspekte durch, die sich auf die

Umsetzung des Artikels 1 Buchstabe E fünfter Gedanken-
strich, die spezielle Behandlung von Rechtsanwälten und
anderen selbstständigen Angehörigen von Rechtsberufen, die
Feststellung der Kundenidentität bei Ferngeschäften und die
möglichen Auswirkungen auf den elektronischen Handel
beziehen.

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis zum
15. Juni 2003 nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei
der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wort-
laut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit,
die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 4. Dezember 2001.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. REYNDERS
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Erklärung der Kommission

Die Kommission bekräftigt ihre im Arbeitsprogramm 2001 eingegangene Verpflichtung, bis Ende dieses
Jahres einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
Mechanismus für die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und der
Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften vor widerrechtlichen Handlungen,
einschließlich in den Bereichen Mehrwertsteuer und Geldwäsche vorzulegen. Bestätigt wurde diese
Verpflichtung in der Mitteilung der Kommission vom 15. Mai 2001 „Schutz der finanziellen Interessen der
Gemeinschaften — Betrugsbekämpfung: Aktionsplan 2001-2003“ (1).

(1) KOM (2001) 254 endg., Nr. 2.2.1.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 27. Dezember 2001

zur Aufstellung der Liste nach Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates
über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen

zur Bekämpfung des Terrorismus

(2001/927/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 258072001 des Rates über spezifische, gegen bestimmte Personen
und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, insbesondere auf
Artikel 2 Absatz 3,

in der Erwägung, dass eine erste Liste von Personen, Vereinigungen und Körperschaften, auf die die
vorgenannte Verordnung Anwendung findet, angenommen werden sollte. Der Rat behält sich vor, in
Zukunft weitere Listen anzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Nach Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 wird folgende Liste aufgestellt:

— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), geboren
am 26.6.1967 in Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien, Staatsangehöriger Saudi-Arabiens,

— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabien; Staatsangehöriger Saudi
Arabiens,

— AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren am 16.10.1966 in Tarut, Saudi-Arabien; Staatsange-
höriger Saudi-Arabiens,

— ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, geboren 1970
im Libanon; Staatsangehöriger des Libanon,

— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali),
geboren am 10.7.1965 oder 11.7.1965 in El Dibabiya, Saudi-Arabien; Staatsangehöriger Saudi
Arabiens,

— IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren
1963 im Libanon; Staatsangehöriger des Libanon,

— MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN,
Asraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), geboren am 14.4.1965 oder 1.3.1964 in Kuwait;
Staatsangehöriger Kuwaits,

— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), höherer Funktionsträger im Nachrichten-
dienst der HISBOLLAH, geboren am 7.12.1962 in Tayr Dibba, Libanon, Pass Nr. 432298 (Libanon),

— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (terroristischer Flügel der Hamas),

— Palästinensischer Islamischer Djihad.
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Artikel 2

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Er wird am Tag seiner Veröffentlichung wirksam.

Geschehen zu Brüssel am 27. Dezember 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

L. MICHEL
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KOMMISSION

EMPFEHLUNG DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2001

über den Schutz der Öffentlichkeit vor der Exposition gegenüber Radon im Trinkwasser

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 4580)

(2001/928/Euratom)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 30, Artikel 33
Absatz 2, Artikel 38 Absatz 1 und Artikel 124 zweiter Aufzäh-
lungspunkt,

gestützt auf die Stellungnahme der vom Ausschuss für Wissen-
schaft und Technik gemäß Artikel 31 des Vertrags benannten
Sachverständigengruppe,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996
zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen für
den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der
Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende
Strahlungen (1) legt einen Rahmen für die Kontrolle der
Exposition gegenüber natürlichen Strahlenquellen bei
der Arbeit fest. Titel VII der Richtlinie gilt für Arbeiten,
bei denen das Vorhandensein natürlicher Strahlenquellen
die Exposition der Arbeitnehmer oder von Einzelper-
sonen der Bevölkerung erheblich erhöht. Die Mitglied-
staaten sind aufgefordert, die Arbeiten zu ermitteln, die
möglicherweise von Belang sind.

(2) Angesichts der großen geografischen Schwankungsbreite
des natürlichen Vorkommens von Radon und des
Ausmaßes, in dem Bevölkerung und die Wasserversor-
gung betroffen sind, ist ein flexibler Ansatz erforderlich,
bei dem die Mitgliedstaaten das Konzept der Optimie-
rung anwenden und gleichzeitig den Schutz der am
stärksten exponierten Bevölkerungsgruppen sicherstellen

können. Ein solcher Ansatz entspricht dem Artikel 6
Absatz 3 Buchstabe a) der Richtlinie 96/29/Euratom.

(3) Die gemäß Artikel 31 des Euratom-Vertrags eingesetzte
Sachverständigengruppe hat technische Leitlinien (2) für
die Durchführung von Titel VII der Richtlinie 96/29/
Euratom (1) vorgelegt. Die Leitlinien betreffen auch den
Schutz von Arbeitnehmern gegen eingeatmetes Radon in
Betriebsstätten, in denen erhebliche Mengen Radon aus
Wasser in die Raumluft freigesetzt werden kann.

(4) Die Empfehlung der Kommission 90/143/Euratom vom
21. Februar 1990 zum Schutz der Bevölkerung vor
Radonexposition innerhalb von Gebäuden (3) führt Refe-
renzwerte und Planungswerte für Radon in Gebäuden
ein. Der Referenzwert für Gegenmaßnahmen beträgt
400 Bq/m3, der Planungswert für zu errichtende
Gebäude 200 Bq/m3.

(5) Untersuchungen in Mitgliedstaaten haben in einigen
Fällen erhöhte Radonkonzentrationen im Grundwasser
ergeben, vor allem in Regionen mit kristallinem Felsge-
stein. Es gibt Bedingungen, unter denen die Radonkon-
zentration im Trinkwasser radiologisch signifikant ist
und die Bevölkerung erhöhten Dosen ausgesetzt wird;
diese sollten aus Strahlenschutzsicht nicht außer Acht
gelassen werden. Hohe Konzentrationen sind oft im
Zusammenhang mit privaten Bohrbrunnen festzustellen,
gelegentlich aber auch bei Wasserwerken, die Grundwas-
serleiter in Felsgestein oder Böden nutzen.

(6) In zahlreichen Mitgliedstaaten wächst das Bewusstsein
für die Bedeutung der Exposition der Bevölkerung
gegenüber Radon im Trinkwasser. In einigen Ländern
wurden bereits Maßnahmen zur Dosisüberwachung
ergriffen oder sind geplant. In vielen Fällen wurden die
Kontrollmaßnahmen in Übereinstimmung mit den
Schutzgrundsätzen der Richtlinie 96/29/Euratom und
der Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November
1998 über die Qualität von Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch (4) ausgearbeitet.

(2) Strahlenschutz 88. Empfehlungen für die Durchführung von Titel
VII der Europäischen Grundnormenrichtlinie über eine erheblich
erhöhte Exposition durch natürliche Strahlenquellen. Europäische
Kommission, Luxemburg, 1997.

(3) ABl. L 80 vom 27.3.1990, S. 26.
(1) ABl. L 159 vom 29.6.1996, S. 1. (4) ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 28.12.2001L 344/86

(7) Radon ist ein natürliches radioaktives Gas, sein wich-
tigstes Isotop ist Radon-222 mit einer Halbwertzeit von
3,82 Tagen. Das Isotop gehört zur Uranium-238-Zer-
fallsreihe und tritt hauptsächlich zusammen mit Spuren
seines unmittelbaren Mutternuklids Radium-226 in
Gesteinen und Böden auf. Da Radon ein inertes Gas ist,
kann es sich relativ frei durch poröse Medien wie Böden
oder fragmentiertes Felsgestein bewegen. Sind die Poren
mit Wasser gesättigt, wie dies in Böden und Gesteinen
unterhalb des Grundwasserspiegels der Fall ist, so wird
das Radon im Wasser gelöst und von diesem abgeführt.
Wassergesättigte Böden mit einer Porosität von 20 %
und einer Radiumkonzentration von 40 Bq/kg, dem
weltweiten Durchschnittswert in der Erdkruste, bewirken
im Gleichgewicht eine Radonkonzentration im Grund-
wasser in der Größenordnung von 50 Bq/l.

(8) Untersuchungen in Mitgliedstaaten haben ergeben, dass
Radonkonzentrationen im Oberflächenwasser sehr
niedrig sind, üblicherweise weit unterhalb von 1 Bq/l.
Die Konzentration im Grundwasser schwankt zwischen
1 bis 50 Bq/l bei Grundwasserleitern in Sedimentärge-
stein, 10 bis 300 Bq/l bei Bohrbrunnen in Böden und
100 bis 50 000 Bq/l in kristallinem Felsgestein. Die
höchsten Konzentrationen treten üblicherweise in
Verbindung mit hohen Urankonzentrationen im
gewachsenen Fels auf. Eine Besonderheit von Radonkon-
zentrationen in Grundwasserleitern im Felsgestein ist
ihre Variabilität; in einer Region mit weitgehend gleich-
förmigen Felsformationen weisen einige Brunnen
Konzentrationen weit über dem Durchschnitt für die
Region auf. Auch deutliche jahreszeitliche Schwan-
kungen der Konzentrationen wurden beobachtet.

(9) Radon in der Wasserversorgung in Privathaushalten
verursacht Exposition durch Ingestion und Inhalation.
Radon kann aufgenommen werden durch direkten
Verzehr von Leitungs- oder frischem Flaschenwasser.
Aus Leitungswasser wird Radon in die Raumluft freige-
setzt, was zur Radonexposition durch Inhalation führt.

(10) In einem Bericht aus dem Jahr 1993 schätzt das United
Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation (UNSCEAR) (5), dass die effektive Folgedosis
aus der Aufnahme von Radon in Wasser bei 10− 8 Sv/Bq
für Erwachsene und etwas höher für Kinder und Säug-
linge liegt. 1998 legte der National Research Council, ein
einschlägiger Ausschuss in den USA, einen Konversions-
faktor von 0.35 × 10− 8 Sv/Bq (6) vor. Der Ausschuss
fand keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege, die
getrennte Dosisschätzungen für die einzelnen Alters-
gruppen stützen würden. Neben dem Konversionsfaktor
ist bei der Berechnung der Ingestionsdosis auch der jähr-
liche Wasserverbrauch zu berücksichtigen. Schätzungen

der jährlichen effektiven Folgedosis, die von einem
Erwachsenen durch die Ingestion von Wasser mit
1 000 Bq/l aufgenommen wird, schwanken zwischen
0,2 mSv und 1,8 mSv, abhängig vom jährlichen
Wasserverbrauch und der Schwankungsbreite der einge-
setzten Konversionsfaktoren.

(11) Die Erhöhung der Radonkonzentration in Gebäuden
durch Leitungswasser ist abhängig von verschiedenen
Parametern wie dem Gesamtwasserverbrauch im
Gebäude, dem Raumvolumen des Gebäudes und der
Belüftungsintensität. Sowohl USCEAR als auch der
National Research Council schätzen, dass 1 000 Bq/l
Radon im Leitungswasser im Durchschnitt die Radon-
konzentration in der Raumluft um 100 Bq/m3 erhöhen.

(12) Radon im Trinkwasser ist physikalisch und technisch
gesehen kontrollierbar; wirksame Verfahren zur Beseiti-
gung von Radon aus dem Trinkwasser wurden
entwickelt (7) und sind kommerziell verfügbar. Dement-
sprechend ist ein geeignetes System zur Verringerung
erheblicher Expositionen einzurichten. Wichtiger
Bestandteil eines solchen Systems sind Referenzwerte für
die Prüfung von Gegen- oder Vorbeugemaßnahmen.

(13) Die Verfahren und Ausrüstungen zur Beseitigung von
Radon und langlebigen Radon-Zerfallsprodukten sind
technisch und kostenmäßig kaum unterschiedlich für
bestehende und neue, in der Planung befindliche Wasser-
versorgungssysteme. Dementsprechend können für
Gegenmaßnahmen bei bestehenden Wasserversorgungs-
systemen einerseits und für Vorbeugemaßnahmen bei
neuen Wasserversorgungssystemen dieselben Kriterien
einschließlich der Referenzwerte angewendet werden.

(14) Für eine private Wasserversorgung, bei der keine
Wasserbereitstellung im Rahmen einer gewerblichen
Tätigkeit oder einer öffentlichen Tätigkeit erfolgt, ist die
Exposition durch Radon im Wasser weitgehend
vergleichbar mit der durch Radon in Wohngebäuden.
Dementsprechend können ähnliche Strahlenschutzkrite-
rien angewandt werden. Unter Berücksichtigung von
Ingestion und Inhalation ist die jährliche effektive Dosis
durch Wasser mit 1 000 Bq/l nach heutigem Kenntnis-
stand im Wesentlichen vergleichbar der Dosis durch eine
Radon-Raumkonzentration von 200 Bq/m3, dem in der
Empfehlung 90/143/Euratom festgelegten Planungswert.

(15) Sofern die Wasserbereitstellung im Rahmen einer
gewerblichen Tätigkeit oder einer öffentlichen Tätigkeit
erfolgt, etwa durch ein Wasserwerk, hat der Verbraucher
nicht dieselben Möglichkeiten, die aufgenommene Dosis
zu kontrollieren, wie der Eigentümer einer privaten
Wasserversorgung. Daraus folgt, dass der Verbraucher
sich darauf verlassen muss, dass das Wasser keine
Gesundheitsrisiken birgt. Hinzu kommt, dass Gegen-
maßnahmen in Bezug auf dieses Wasser eine große Zahl
von Personen betreffen und dementsprechend bei gerin-
geren Radonkonzentrationen kosteneffizienter sind als
im Falle einer privaten Wasserversorgung. Somit ist es
gerechtfertigt, bei Wasserbereitstellung im Rahmen einer

(5) UNSCEAR 1993 report. Sources and effects of ionizing radiation.
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation, New York, 1993.

(7) Die Kommission hat verschiedene Forschungsprojekte zu den
Risiken der Radonexposition finanziert bzw. finanziert diese zurzeit.
Das Projekt TENEWA (Treatment Techniques for Removing Natural
Radionuclides from Drinking Water), unter KEG-Vertragsnummer
FI4PCT960054 durchgeführt, lieferte beachtliche Informationen zu
Beseitigungsverfahren, einschließlich Informationen über mögliche
Strahlenrisiken durch die zur Beseitigung eingesetzten Geräte.

(6) Risk Assessment of Radon in Drinking Water. Committee on Risk
Assessment of Exposure to Radon in Drinking Water, Board on
Radiation Effects Research, Commission of Life Sciences, NRC
(National Research Council). National Academy Press, Washington
DC, 1999.
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gewerblichen Tätigkeit oder einer öffentlichen Tätigkeit
eine strengere Überwachung und niedrigere Referenz-
werte anzusetzen als bei einer privaten Wasserversor-
gung. Geringe Radonmengen im Wasser sind überall
festzustellen, dementsprechend sollten bei Konzentra-
tionen unter 100 Bq/l keine Gegenmaßnahmen vorge-
schrieben werden. Untersuchungen auf nationaler Ebene
könnten ergeben, dass für die praktische Durchführung
eines Radonprogramms ein höherer Referenzwert festge-
legt werden muss. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass
im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit oder einer
öffentlichen Tätigkeit bereitgestelltes Wasser, das einen
Wert über 1 000 Bq/l aufweist, aus Strahlenschutzsicht
als vertretbar angesehen werden kann.

(16) Die Radonkonzentration im Wasser dürfte am Entnah-
mepunkt kaum größer sein als an der Quelle, wie etwa
im Fall eines Wasserwerks. Üblicherweise reicht eine
Messung an der Quelle aus, um die Einhaltung des Refe-
renzwerts nachzuweisen, separate Messungen an den
verschiedenen Entnahmestellen sind nicht erforderlich.
Allerdings sind der radioaktive Zerfall und das mögliche
Entweichen von Radon in die Luft am Entnahmepunkt
zu berücksichtigen — etwa bei der Bewertung der
Dosen.

(17) Richtlinie 98/83/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten, die
Konzentration natürlicher Radionuklide im Trinkwasser
zu überwachen, aber neben Radon sind auch Radon-
Zerfallsprodukte aus dem Anwendungsbereich der Richt-
linie ausgenommen. Unter bestimmten Umständen
können Polonium-210 und Blei-210 (langlebige Zerfalls-
produkte von Radon) im Trinkwasser ein vergleichbares
oder sogar höheres Strahlenrisiko darstellen als einige
natürliche Radionuklide, die unter die Überwachung
gemäß der Richtlinie fallen. Polonium-210 und Blei-210
sollten also bei der Überwachung und bei entspre-
chenden Maßnahmen zur Verringerung der Exposition
durch natürliche Radionuklide im Trinkwasser nicht
außer Acht gelassen werden. Es sollten Referenzwerte für
die Konzentration von Polonium-210 und Blei-210 fest-
gelegt und eine Überwachung entsprechend den in der
Richtlinie festgelegten Grundsätzen für natürliche Radio-
nuklide eingeführt werden. Für die Ermittlung der Refe-
renzwerte für die Konzentration sollten der Dosisricht-
wert von 0,1 mSv und die in der Richtlinie festgelegten
Grundsätze für die Dosisberechnung angewandt werden.

(18) Hohe Radonkonzentrationen deuten auf die mögliche
Anwesenheit anderer Radionuklide der Uran-Zerfalls-
reihe im Wasser hin, allerdings ist die Korrelation nicht
immer eindeutig. Bei Maßnahmen zur Verringerung der
Radonkonzentration sollte auch die Anwesenheit
anderer natürlicher Radionuklide erfasst und gegebenen-
falls detaillierter analysiert werden, so dass ein geeignetes
Verfahren gefunden werden kann, alle radiologisch signi-
fikanten natürlichen Radionuklide gleichzeitig und damit
kostengünstig aus dem Wasser zu entfernen.

(19) Den Wasserwerken und Betreibern öffentlicher Wasser-
versorgungssysteme sollten Leitlinien für die verschie-
denen Verfahren zur Beseitigung von Radon und langle-
bigen Radon-Zerfallsprodukten aus dem Wasser an die

Hand gegeben werden. Die Leitlinien sollten insbeson-
dere Anweisungen enthalten zur Handhabung und Besei-
tigung radioaktiver Abfälle und zur Minimierung einer
möglichen Exposition durch aus einer Beseitigungsvor-
richtung freigesetztes Radon oder durch eine erhöhte
Gammastrahlung in der Umgebung einer Beseitigungs-
vorrichtung.

(20) Um sicherzustellen, dass die Messung von Radon und
Radon-Zerfallsprodukten in Wasser genaue und zuver-
lässige Daten liefern, sollten einfache Messverfahren
eingesetzt werden.

(21) Angesichts der besonderen Problemstellung ist die
Unterrichtung der Öffentlichkeit ein wesentliches
Element, um die Kontrollierbarkeit der Exposition zu
verbessern und eine positive Reaktion der Bevölkerung
zu erzielen.

(22) Mit dieser Empfehlung sollen die Mitgliedstaaten Leitli-
nien für die Festlegung von Kontrollen für die Exposition
gegenüber Radon und Radon-Zerfallsprodukt im Trink-
wasser an die Hand bekommen —

EMPFIEHLT:

1. Diese Empfehlung betrifft die radiologische Qualität von
Trinkwasser im Hinblick auf Radon und langlebige Radon-
Zerfallsprodukte.

2. Es sollte ein angemessenes System zur Verringerung der
Exposition durch Radon und langlebige Radon-Zerfallspro-
dukte in der Trinkwasserversorgung für Privathaushalte
eingerichtet werden. Der angemessenen Unterrichtung der
Öffentlichkeit und der Reaktion im öffentlichen Bereich ist
im Rahmen dieses Systems besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Im Rahmen dieses Systems ist sehr hohen Exposi-
tionen und Bereichen, in denen Maßnahmen am ehesten
Wirkung zeigen dürften, besondere Aufmerksamkeit zu
schenken.

3. Für die Zwecke dieser Empfehlung bedeutet „Trinkwasser“:

a) Wasser, das ungeachtet seiner Herkunft und unab-
hängig davon, ob es über ein Verteilungsnetz, per Tank-
wagen, in Flaschen oder Behältern geliefert wird, sei es
im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung,
zum Trinken, Kochen, zur Nahrungszubereitung oder
für andere Zwecke im Haushalt verwendet wird,

b) Wasser, das in jeglichem Nahrungsmittelbetrieb zur
Herstellung, Verarbeitung, Konservierung oder
Vermarktung von Produkten oder Stoffen verwendet
wird, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind,
es sei denn, die zuständigen nationalen Behörden haben
sich davon überzeugt, dass die Qualität des Wassers die
Bekömmlichkeit der Nahrungsmittel in ihrer endgül-
tigen Form nicht beeinträchtigen kann.

Natürliche Mineralwasser, die unter die Richtlinie 80/
777/EWG des Rates (8) fallen, und Wasser, die Medizinpro-
dukte im Sinne der Richtlinie 65/65/EWG des Rates (9)
sind, sind aus dem Anwendungsbereich dieser Empfehlung
ausgenommen, da für diese Wasserarten besondere Regeln
festgelegt wurden.

(8) ABl. L 229 vom 30.8.1980, S. 1.
(9) ABl. 22 vom 9.2.1965, S. 369/65.
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4. Es sollten repräsentative Erhebungen durchgeführt werden,
um Ausmaß und Art der Exposition gegenüber Radon und
langlebigen Radon-Zerfallsprodukten in Trinkwasser im
häuslichen Bereich aus verschiedenen Arten von Grund-
wasserquellen und Brunnen in verschiedenen geologischen
Zonen festzustellen, sofern diese Informationen nicht
bereits vorliegen. Die Untersuchungen sollten so ausgelegt
sein, dass zugrunde liegende Parameter, insbesondere
geologische und hydrologische Eigenschaften des Gebiets,
Radioaktivität von Felsgestein und Böden und Brunnentyp
festgestellt und später für die Gestaltung weiterer
Maßnahmen genutzt werden können. Dabei sollten insbe-
sondere erfasst werden:

a) Bohrbrunnen, insbesondere in kristallinem Felsgestein;

b) Wasserwerke, die Felsgestein oder Böden als Grundwas-
serleiter nutzen.

5. Für Wasser, das im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit
oder einer öffentlichen Tätigkeit bereitgestellt wird, sollten
folgende Maßnahmen getroffen werden:

a) Die Mitgliedstaaten sollten oberhalb einer Konzentra-
tion von 100 Bq/l einen Referenzwert für Radon fest-
legen, bei dessen Überschreitung zu prüfen ist, ob
Gegenmaßnahmen zum Schutz der menschlichen
Gesundheit erforderlich sind. Sollten Untersuchungen
auf nationaler Ebene ergeben, dass dies für die prak-
tische Durchführung eines Radonprogramms erforder-
lich ist, kann ein höherer Wert als 100 Bq/l festgelegt
werden. Bei Konzentrationen über 1 000 Bq/l werden
Gegenmaßnahmen als aus Strahlenschutzgründen
gerechtfertigt angesehen.

b) Messungen der Radonkonzentration sollten vorge-
schrieben werden, wenn besondere Gründe vorliegen,
aufgrund der Ergebnisse repräsentativer Erhebungen
oder anderer zuverlässiger Informationen anzunehmen,
dass der Referenzwert überschritten werden könnte.

c) Werden aufgrund der Ergebnisse repräsentativer Erhe-
bungen oder anderer zuverlässiger Informationen
erhebliche Konzentrationen an Polonium-210 und Blei-
210 vermutet, so sollte eine Überwachung dieser
Nuklide in Kombination mit der Überwachung anderer
natürlicher Radionuklide gemäß Richtlinie 98/83/EG
vorgeschrieben werden.

d) Oberhalb einer Referenzkonzentration von 0,1 Bq/l für
Polonium-210 und 0,2 Bq/l für Blei-210 sollte geprüft
werden, ob Gegenmaßnahmen zum Schutz der
menschlichen Gesundheit erforderlich sind.

6. Für eine private Wasserversorgung, aus der kein Wasser im
Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit oder einer öffent-
lichen Tätigkeit bereitgestellt wird, sollten folgende
Maßnahmen getroffen werden:

a) Es sollte ein Referenzwert von 1 000 Bq/l für die
Prüfung von Gegenmaßnahmen festgelegt werden.

b) Die Dringlichkeit von Gegenmaßnahmen ist danach zu
beurteilen, in welcher Höhe dieser Referenzwert über-
schritten wurde.

c) Werden Gegenmaßnahmen wegen Radon für
notwendig erachtet, so sollte die Konzentration anderer
natürlicher Radionuklide überwacht und gegebenenfalls
aufgrund einer solchen Überwachung andere natürliche
Radionuklide analysiert und im Zuge derselben
Maßnahme aus dem Trinkwasser entfernt werden.

d) Sind Gegenmaßnahmen erforderlich, so sind die betrof-
fenen Verbraucher über die Radonwerte des Wassers
sowie über die verfügbaren Gegenmaßnahmen zur
Verringerung dieser Werte zu unterrichten.

7. Sofern Messungen ergeben, dass Radon im Leitungswasser
erheblich zur Überschreitung des Schwellenwerts für
Radon in der Raumluft beiträgt, sollten Gegenmaßnahmen
an dieser Quelle in Erwägung gezogen werden.

8. Trinkwasser, das in Gebäuden wie Wohnhäusern, Schulen
und Krankenhäusern bereitgestellt wird, sollte den Grund-
sätzen unter Punkt 5 genügen.

9. Messungen sollten mit geeigneten Verfahren und Geräten
durchgeführt werden, die vorher einer Kalibrierung und
Qualitätskontrolle unterzogen worden sind.

10. Die Mitgliedstaaten sollten Leitlinien zu den verschiedenen
Verfahren zur Beseitigung von Radon und langlebigen
Radon-Zerfallsprodukten aus Wasser vorlegen. Die
Mitgliedstaaten sollten Anweisungen vorlegen zur Handha-
bung und Beseitigung radioaktiver Abfälle, die aus dem
Beseitigungsprozess stammen, und zur Minimierung einer
möglichen Exposition durch aus einer Beseitigungsvorrich-
tung freigesetztes Radon oder durch eine erhöhte Gamma-
strahlung in der Umgebung einer Beseitigungsvorrichtung.

11. Die Exposition von Arbeitnehmern durch inhaliertes
Radon in Betriebsstätten, in denen erhebliche Mengen
Radon aus Wasser in die Raumluft freigesetzt werden
können, insbesondere in Wasserwerken, Heilbädern und
Schwimmbädern, sollte gemäß Titel VII der Richtlinie 96/
29/Euratom und der Empfehlungen „Strahlenschutz 88“,
die 1997 zur Umsetzung des besagten Titels von dem
unter Artikel 31 des Euratom-Vertrags eingesetzten Sach-
verständigenausschuss vorgelegt wurden, kontrolliert
werden.

12. Die Mitgliedstaaten sollten prüfen, inwiefern, falls radon-
haltiges Wasser wegen seiner möglichen therapeutischen
Wirkung bewusst eingesetzt wird, dies durch die wirt-
schaftlichen, sozialen und sonstigen Vorteile angesichts der
möglichen Gesundheitsschäden gerechtfertigt ist.

Diese Empfehlung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 20. Dezember 2001

Für die Kommission

Margot WALLSTRÖM

Mitglied der Kommission
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(Mio. EUR)

Ausgabe von Münzen, die für den
Umlauf bestimmt sind, und die

Ausgabe von nicht für den Umlauf
bestimmten Sammlermünzen im Jahr

2002

(Mio. EUR)

Ausgabe von Münzen, die für den
Umlauf bestimmt sind, und die

Ausgabe von nicht für den Umlauf
bestimmten Sammlermünzen im Jahr

2002

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

ENTSCHEIDUNG DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
vom 20. Dezember 2001

über die Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Münzen im Jahr 2002

(EZB/2001/19)

(2001/929/EG)

DER EZB-RAT —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft (nachfolgend als „Vertrag“ bezeichnet), insbeson-
dere auf Artikel 106 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ab 1. Januar
1999 das ausschließliche Recht, den Umfang der
Ausgabe von Münzen durch die Mitgliedstaaten, die den
Euro eingeführt haben (die teilnehmenden Mitglied-
staaten) zu genehmigen.

(2) Die Mitgliedstaaten haben der EZB ihre Schätzungen
hinsichtlich des Umfangs der Ausgabe von Euro-Münzen
im Jahr 2002 zur Genehmigung vorgelegt, ergänzt
durch Erläuterungen zur verwendeten Prognosenme-
thodik —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Euro-
Münzen im Jahr 2002

Die EZB genehmigt hiermit den Umfang der Ausgabe von
Münzen durch die teilnehmenden Mitgliedstaaten im Jahr
2002, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Belgien 854,5

Deutschland 7 513,0

Griechenland 726,6

Spanien 1 757,5

Frankreich 2 521,7

Irland 426,2

Italien 3 700,6

Luxemburg 100,0

Niederlande 1 280,0

Österreich 964,5

Portugal 470,0

Finnland 360,0

Artikel 2

Schlussbestimmung

Diese Entscheidung ist an die teilnehmenden Mitgliedstaaten
gerichtet.

Diese Entscheidung wird im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 20. Dezember 2001.

Der Präsident der EZB

Willem F. DUISENBERG
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(In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

GEMEINSAMER STANDPUNKT DES RATES
vom 27. Dezember 2001

über die Bekämpfung des Terrorismus

(2001/930/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf die Artikel 15 und 34,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Europäische Rat hat auf seiner außerordentlichen
Tagung am 21. September 2001 erklärt, dass der Terro-
rismus eine wirkliche Herausforderung für die Welt und
für Europa darstellt und dass die Bekämpfung des Terro-
rismus eines der vorrangigen Ziele der Europäischen
Union sein wird.

(2) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 28.
September 2001 die Resolution 1373 (2001) verab-
schiedet und darin bekräftigt, dass terroristische Hand-
lungen eine Bedrohung des Friedens und der Sicherheit
darstellen; die Resolution legt Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Terrorismus und insbesondere für den Kampf
gegen die Finanzierung des Terrorismus fest und enthält
eine Bestimmung über die Verweigerung eines sicheren
Zufluchtsorts für Terroristen.

(3) Der Rat hat am 8. Oktober 2001 die Entschlossenheit
der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten
bekräftigt, mit vollem Engagement koordiniert an der
globalen Koalition gegen den Terrorismus unter der
Ägide der Vereinten Nationen teilzunehmen. Der Rat hat
auch daran erinnert, dass die Union entschlossen ist, in
enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten gegen
die Finanzquellen des Terrorismus vorzugehen.

(4) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung am 19.
Oktober 2001 erklärt, dass er entschlossen ist, den
Terrorismus in allen seinen Formen und überall in der
Welt zu bekämpfen, und dass er seine Bemühungen um
eine Verstärkung der Koalition der Staatengemeinschaft
fortsetzen wird, um den Terrorismus unter allen seinen
Aspekten und in allen seinen Formen zu bekämpfen,
zum Beispiel durch eine Verstärkung der Zusammenar-
beit zwischen den operativen Dienststellen, die für die
Terrorismusbekämpfung zuständig sind: Europol, Euro-
just, Nachrichtendienste, Polizeidienste und die Justizbe-
hörden.

(5) Mit der Umsetzung einiger der nachstehend angeführten
Maßnahmen wurde bereits begonnen.

(6) Unter diesen außergewöhnlichen Umständen muss die
Gemeinschaft tätig werden, um einige der nachstehend
angeführten Maßnahmen umzusetzen —

HAT FOLGENDEN GEMEINSAMEN STANDPUNKT ANGENOMMEN:

Artikel 1

Die vorsätzliche Bereitstellung oder Sammlung von Geldern,
gleichviel auf welchem Wege und ob mittelbar oder unmit-
telbar, durch Staatsangehörige oder im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit der Absicht, diese
Gelder zur Ausführung terroristischer Handlungen zu
verwenden, oder in Kenntnis dieser Absicht, wird unter Strafe
gestellt.

Artikel 2

Gelder und sonstige Vermögenswerte oder wirtschaftliche
Ressourcen von
— Personen, die terroristische Handlungen begehen, zu

begehen versuchen oder sich an deren Begehung beteiligen
oder diese erleichtern;

— Körperschaften, die unmittelbar oder mittelbar Eigentum
dieser Personen sind oder unter deren Kontrolle stehen; und

— Personen und Körperschaften, die im Namen oder auf
Weisung dieser Personen und Körperschaften handeln,

einschließlich der Gelder, die aus Vermögen stammen oder
hervorgehen, das unmittelbar oder mittelbar Eigentum dieser
Personen und mit ihnen assoziierter Personen und Körper-
schaften ist oder unter deren Kontrolle steht, werden einge-
froren.

Artikel 3

Den nachgenannten Personen und Körperschaften werden
keine Gelder, Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen
oder Finanz- oder andere damit zusammenhängende Dienstlei-
stungen unmittelbar oder mittelbar zur Verfügung gestellt:
— Personen, die terroristische Handlungen begehen, zu

begehen versuchen oder sich an deren Begehung beteiligen
oder diese erleichtern;

— Körperschaften, die unmittelbar oder mittelbar Eigentum
dieser Personen sind oder unter deren Kontrolle stehen; und

— Personen und Körperschaften, die im Namen oder auf
Weisung dieser Personen und Körperschaften handeln.
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Artikel 4

Es werden Maßnahmen getroffen, damit jegliche Form aktiver
oder passiver Unterstützung zugunsten von Körperschaften
oder Personen, die an terroristischen Handlungen beteiligt sind,
verhindert wird; dazu zählen auch Maßnahmen, mit denen die
Anwerbung von Mitgliedern terroristischer Gruppen unter-
bunden und die Belieferung von Terroristen mit Waffen
beendet werden soll.

Artikel 5

Es werden Schritte unternommen, um die Begehung terroris-
tischer Handlungen zu verhüten, auch durch eine frühzeitige
Warnung zwischen den Mitgliedstaaten oder zwischen den
Mitgliedstaaten und Drittstaaten durch Informationsaustausch.

Artikel 6

Ein sicherer Zufluchtsort wird denen verweigert, die terroris-
tische Handlungen finanzieren, planen, unterstützen oder
begehen oder die den Tätern Unterschlupf gewähren.

Artikel 7

Personen, die terroristische Handlungen finanzieren, planen,
erleichtern oder begehen, werden daran gehindert, das Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union für diese
Zwecke gegen die Mitgliedstaaten oder Drittstaaten oder deren
Staatsangehörige zu nutzen.

Artikel 8

Personen, die an der Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder
Begehung terroristischer Handlungen oder an deren Unterstüt-
zung mitwirken, werden vor Gericht gestellt; diese terroris-
tischen Handlungen gelten als schwere Straftaten nach den
jeweiligen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, und die Strafe
trägt der Schwere dieser terroristischen Handlungen gebührend
Rechnung.

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten gewähren im Einklang mit dem Völkerrecht
und dem jeweiligen innerstaatlichen Recht einander sowie
Drittstaaten größtmögliche Hilfe bei strafrechtlichen Ermitt-
lungen oder Strafverfahren im Zusammenhang mit der Finan-
zierung oder Unterstützung terroristischer Handlungen,
einschließlich Hilfe bei der Beschaffung des für die Verfahren
notwendigen Beweismaterials, das sich im Besitz eines Mitglied-
staates oder eines Drittstaates befindet.

Artikel 10

Die Bewegung von Terroristen oder terroristischen Gruppen
wird durch wirksame Grenzkontrollen und die Kontrolle der
Ausgabe von Ausweispapieren und Reisedokumenten und
Maßnahmen zur Verhütung der Nachahmung, Fälschung oder
des betrügerischen Gebrauchs von Ausweispapieren und Reise-
dokumenten verhindert. Der Rat nimmt die Absicht der
Kommission zur Kenntnis, in diesem Bereich gegebenenfalls
Vorschläge vorzulegen.

Artikel 11

Es werden Schritte zur Intensivierung und Beschleunigung des
Austauschs operationeller Informationen unternommen, insbe-
sondere in Bezug auf Handlungen oder Bewegungen von Terro-

risten oder Terroristennetzen, auf gefälschte oder verfälschte
Reisedokumente, den Handel mit Waffen, Sprengstoffen oder
sensiblem Material, die Nutzung von Kommunikationstechno-
logien durch terroristische Gruppen und die Gefahr, die von
Massenvernichtungswaffen im Besitz terroristischer Gruppen
ausgeht.

Artikel 12

Im Einklang mit dem Völkerrecht und dem jeweiligen inner-
staatlichen Recht werden Informationen zwischen den Mitglied-
staaten oder zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten
ausgetauscht, und die Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten oder zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten in
Verwaltungs- und Justizfragen wird verstärkt, um die Begehung
terroristischer Handlungen zu verhüten.

Artikel 13

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten oder
zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten, insbesondere im
Rahmen bilateraler und multilateraler Vereinbarungen und
Übereinkünfte, wird verstärkt, um Terroranschläge zu verhüten
und zu bekämpfen und um Maßnahmen gegen die Täter zu
ergreifen.

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten werden so bald wie möglich den im
Anhang aufgeführten einschlägigen internationalen Überein-
künften und Protokollen betreffend den Terrorismus beitreten.

Artikel 15

Die Mitgliedstaaten werden ihre Zusammenarbeit verstärken
und die einschlägigen internationalen Übereinkünfte und Proto-
kolle betreffend den Terrorismus sowie die Resolutionen des
Sicherheitsrates 1269 (1999) und 1368 (2001) der Vereinten
Nationen in vollem Umfang durchführen.

Artikel 16

Es werden im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen
des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts, einschließlich
der internationalen Menschenrechtsnormen, geeignete
Maßnahmen getroffen, um vor der Gewährung des Flüchtlings-
status sicherzustellen, dass der betreffende Asylbewerber keine
terroristischen Handlungen geplant, erleichtert oder sich daran
beteiligt hat. Der Rat nimmt die Absicht der Kommission zur
Kenntnis, in diesem Bereich gegebenenfalls Vorschläge vorzu-
legen.

Artikel 17

Es werden Schritte in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht
unternommen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die terroris-
tische Handlungen begehen, organisieren oder erleichtern, den
Flüchtlingsstatus nicht missbrauchen, und dass das Vorbringen
politischer Beweggründe nicht als Grund anerkannt wird,
Anträge auf die Auslieferung mutmaßlicher Terroristen abzu-
weisen. Der Rat nimmt die Absicht der Kommission zur
Kenntnis, in diesem Bereich gegebenenfalls Vorschläge vorzu-
legen.
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Artikel 18

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird zum Zeitpunkt seiner Annahme wirksam.

Artikel 19

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 27. Dezember 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

L. MICHEL

ANHANG

Liste der internationalen Übereinkünfte und Protokolle im Sinne des Artikels 14

1. Übereinkommen über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen — Tokio,
14.9.1963

2. Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen — Den Haag, 16.12.1970

3. Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt — Montreal,
23.9.1971

4. Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte
Personen einschließlich Diplomaten — New York, 14.12.1973

5. Europäisches Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus — Straßburg, 27.1.1977

6. Internationales Übereinkommen gegen Geiselnahme — New York, 17.12.1979

7. Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial — Wien, 3.3.1980

8. Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluft-
fahrt dienen, in Ergänzung des Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit
der Zivilluftfahrt — Montreal, 24.2.1988

9. Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt — Rom,
10.3.1988

10. Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem
Festlandsockel befinden — Rom, 10.3.1988

11. Übereinkommen über die Markierung von Plastiksprengstoffen zum Zwecke des Aufspürens — Montreal, 1.3.1991

12. Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge — New York,
15.12.1997

13. Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus — New York,
9.12.1999.
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GEMEINSAMER STANDPUNKT DES RATES
vom 27. Dezember 2001

über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus

(2001/931/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf die Artikel 15 und 34,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Europäische Rat hat auf seiner außerordentlichen
Tagung am 21. September 2001 erklärt, dass der Terro-
rismus eine wirkliche Herausforderung für die Welt und
für Europa darstellt und dass die Bekämpfung des Terro-
rismus eines der vorrangigen Ziele der Europäischen
Union sein wird.

(2) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 28.
September 2001 die Resolution 1373 (2001) verab-
schiedet, mit der umfassende Strategien zur Bekämpfung
des Terrorismus und insbesondere für den Kampf gegen
die Finanzierung des Terrorismus festgelegt werden.

(3) Der Rat hat am 8. Oktober 2001 daran erinnert, dass die
Union entschlossen ist, in enger Abstimmung mit den
Vereinigten Staaten gegen die Finanzquellen des Terro-
rismus vorzugehen.

(4) Im Anschluss an die UNSC-Resolution 1333 (2000) hat
der Rat am 26. Februar 2001 den Gemeinsamen Stand-
punkt 2001/154/GASP (1) angenommen, demzufolge
unter anderem die Gelder von Osama bin Laden und der
mit ihm assoziierten Personen und Körperschaften
eingefroren werden. Diese Personen, Vereinigungen und
Körperschaften fallen daher nicht unter den vorliegenden
Gemeinsamen Standpunkt.

(5) Zur Umsetzung der UNSC-Resolution 1373 (2001)
sollte die Europäische Union zusätzliche Maßnahmen
treffen.

(6) Die Mitgliedstaaten haben der Europäischen Union die
für die Durchführung einiger dieser zusätzlichen
Maßnahmen notwendigen Informationen übermittelt.

(7) Die Gemeinschaft muss tätig werden, um einige dieser
zusätzlichen Maßnahmen umzusetzen. Die Mitglied-
staaten müssen ebenfalls tätig werden, insbesondere im
Hinblick auf die Anwendung von Formen der polizeili-
chen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen —

HAT FOLGENDEN GEMEINSAMEN STANDPUNKT ANGENOMMEN:

Artikel 1

(1) Dieser Gemeinsame Standpunkt gilt im Einklang mit den
Bestimmungen der nachstehenden Artikel für die im Anhang
aufgeführten Personen, Vereinigungen und Körperschaften, die
an terroristischen Handlungen beteiligt sind.

(2) Im Sinne dieses Gemeinsamen Standpunkts bezeichnet
der Ausdruck „Personen, Vereinigungen und Körperschaften,
die an terroristischen Handlungen beteiligt sind“

— Personen, die terroristische Handlungen begehen, zu
begehen versuchen oder sich an deren Begehung beteiligen
oder diese erleichtern;

— Vereinigungen oder Körperschaften, die unmittelbar oder
mittelbar Eigentum dieser Personen sind oder unter deren
Kontrolle stehen; ferner Personen, Vereinigungen und
Körperschaften, die im Namen oder auf Weisung dieser
Personen, Vereinigungen und Körperschaften handeln,
einschließlich der Gelder, die aus Vermögen stammen oder
hervorgehen, das unmittelbar oder mittelbar Eigentum
dieser Personen und mit ihnen assoziierter Personen, Verei-
nigungen und Körperschaften ist oder unter deren Kontrolle
steht.

(3) Im Sinne dieses Gemeinsamen Standpunkts bezeichnet
der Ausdruck „terroristische Handlung“ eine der nachstehend
aufgeführten vorsätzlichen Handlungen, die durch ihre Art oder
durch ihren Kontext ein Land oder eine internationale Organi-
sation ernsthaft schädigen kann und im innerstaatlichen Recht
als Straftat definiert ist, wenn sie mit dem Ziel begangen wird,

i) die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüch-
tern oder

ii) eine Regierung oder eine internationale Organisation unbe-
rechtigterweise zu einem Tun oder Unterlassen zu zwingen
oder

iii) die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen
oder sozialen Grundstrukturen eines Landes oder einer
internationalen Organisation ernsthaft zu destabilisieren
oder zu zerstören:
a) Anschläge auf das Leben einer Person, die zum Tode

führen können;
b) Anschläge auf die körperliche Unversehrtheit einer

Person;
c) Entführung oder Geiselnahme;
d) weit reichende Zerstörungen an einer Regierungseinrich-

tung oder einer öffentlichen Einrichtung, einem
Verkehrssystem, einer Infrastruktur, einschließlich eines
Informatiksystems, einer festen Plattform, die sich auf
dem Festlandsockel befindet, einem allgemein zugäng-
lichen Ort oder einem Privateigentum, die Menschen-
leben gefährden oder zu erheblichen wirtschaftlichen
Verlusten führen können;

e) Kapern von Luft- und Wasserfahrzeugen oder von
anderen öffentlichen Verkehrsmitteln oder Güterver-
kehrsmitteln;

f) Herstellung, Besitz, Erwerb, Beförderung oder Bereitstel-
lung oder Verwendung von Schusswaffen, Spreng-
stoffen, Kernwaffen, biologischen und chemischen
Waffen sowie die Forschung und Entwicklung in Bezug
auf biologische und chemische Waffen;

g) Freisetzung gefährlicher Stoffe oder Herbeiführen eines
Brandes, einer Explosion oder einer Überschwemmung,
wenn dadurch das Leben von Menschen in Gefahr
gebracht wird;(1) ABl. L 57 vom 27.2.2001, S. 1.
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h) Manipulation oder Störung der Versorgung mit Wasser,
Strom oder anderen lebenswichtigen natürlichen
Ressourcen, wenn dadurch das Leben von Menschen in
Gefahr gebracht wird;

i) Drohung mit der Begehung einer der unter den Buch-
staben a) bis h) genannten Straftaten;

j) Anführen einer terroristischen Vereinigung;
k) Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen

Vereinigung einschließlich durch Bereitstellung von
Informationen oder materiellen Mitteln oder durch
jegliche Art der Finanzierung ihrer Aktivitäten in dem
Wissen, dass diese Beteiligung zu den kriminellen Akti-
vitäten der Gruppe beiträgt.

Im Sinne dieses Absatzes bezeichnet der Ausdruck „terroris-
tische Vereinigung“ einen auf längere Dauer angelegten organi-
sierten Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, die in
Verabredung handeln, um terroristische Handlungen zu
begehen. Der Ausdruck „organisierter Zusammenschluss“
bezeichnet einen Zusammenschluss, der nicht zufällig zur
unmittelbaren Begehung einer terroristischen Handlung
gebildet wird und der nicht notwendigerweise förmlich festge-
legte Rollen für seine Mitglieder, eine kontinuierliche Mitglied-
schaft oder eine ausgeprägte Struktur hat.

(4) Die Liste im Anhang wird auf der Grundlage genauer
Informationen bzw. der einschlägigen Akten erstellt, aus denen
sich ergibt, dass eine zuständige Behörde — gestützt auf ernst-
hafte und schlüssige Beweise oder Indizien — gegenüber den
betreffenden Personen, Vereinigungen oder Körperschaften
einen Beschluss gefasst hat, bei dem es sich um die Aufnahme
von Ermittlungen oder um Strafverfolgung wegen einer
terroristischen Handlung oder des Versuchs, eine terroristische
Handlung zu begehen, daran teilzunehmen oder sie zu erleich-
tern oder um eine Verurteilung für derartige Handlungen
handelt. Personen, Vereinigungen und Körperschaften, die vom
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als mit dem Terrorismus
in Verbindung stehend bezeichnet worden sind oder gegen die
er Sanktionen angeordnet hat, können in die Liste aufge-
nommen werden.

Im Sinne dieses Absatzes bezeichnet der Ausdruck „zuständige
Behörde“ eine Justizbehörde oder, sofern die Justizbehörden
keine Zuständigkeit in dem von diesem Absatz erfassten
Bereich haben, eine entsprechende zuständige Behörde in
diesem Bereich.

(5) Der Rat gewährleistet, dass die Namen der im Anhang
aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Vereini-
gungen und Körperschaften mit ausreichenden Angaben
versehen sind, um die effektive Identifizierung bestimmter
Menschen, juristischer Personen, Körperschaften oder Gruppie-
rungen zu ermöglichen und damit die Entlastung derjenigen zu
erleichtern, die die gleichen oder ähnliche Namen tragen.

(6) Die Namen von Personen oder Körperschaften, die in der
Liste im Anhang aufgeführt sind, werden mindestens einmal
pro Halbjahr einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen, um

sicherzustellen, dass ihr Verbleib auf der Liste nach wie vor
gerechtfertigt ist.

Artikel 2

Die Europäische Gemeinschaft ordnet im Rahmen der ihr
durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft übertragenen Zuständigkeiten das Einfrieren der Gelder
und sonstigen Vermögenswerte oder wirtschaftlichen
Ressourcen der im Anhang aufgeführten Personen, Gruppen
und Körperschaften an.

Artikel 3

Die Europäische Gemeinschaft stellt im Rahmen der ihr durch
den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
übertragenen Zuständigkeiten sicher, dass den im Anhang
aufgeführten Personen, Vereinigungen und Körperschaften
keine Gelder, Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen
oder Finanz- oder andere damit zusammenhängende Dienstleis-
tungen unmittelbar oder mittelbar zur Verfügung gestellt
werden.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten leisten einander im Wege der polizeilichen
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen
von Titel VI des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft möglichst weit gehende Amtshilfe bei der
Prävention und Bekämpfung von Terroranschlägen. Zu diesem
Zweck nutzen sie in Bezug auf Ermittlungen und Verfahren
gegen bestimmte im Anhang aufgeführte Personen, Vereini-
gungen oder Körperschaften, die von ihren Behörden geführt
werden, auf Ersuchen ihre Befugnisse aufgrund von Rechts-
akten der Europäischen Union und anderen für die Mitglied-
staaten bindenden internationalen Übereinkünften, Regelungen
und Übereinkünften in vollem Umfang.

Artikel 5

Dieser Gemeinsame Standpunkt tritt zum Zeitpunkt seiner
Annahme in Kraft.

Artikel 6

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird fortlaufend überprüft.

Artikel 7

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt veröffent-
licht.

Geschehen zu Brüssel am 27. Dezember 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

L. MICHEL
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ANHANG

Erste Liste der in Artikel 1 genannten Personen, Vereinigungen und Körperschaften (1)

1. PERSONEN

*— ABAUNZA MARTÍNEZ, Javier (E.T.A.-Aktivist), geboren am 1.1.1965 in Guernica (Biscay), Identitätskarte Nr.
78.865.882

*— ALBERDI URANGA, Itziar (E.T.A.-Aktivist), geboren am 7.10.1963 in Durango (Biscay), Identitätskarte Nr.
78.865.693

*— ALBISU IRIARTE, Miguel (E.T.A.-Aktivist, Mitglied von Gestoras Pro-amnistía), geboren am 7.6.1961 in San
Sebastián (Guipúzcoa), Identitätskarte Nr. 15.954.596

*— ALCALDE LINARES, Ángel (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Herri Batasuna/E.H./Batasuna), geboren am 2.5.1943 in
Portugalete (Viszaya), Identitätskarte Nr. 14.390.353

— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (a.k.a. ABU OMRAN; a.k.a. AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), geboren am
26.6.1967 in Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien, Staatsangehörigkeit: Saudi-Arabien

— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabien; Staatsangehörigkeit: Saudi-
Arabien

— AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren am 16.10.1966 in Tarut, Saudi-Arabien; Staatsangehörigkeit:
Saudi-Arabien

*— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E.T.A.-Aktivist), geboren am 8.11.1957 in Regil (Guipúzcoa), Identitätskarte Nr.
15.927.207

— ATWA, Ali (a.k.a. BOUSLIM Ammar Mansour; a.k.a. SALIM, Hassan Rostom), Libanon, geboren 1960 in Libanon;
Staasangehörigkeit: Libanon

*— ELCORO AYASTUY, Paulo (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Jarrai/Haika/Segi), geboren am 22.10.1973 in Vergara
(Guipúzcoa), Identitätskarte Nr. 15.394.062

— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (a.k.a. AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; a.k.a. EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), geboren am
10.7.1965 oder 11.7.1965 in El Dibabiya, Saudi-Arabien; Staatsangehörigkeit: Saudi-Arabien

*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (E.T.A.-Aktivist; Miglied von Kas/Ekin), geboren am 2.12.1972 in Baracaldo
(Biscay), Identitätskarte Nr. 20.172.692

*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E.T.A.-Aktivist), geboren am 29.4.1967 in Guernica (Biscay), Identi-
tätskarte Nr. 44.556.097

*— GOIRICELAYA GONZÁLEZ, Cristina (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Herri Batasuna/E.H./Batasuna), geboren am
23.12.1967 in Vegara (Guipúzcoa), Identitätskarte Nr. 16.282.556

*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (E.T.A.-Aktivist), geboren am 25.4.1961 in Escoriaza (Navarre),
Identitätskarte Nr. 16.255.819

— IZZ-AL-DIN, Hasan (a.k.a. GARBAYA, AHMED, a.k.a. SA-ID; a.k.a. SALWWAN, Samir), Libanon, geboren 1963
in Libanon; Staatsangehörigkeit: Libanon

— MOHAMMED, Khalid Shaikh (a,k.a. ALI, Salem; a.k.a. BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; a.k.a. HENIN, Ashraf
Refaat Nabith; a.k.a. WADOOD, Khalid Adbul), geboren am 14.4.1965 oder 1.3.1964 in Kuwait; Staatsangehörig-
keit: Kuwait

*— MORCILLO TORRES, Gracia (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Kas/Ekin), geboren am 15.3.1967 in San Sebastián
(Guipúzcoa), Identitätskarte Nr. 72.439.052

*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (E.T.A.-Aktivist), geboren am 27.6.1970 in San Sebastián (Guipúzcoa), Identitätskarte Nr.
34.101.243

— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (a.k.a. MUGHNIYAH, Imad Fayiz) höherer Funktionsträger im Nachrichtendienst der
HISBOLLAH, geboren am 7.12.1962 in Tayr Dibba, Libanon, Pass. 432298 (Libanon)

*— MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Kas/Ekin) geboren am 6.7.1976 in Segura
(Guipúzcoa), Identitätskarte Nr. 35.771.259

*— NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (E.T.A.-Aktivist), geboren am 23.2.1961 in Pamplona (Navarra), Identitätskarte Nr.
15.841.101

*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (E.T.A.-Aktivist), geboren am 11.9.1967 in San Sebastián (Guipúzcoa), Identitäts-
karte Nr. 34.084.504

*— ORBE SEVILLANO, Zigor (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Jarrai/Haika/Segi), geboren am 22.9.1975 in Basauri
(Biscay), Identitätskarte Nr. 45.622.851

*— OTEGUI UNANUE, Mikel (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Jarrai/Haika/Segi), geboren am 8.10.1972 in Itsasondo
(Guipúzcoa), Identitätskarte Nr. 44.132.976

(1) Die mit * gekennzeichneten Personen fallen nur unter Artikel 4.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 28.12.2001L 344/96

*— PÉREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Jarrai/Haika/Segi), geboren am 18.9.1964 in San
Sebastián (Guipúzcoa), Identitätskarte Nr. 15.976.521

*— SÁEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Kas/Ekin), geboren am 9.12.1963 in
San Sebastián (Guipúzcoa), Identitätskarte Nr. 15.962.687

*— URANGA ARTOLA, Kemen (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Herri Batasuna/E.H./Batasuna), geboren am 25.5.1969
in Ondarroa (Biscay), Identitätskarte Nr. 30.627.290

*— VILA MICHELENA, Fermín (E.T.A.-Aktivist; Mitglied von Kas/Ekin), geboren am 13.3.1970 in Irún (Guipúzcoa),
Identitätskarte Nr. 15.254.214

2. VEREINIGUNGEN UND KÖRPERSCHAFTEN

*— Continuity Irish Republican Army (CIRA)

*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskisches Vaterland und Freiheit (E.T.A.)

(Folgende Organiationen gehören zur terroristischen Vereinigung E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Seki,
Gestoras pro-amnistía)

*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifaschistische Widerstandgruppen Erster Oktober
(G.R.A.P.O.)

— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (terroristischer Flügel der Hamas)

*— Loyalist Volunteer Force (LVF)

*— Orange Volunteers (OV)

— Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

*— Real IRA

*— Red Hand Defenders (RHD)

*— Revolutionäre Kerngruppen/Epanastatiki Pirines

*— Revolutionäre Organisation 17. November/Dekati Evdomi Noemvri

*— Revolutionärer Volkskampf/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

*— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
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